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1. ÄNDERUNG DER BESOLDUNG FÜR LAIEN UND PRIESTER 

1. Laienbesoldung 
Mit Wirksamkeit vom 1. Jänner 2022 werden im Einvernehmen mit dem Betriebsrat die 
Gehaltstabellen der Dienst- und Besoldungsordnung I und II um 1,6% angehoben. 
Pauschalbezüge, alle Zulagen und die Besoldungssätze der Kirchenmusiker/innen werden 
ebenfalls um 1,6% erhöht.  

2. Priesterbesoldung 
Mit Wirksamkeit vom 1. Jänner 2022 werden die Bezüge gemäß Priesterdienstrecht (Tabelle, 
sämtliche Zulagen und alle anderen Bezüge wie z.B. Anerkennungsbetrag sowie die Bezüge 
der Priesterpensionisten) um 1,6% angehoben. 
 
2. LEITLINIEN FÜR VORBEREITUNG UND FEIER DER FIRMUNG FÜR 

JUGENDLICHE IN DER ERZDIÖZESE WIEN 

Präambel  
1. Diese diözesanen Leitlinien regeln verbindlich die Rahmenbedingungen für die 

Vorbereitung von Jugendlichen auf das Sakrament der Firmung und richten sich daher an 
alle Verantwortlichen in diesem Bereich. 

2. Diese Leitlinien bauen auf die im CIC angeführten allgemeinen Regelungen zum 
Sakrament der Firmung (cc.879-896) auf.  

3. Zusätzlich wurden „Grundbotschaften der Sakramentenpastoral im Kindes- und 
Jugendalter“ formuliert. Diese wenden sich an Verantwortliche und Durchführende in der 
Sakramentenpastoral und fassen wesentliche Inhalte und Haltungen in der Vorbereitung 
auf Kommunion, Firmung und Versöhnung zusammen. Die Grundbotschaften regen den 
Dialog mit Kindern, Jugendlichen und ihren Familien an und dienen zur 
Weiterentwicklung des pastoralen Handelns vor Ort.   

4. Leitlinien und Grundbotschaften zusammen bilden die Standards der diözesanen 
Sakramentenvorbereitung. 

5. Sakramentenpastoral ist als Teil der gesamten Kinder- und Jugendpastoral zu gestalten 
und mit den Angeboten von Katholischer Jugend, der Ministrant*innenpastoral, 
Jugendliturgie, Familienpastoral usw. zu verknüpfen. 
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Grundsätzliches 
6. Die österreichische Bischofskonferenz hat gemäß can. 891 CIC festgelegt, dass das 

Sakrament der Firmung ab dem 12. Lebensjahr gespendet werden kann. In der Erzdiözese 
Wien ist es aus pädagogischen wie pastoralen Gründen eine gute und gelebte Praxis, das 
Sakrament der Firmung ab dem 14. Lebensjahr zu empfangen. 

7. Die Firmung und Firmvorbereitung von Jugendlichen vor bzw. nach dem 14. Lebensjahr 
kann in Pfarren erfolgen: 
a. wenn der Sakramentenempfang auch für diejenigen Jugendlichen aus der Pfarre 

garantiert wird, die nicht zu einem späteren als dem diözesan vorgesehenen Zeitpunkt 
gefirmt werden möchten. 

b. wenn in der Pfarre ein hinreichender Diskussions- und Vorbereitungsprozess 
stattfindet. 

c. wenn es einen Beschluss der Dekanatskonferenz gibt, dass dieses „Experiment“ im 
Dekanat oder von den benachbarten Pfarren mitgetragen wird und ggf. auch 
Jugendliche aus benachbarten Pfarren zur Firmung aufgenommen werden.  

d. wenn dieses Vorhaben nach Erfüllung der Bedingungen a-c bei der Jungen Kirche 
angemeldet und vom Ordinariat genehmigt wurde. 

8. Wenn es in einer Pfarre Überlegungen gibt, einen solchen „Experimentierraum“ zu 
gestalten, besteht die Empfehlung, sich schon auf dem Weg zu dieser Entscheidung von 
der Jungen Kirche begleiten zu lassen. 

9. Diese „Experimentierräume“ werden für einen bestimmten Zeitraum vom 
Erzbischöflichen Ordinariat genehmigt und von der Jungen Kirche begleitet. Nach einer 
Evaluierung durch die Junge Kirche wird unter Absprache mit der betroffenen 
Pfarre/Teilgemeinde vom Ordinariat darüber entschieden, ob dieser als reguläres Modell 
für die Pfarre übernommen wird.  

10. Der primäre Ort der Firmung Jugendlicher und der Firmvorbereitung ist die Pfarre. In 
begründeten Fällen kann diese auch an anderen Orten kirchlichen Lebens wie bspw. 
Schulen stattfinden.  

11. Die Teilnahme am Religionsunterricht ist eine wesentliche Ergänzung der Vorbereitung. 
Die Lehrkräfte schaffen durch kompetente Wissensvermittlung eine wertvolle Grundlage. 
Die Vorbereitung in der Gemeinde kann darauf aufbauen und deshalb die 
Glaubenserfahrung in den Vordergrund stellen. Sollten Jugendliche trotz Abmeldung vom 
Religionsunterricht das Sakrament der Firmung empfangen wollen, bedarf dies einer 
pastoralen Abklärung vor Ort; im begründetem Einzelfall kann der Pfarrer oder 
Gleichgestellte dennoch zur Firmvorbereitung und Firmung zulassen. 

12. Letztverantwortlich für die Sakramentenvorbereitung ist der Pfarrer bzw. die ihm 
gleichgestellte Person. Gemeinsam mit dem Pfarrgemeinderat trägt diese Sorge dafür, 
dass die Sakramenten-katechese Teil des Pastoralkonzeptes ist.  

13. Mit der Konzeption und Durchführung der Firmvorbereitung ist ein Team zu betrauen. Es 
arbeitet in Abstimmung mit dem Pfarrgemeinderat bzw. Gemeindeausschuss und dem 
Pfarrleitungsteam. 

14. Der Pfarrer hat auch dafür Sorge zu tragen, dass alle diejenigen, die Jugendliche auf 
ihrem Weg begleiten, die verpflichtende Grund- und Präventionsschulung absolviert 
haben. Er stellt ebenso sicher, dass sie bei ihrer Tätigkeit begleitet und unterstützt 
werden. 

15. Für die Aus- und Weiterbildung der Firmbegleiterinnen und Firmbegleiter ist die Junge 
Kirche zuständig, die ihre Angebote mit den drei Vikariaten der Erzdiözese abstimmt.  

16. Pfarrgemeinden sind zur Inklusion aufgerufen. Jugendliche sind ebenso wie Erwachsene 
in ihrer Unterschiedlichkeit willkommen: mit allen Begabungen und auch mit 
Beeinträchtigungen oder Behinderungen. Die Vorbereitungen und Feiern sind so zu 
gestalten, dass alle Jugendlichen und ihre Familien daran teilhaben können.   

17. Angehörige katholischer Ostkirchen im Firmalter, die anlässlich ihrer Taufe auch die 
Myronsalbung schon empfangen haben, können mit den gleichaltrigen Jugendlichen der 
lateinischen Kirche das Sakrament nicht erneut empfangen. (can. 845 § 1 CIC, c. 672 § 1 
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CCEO). Die Teilnahme an der Firmvorbereitung sowie in geeigneter Form auch an der 
Firmfeier vor Ort (jedoch ohne den Empfang des Sakramentes) ist selbstverständlich 
möglich. Ist die Myronsalbung (Firmung) der Angehörigen der katholischen Ostkirchen 
anlässlich der Taufe noch nicht erfolgt, ist für alle weiteren Schritte das Ordinariat für die 
Gläubigen der katholischen Ostkirchen in Österreich zu kontaktieren. 

18. Die gemeinsame Firmvorbereitung und die Beteiligung von (zumeist) bereits mit der 
Myronsalbung gefirmten Jugendlichen aus den katholischen Ostkirchen an den Firmfeiern 
mögen in Respekt vor dem je eigenen Ritus geschehen (c. 39 CCEO) und zugleich das von 
Johannes Paul II geprägte Bild von der Kirche, die mit den zwei Lungenflügeln des Ostens 
und des Westens atmet, vor Augen haben (vgl. Apostolische Konstitution „Sacri Canones“ 
vom 18. 10. 1990 zur Promulgation des CCEO). 

19. Die Chance der pastoralen Räume soll wahrgenommen werden: Eine Pfarre kann in ihren 
Teilgemeinden unterschiedliche Modelle der Sakramentenvorbereitung anbieten, die sich 
in Dauer und Form unterscheiden können. Ebenso können sich die unterschiedlichen 
Modelle gut ergänzen und Synergien genutzt werden. 

Die Vorbereitung auf das Sakrament der Firmung  
20. Da es bei der Firmvorbereitung um eine Vertiefung in der "Kultur des christlichen Lebens" 

geht, muss dafür auch ein ausreichender Zeitraum eingeplant werden. Die 
Firmvorbereitung kann bspw. im Oktober beginnen und bis Pfingsten dauern. Es ist aber 
darauf zu achten, dass dadurch für die Jugendlichen keine Überbelastung entsteht.  

21. Die Vorbereitung soll den Jugendlichen eine vertiefte Auseinandersetzung mit dem 
eigenen Glauben ermöglichen und wesentlich folgende Themenbereiche umfassen:  
a. Liturgie und Erfahrungsräume des Feierns 
b. Pfarrgemeinde und Gemeinschaft 
c. Christusbeziehung und Nächstenliebe 
d. Inhalte unseres Glaubens  

22. Methodische Vielfalt bei der Vorbereitung unterstützt die Wissensvermittlung und schafft 
Raum für Glaubenserfahrungen 

23. Firmpastoral ist als Teil der gesamten Kinder- und Jugendpastoral zu gestalten und mit 
den Angeboten von Katholischer Jugend, der Ministrant*innenpastoral, Jugendliturgie, 
Familienpastoral usw. zu verknüpfen. 

Firmspendung und Firmfeier  
24. Der ordentliche Spender der Firmung ist gemäß can. 882 CIC der Bischof. 
25. In der Erzdiözese sind zusätzlich weitere Priester vom Bischof per Dekret als Firmspender 

beauftragt. Die vollständige Liste aller möglichen Firmspender wird vom Pastoralamt 
verwaltet und an alle Pfarren der Diözese ausgeschickt.  

26. Darüber hinaus können auch andere Priester der Diözese nach Genehmigung durch das 
Ordinariat, im Einzelfall, das Sakrament der Firmung spenden.  

27. Die Anmeldung zur Firmung ist nur nach erfolgreicher Absolvierung einer Vorbereitung 
und ab dem 14. Lebensjahr möglich. Im Einzelfall entscheidet der Pfarrer oder die ihm 
gleichgestellte Person über die Zulassung.  

28. Für die Feier der Firmung sind die Leitlinien zur Vorbereitung und Gestaltung des 
Firmsakramentes in der Erzdiözese Wien (WDBl 148 [2010] Nr. 8/9 S. 29-32) zu beachten. 
Der Firmspender ist rechtzeitig über die Gestaltung der Liturgie, die Auswahl der Texte, 
die Anzahl der Jugendlichen und die Schwerpunkte der Vorbereitung zu informieren.  

29. Für die Feier der Firmung in einer Pfarre sollen mindestens 15 Jugendliche angemeldet 
sein. Es wird empfohlen, sich auch mit den Nachbarpfarren abzustimmen und die Feier 
des Sakraments ggf. zusammenzulegen. Bei einer großen Anzahl an Firmkandidatinnen 
und Firmkandidaten ist es sinnvoll, mehrere Termine anzubieten.  

Firmpatin und Firmpate  
30. Den Jugendlichen soll gemäß can. 892 und can. 873 CIC, soweit dies möglich ist, eine 

Firmpatin, ein Firmpate oder eine Firmpatin und ein Firmpate zur Seite stehen.  
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31. Damit jemand Firmpatin oder Firmpate sein kann, müssen gemäß can. 874 CIC folgende 
Voraussetzungen erfüllt werden:  
a. Mindestalter von 16 Jahren  
b. Die Person muss katholisch und gefirmt sein, sowie das Sakrament der Eucharistie 

bereits empfangen haben. 
c. Die Person darf nicht mit einer kirchlichen Strafe belegt sein. 
d. Sie darf nicht aus der römisch-katholischen Kirche ausgetreten sein. 
e. Eltern können nicht Paten des eigenen Kindes sein. Sie können dieses aber dem 

Firmspender präsentieren.  
f. Es empfiehlt sich, dass die Person herangezogen wird, die denselben Dienst bereits bei 

der Taufe übernommen hat. 
32. Der Pfarrer ist dafür verantwortlich abzuklären, ob die Voraussetzungen in ausreichender 

Weise erfüllt sind. Die Entscheidung darüber, ob eine gewünschte Person als Patin oder 
Pate zugelassen werden kann, ist im persönlichen Gespräch und mit pastoraler Klugheit 
zu treffen.  

Inkrafttreten 
33. Diese Leitlinien treten mit Wirkung 1. Jänner 2022 in Kraft und ersetzen die bisherigen 

Regelungen vom 1. September 2021.  
 
Wien, am 22. Dezember 2021 
 
Kardinal Dr. Christoph Schönborn e. h. 
Erzbischof 
 
Dr. Gerald Gruber, e. h. 
Kanzler 
 
3. DEKRETBERICHTIGUNG / PFARRE WÄHRING, WIEN 18 
 
Das im WDBl 159 (2021), Nr. 118, S. 240-242 abgedruckte Dekret wird wie folgt korrigiert: Das 
angegebene Datum 10. November 2021 wird berichtigt auf 10. Dezember 2021. 
 
4. DEKRETE 
 
1. Pfarrverband Oberes Triestingtal 
Hiermit errichte ich mit Wirksamkeit vom 1. Jänner 2022 den Pfarrverband 
 

OBERES TRIESTINGTAL, 
 
der die Pfarren Altenmarkt an der Triesting, Hafnerberg, Klein-Mariazell, Neuhaus und St. 
Corona am Schöpfl umfasst. 
 
Für den neuen Pfarrverband gilt die "Ordnung für Pfarrverbände in der Erzdiözese Wien" in 
der Fassung vom 1. Juli 2018, veröffentlicht im WDBl. 156. Jahrgang, Nr. 8, Seite 73ff.  
 
Möge der Segen des dreifaltigen Gottes die Gemeinschaft der Gläubigen im neuen 
Pfarrverband begleiten! 
 
Wien, am 6. Dezember 2021 
 
Kardinal Dr. Christoph Schönborn e. h. 
Erzbischof 
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Dr. Gerald Gruber, e. h. 
Kanzler 
 
2. Pfarrverband Salvatorianerpfarren  
Hiermit errichte ich mit Wirksamkeit vom 1. Jänner 2022 den Pfarrverband 
 

SALVATORIANERPFARREN, 
 
der die Pfarren Gallbrunn, Margarethen am Moos, Sarasdorf und Trautmannsdorf an der 
Leitha umfasst. 
 
Für den neuen Pfarrverband gilt die "Ordnung für Pfarrverbände in der Erzdiözese Wien" in 
der Fassung vom 1. Juli 2018, veröffentlicht im WDBl. 156. Jahrgang, Nr. 8, Seite 73ff.  
 
Möge der Segen des dreifaltigen Gottes die Gemeinschaft der Gläubigen im neuen 
Pfarrverband begleiten! 
 
Wien, am 14. Dezember 2021 
 
Kardinal Dr. Christoph Schönborn e. h. 
Erzbischof 
 
Dr. Gerald Gruber, e. h. 
Kanzler 
 
5. HINWEIS ZU VERKEHRSSICHERUNGSPFLICHTEN GEM. § 93 STVO (STRAßEN-

VERKEHRSORDNUNG) FÜR LIEGENSCHAFTEN DER PFARREN, PFARRKIRCHEN 
UND PFARRPFRÜNDEN  

 
Aus gegebenem Anlass und aufgrund aktueller Anfragen weist das Amt für Rechts- und 
Liegenschaftsangelegenheiten auf die aktuelle Rechtslage betreffend die Verpflichtung der 
Liegenschaftseigentümer zur Reinigung und winterlichen Betreuung von Gehsteigen und 
Gehwegen entlang der Liegenschaften hin: 
 
Eigentümer von Liegenschaften in Ortsgebieten, ausgenommen unverbaute oder land- und 
forstwirtschaftlich genutzte Grundstücke, haben dafür zu sorgen, dass die entlang der 
Liegenschaft in einer Entfernung von nicht mehr als 3 m vorhandenen Gehsteige und 
Gehwege, einschließlich von Stiegen Anlagen, entlang der ganzen Liegenschaft in der Zeit von 
6.00 Uhr – 22. 00 Uhr von Schnee und Verunreinigungen gesäubert, und bei Glatteis bestreut 
sein müssen. 
 
Ist ein Gehsteig nicht vorhanden, so ist der Straßenrand in einer Breite von 1 m zu säubern 
und zu bestreuen. 
 
In Fußgeher Zonen oder Wohnstraßen ohne Gehsteige gilt diese Verpflichtung für einen 1 m 
breiten Streifen entlang der Häuserfronten (näheres siehe § 93 StVO). Ebenso sind die 
Liegenschaftseigentümer verpflichtet, dafür zu sorgen, dass Schneewechten oder 
Eisbildungen von den Dächern, von denen an der Straße gelegenen Gebäuden entfernt 
werden. 
 
Diese gesetzlichen Verpflichtungen können rechtsgeschäftlich etwa durch Beauftragung einer 
Schneeräumfirma oder durch vertragliche Vereinbarung mit Mietern oder Baurechtsnehmern 
der Grundstücke überbunden werden, in diesem Fall ist der Liegenschaftseigentümer zur 
Kontrolle der Einhaltung verpflichtet.  
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Bei Liegenschaften im Eigentum der Pfarren und Pfarrkirchen hat für die Einhaltung der 
Verpflichtung der Vermögensverwaltungsrat zu sorgen, bei Liegenschaften der Pfarrpfründe 
der Pfarrer oder diesem gleichgestellte Seelsorger. Besonders wird darauf hingewiesen, dass 
dies auch bei einem Leerstand des Pfründengebäudes (Pfarrhofes) gilt, und in diesen Fällen 
daher dringend empfohlen wird, einen Winterdienst zu beauftragen. 
 
Die direkte Verwaltung der Pfründenliegenschaften wird bei land- und forstwirtschaftlich 
genützten Flächen durch das Amt für Rechts- und Liegenschaftsangelegenheiten 
wahrgenommen, bei allen anderen Flächen sind die Pfarren für die Einhaltung der 
Vorschriften gem. § 93 StVO verantwortlich. 
 
6. PFARRAUSSCHREIBUNGEN 
 
Vikariat Nord – Unter dem Manhartsberg 
Pfarrvikar für die Pfarren Hollabrunn, Aspersdorf, Groß und Oberfellabrunn ab sofort. 
Leiter und Pfarrvikar (2 Priester) für Absdorf, Bierbaum am Kleebühel, Königsbrunn am 
Wagram, Neuaigen, Stetteldorf am Wagram ab 1.9.2022. 
Leiter und Pfarrvikar (2 Priester) für die neun Pfarren des PV Oberes Schmidatal sowie für 
Röschitz und Stoitzendorf ab 1.9.2022 
Leiter für die Pfarren Gerasdorf, Seyring und Süßenbrunn ab 01 09 2022 
 
Vikariat Süd – Unter dem Wienerwald 
Pfarrvikar für die Pfarren Hof, Au, Reisenberg, Deutschbrodersdorf und Seibersdorf ab 
1.9.2022. 
 
Bei Interesse bitte vorerst um Kontakt mit dem zuständigen Bischofsvikar bzw. dem 
Generalvikar. Die schriftliche Bewerbung möge bis 28. Jänner im Erzbischöflichen Ordinariat, 
1010 Wien, Wollzeile 2, eingereicht werden. 
 
7. PERSONALNACHRICHTEN 

Diözesane Gremien: 

Domkapitel an der Metropolitankirche zu St. Stephan: 
Mag. Dr. Gerald Gruber, Ordinariatskanzler und Vizeoffizial, wurde mit 1. Jänner auf 
fünf Jahre zum Domkustos bestellt. 
 
Wirtschaftsrat: 
Folgende Personen wurden von 1. Februar 2022 bis 31. Jänner 2027 ernannt: 
Domkap. Generalvikar Lic. Dr. Nikolaus Krasa, Vorsitzender 
Domkap. Pastoralamtsleiter Dr. Markus Beranek 
Mag. Alexander Bodmann 
RA Dr. Erich Ehn (L) 
Arch. Dipl.-Ing. Gnilsen (L) 
Domkap. Ordinariatskanzler Dr. Gerald Gruber 
Bischofsvikar KR P. Petrus Hübner OCist 
Bischofsvikar P. MMag. Gerwin Komma SJ 
Mag. Rita Kupka-Baier (L) 
FInsp. HR Mag. Andrea Pinz (L) 
Domkap. Weihbischof Mag. Dr. Franz Scharl 
Bischofsvikar GR EKan. P. Mag. Dariusz Schutzki CR 
Domkap. Weihbischof Dipl.-Ing. Mag. Stephan Turnovszky 
Finanzdir. Ökonom Josef Weiss 
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Kontrollrat: 
Folgende Personen wurden von 1. Februar 2022 bis 31. Jänner 2027 ernannt: 
Gen.-Dir. i. R. KommR Helmut Jonas (L) 
Domkap. Dech. u. Dompfr. Mag. Anton Faber 
MinR Mag. Dr. Frieder Herrmann (L) 
Dr. Karl-Heinz Moser (L) 
Dkfm. Dr. Georg Wailand (L) 

Dienststellen: 

Personalreferat: 
Msgr. Iconom Stavrofor Mag. Franz Schuster wurde mit 31. Dezember 2021 von seinem Amt 
als Leiter der Begleitung der Neupriester entpflichtet. 
Mag. Stefan Jagoschütz wurde mit 1. Jänner zum Leiter der Begleitung der Neupriester 
ernannt. 
 
Ombudsstelle für Opfer von Gewalt und sexuellem Missbrauch in der katholischen Kirche: 
O. Univ.-Prof. Dr. Johannes Wančata (L) wurde rückwirkend von 1. Jänner 2020 bis 31. 
Dezember 2024 zum Leiter ernannt. 
Folgende Personen wurden von 1. Jänner 2022 bisd 31. Dezember 2026 zu Fachmitgliedern 
ernannt: 
Mag. Sandra Gerö (L) 
Prim. Dr. Ralf Gössler (L) 
Mag. Helfried Haas (L) 
Mag. Silvia Hochschorner (L) 
Mag. Walter Kabelka (L) 
Mag. Dr. Iris Kaiser-Hiebinger (L) 
Mag. Dr. Andrea Kucera (L) 
Helmuth Michelbach, DSA (L) 
Mag. Natalie Reiter (L) 
Mag. Rosemarie Sigmund (L) 
Mag. Daniela Svec-Hofbauer (L) 
Dr. Sabine Völkl-Kernstock (L) 
 
Referat für anderssprachige Gemeinden: 
Kroatische Gemeinde, Wien 1: 
P. mgr. Darko Grmaca OFM (Provinz Zagreb) wurde mit 1. Dezember zum Seelsorger ernannt. 
 
Erzbischöfliches Pastoralamt: 
Berufungspastoral: 
Mag. Lic. Anselm Becker, MA, Kpl. in Rodaun, Liesing und Kalksburg, wurde mit 1. Dezember 
2021 zum ehrenamtlichen Geistlichen Assistenten im Vikariat Wien-Stadt ernannt. 

Dekanate: 

Poysdorf: 
Mag. Bernd Kolodziejczak, PfProv. im Pfarrverband Poysdorf, wurde mit 1. Jänner auf fünf 
Jahre zum Dechant bestellt. 
MMag. Wolfgang Polder, PfVik. im Pfarrverband Weinland Nord, wurde mit 1. Jänner auf fünf 
Jahre zum Dechant-Stellverteter bestellt. 
 
Wiener Neustadt: 
P. Mag. Vinzenz Kleinelanghorst OCist, PfVik. in Wiener Neustadt-Herz Mariä und Wiener 
Neustadt-Neukloster, wurde mit 1. Jänner auf fünf Jahre zum Dechant bestellt. 
Lic. Florin Farcas, Pfr. im Pfarrverband An der Leitha, wurde mit 1. Jänner auf fünf Jahre zum 
Dechant Stellvertreter bestellt. 
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Pfarrverbände: 

Oberes Schmidatal: 
P mgr lic. Tomasz Makarewicz SAC (Provinz Warschau), bisher AushKpl. in Braunsdorf, 
Frauendorf an der Schmida, Goggendorf, Grafenberg, Niederschleinz, Roseldorf, Sitzendorf an 
der Schmida, Straning und Wartberg, wurde mit 1. September zum Pfarrvikar der Pfarren 
Braunsdorf, Frauendorf an der Schmida, Goggendorf, Grafenberg, Niederschleinz, Roseldorf, 
Sitzendorf an der Schmida, Straning und Wartberg ernannt.  
 
Orth an der Donau: 
Die Amtszeit von P. Elizeusz Hrynko OFM, AushKpl. in Orth an der Donau, Eckartsau und 
Witzelsdorf, wurde mit 1. Jänner bis 17. April verlängert. 
 
Kalasantinerpfarren, Wien 15: 
Samuel Kofi Adjei, MA (D. Techiman) wurde mit 1. Jänner zum Aushilfskaplan der Pfarren 
Reindorf, Wien 15, und St. Josef, Wien 14, ernannt. 
 
Oberes Triestingtal: 
P. Alois Hüger Sam. FLUHM, Bacc., PfMod. in Klein-Mariazell und Altenmarkt an der Triesting, 
PfProv. in St. Corona am Schöpfl, wurde mit 1. Jänner zum Pfarrmoderator der Pfarren 
Neuhaus und Hafnerberg ernannt. 
P. Karl Heinrich Wiegand Sam. FLUHM, Bacc., bisher PfMod. in Hafnerberg und Neuhaus, 
wurde mit 1. Jänner zum Pfarrvikar der Pfarren Altenmarkt an der Triesting, Hafnerberg, Klein-
Mariazell, Neuhaus und St. Corona am Schöpfl ernannt. 
P. Michael Benedikt Hüger Sam. FLUHM, Kpl. in Altenmarkt an der Triesting, Klein-Mariazell, 
Hafnerberg und St. Corona am Schöpfl, wurde mit 1. Jänner zum Kaplan der Pfarre Neuhaus 
ernannt. 
Dipl.-Päd. Mag. Dr. Stefan Krummel (D), Diakon mit Zivilberuf in Klein-Mariazell, wurde mit 1. 
Jänner zum Diakon mit Zivilberuf in Altenmarkt an der Triesting, Hafnerberg, St. Corona am 
Schöpfl und Neuhaus ernannt. 
 
Salvatorianerpfarren: 
mgr Krzysztof Konwerski, bisher PfMod. in Gallbrunn, Margarethen am Moos, Sarasdorf und 
Trautmannsdorf an der Leitha, wurde mit 1. Jänner zum Pfarrer der Pfarren Gallbrunn, 
Margarethen am Moos, Sarasdorf und Trautmannsdorf an der Leitha ernannt. 
 
Schwarzau im Gebirge: 
Mag. Zygmunt Okon, bisher Pfr. Rohr im Gebirge und Schwarzau im Gebirge, wurde mit 1. 
Jänner zum Pfarrvikar ernannt. 

Seelsorgeräume: 

Mittleres Triestingtal: 
P. Lic. Josef Failer Sam FLUHM, Bacc., PfMod. in Furth an der Triesting und Weissenbach an 
der Triesting, wurde mit 1. Jänner zum Leiter des Seelsorgeraums ernannt. 

Pfarren: 

Hadres, Mailberg, Obritz, Seefeld, Untermarkersdorf, Alberndorf im Pulkautal, Haugsdorf 
und Jetzelsdorf: 
P. Mag. Placidus Leeb OSB, bisher PfMod. in Alberndorf im Pulkautal, Haugsdorf und 
Jetzelsdorf, Pfr. in Pfaffendorf, wurde mit 1. Jänner zum Pfarrer ernannt. 
 
Hadres, Mailberg, Obritz, Seefeld, Untermarkersdorf, Alberndorf im Pulkautal, Haugsdorf 
und Jetzelsdorf und Pfaffendorf: 
GR EKonvKpl. Lic. Dr. Christoph Martin, bisher PfMod. in Mailberg, wurde mit 1. Jänner bis 31. 
August zum Pfarrvikar ernannt. 
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P. Janusz Linke SAC, bisher PfMod. in Hadres, Obritz, Seefeld und Untermarkersdorf, wurde 
mit 1. Jänner zum Pfarrvikar ernannt. 
 
Hadres, Mailberg, Obritz, Seefeld und Untermarkersdorf: 
Mag. Christoph Pfann, PfVik. in Haugsdorf, Jetzelsdorf, Alberndorf im Pulkautal und 
Pfaffendorf, wurde mit 1. Jänner neben seiner bisherigen Tätigkeit zum Pfarrvikar ernannt. 
 
Immendorf und Wullersdorf: 
Die Amtszeit von P. Michael Fritz OSB (Priorat St. Josef), PfProv., wurde mit 1. Jänner 
unbefristet verlängert. 
 
Röschitz und Stoitzendorf: 
P. mgr lic. Tomasz Makarewicz, bisher PfMod., wurde mit 1. September zum Pfarrvikar 
ernannt. 
 
Namen Jesu, Wien 12: 
Mit 14. Dezember wurde in 1120 Wien, Wilhelmstraße 52/4 eine Privatkapelle errichtet. 
 
Hütteldorf, Wien 14: 
Mag. Petra Reiter (L), bisher PAss, schied mit 30. November aus. Sie ist weiterhin als 
Pastoralassistentin in Kordon, Wien 14, und ab 1. Dezember als Projektmitarbeiterin in der 
Fachinspektion für Kindertagesheime in pfarrlicher Trägerschaft tätig. 
Die Kapelle im Raphaelheim der Barmherzigen Schwestern in 1140 Wien, Rosentalgasse 22, 
wurde mit 10. Dezember profaniert. 
 
Heiligenkreuz: 
P. Thomas Maria Margreiter (Stift Heiligenkreuz) wurde mit 1. Dezember 2021 zum 
Pfarrprovisor ernannt. 
P. Franziskus Wöhrle OCist (Stift Heiligenkreuz) wurde mit 1. Dezember 2021 zum Kaplan 
ernannt. 
 
Klamm am Semmering und Schottwien: 
KR Friedrich Schauer, bisher Pfr., wurde mit 1. Jänner zum Pfarrvikar ernannt. 
 
Klamm am Semmering, Schottwien, Kranichberg und Raach am Hochgebirge: 
Mag. Ernst Pankl, Pfr. in Gloggnitz und Priggnitz, bisher PfMod. in Kranichberg und Raach am 
Hochgebirge, wurde mit 1. Jänner zum Pfarrer ernannt. 
 
Leobersdorf: 
Mgr lic. Krzysztof Szczesny, bisher PfProv., wurde mit 1. Jänner zum Pfarrmoderator ernannt. 
 
Maria Lanzendorf: 
P. Michele Pezzini, PfMod., wurde mit 1. Jänner zum Wallfahrtsdirektor ernannt. 
 
Pernitz, Rohr im Gebirge und Schwarzau im Gebirge: 
GR Mag. Paul Jachim, Pfr. in Scheuchenstein und Waidmannsfeld, bisher PfProv. in Pernitz, 
wurde mit 1. Jänner zum Pfarrer ernannt. 
 
Pottendorf: 
Mit 14. Dezember wurde in 2486 Landegg, Lagergasse 16 mit dem Patrozinium Hl. Josef eine 
Privatkapelle errichtet. 
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Pottschach und Expositur Sieding: 
Ivan Sarić (D), Diakon mit diözesanem Beruf in Ternitz und St. Johann am Steinfeld, wurde mit 
1. Jänner zum Diakon mit diözesanem Beruf bestellt. 
 
St. Johann am Steinfeld und Ternitz: 
Mag. Wolfgang Fürtinger, Pfr. in Pottschach und Expositus in Sieding, wurde mit 1. Jänner zum 
Pfarrer ernannt. 
 
Pottschach, St. Johann am Steinfeld, Ternitz und Expositur Sieding: 
Mag. Mario Böhrer, bisher PfMod. in St. Johann am Steinfeld und Pfr. in Ternitz, wurde mit 1. 
Jänner zur Pfarrvikar ernannt. 
 
Zum Guten Hirten im Steinfeld: 
Ing. Johann Brauner (D), bisher Diakon mit Zivilberuf, wurde mit 31. März von seinem Dienst 
entpflichtet. 

Kategoriale Seelsorge: 

Krankenhaus- und Pflegeheimseelsorge: 
Lic. Felician Petru Vladu (Ep. Lugoj) wurde mit 1. Dezember 2021 zum Krankenhausseelsorger 
am Universitätsklinikum AKH, Wien 9, ernannt. 
GR Erich Gaugitsch (D), bisher Diakon mit Zivilberuf im Haus der Barmherzigkeit Ottakring, 
Wien 16, wurde mit 31. Jänner von seinem Dienst entpflichtet. 
 
Schulseelsorge: 
Mag. Stefan Thomas Pfandler, Seels. der Jungen Kirche, AushKpl. im Pfarrverband Hernals, 
wurde mit 1. Jänner zum Schulseelsorger am Bildungscampus Sacré Coeur Rennweg, Wien 3, 
ernannt. 

Laienapostolat: 

Katholische Männerbewegung: 
GR P. Walter Ludwig OCist, PfMod. in Pfaffstätten, wurde mit 1. Dezember 2021 zum 
Geistlichen Assistenten bestellt. 
P. Mag. Stephan Schnitzer OSB, Seels. Mitarbeiter im Pfarrverband Ziersdorf, wurde mit 1. 
Dezember 2021 zum Geistlichen Assistenten und zum Vikariatsmännerseelsorger im Vikariat 
Nord bestellt bestellt. 
KR Kan. Msgr. Willibald Steiner, bisher Geistlicher Assistent der Katholischen 
Männerbewegung der Erzdiözese Wien, Geistlicher Assistent und Vikariatsmännerseelsorger 
im Vikariat Nord, wurde mit 30. November 2021 von seinem Dienst entpflichtet. 

Institute des geweihten Lebens 

Lazaristen: 
GR Mag. Eugen Schindler CM, Dech, Pfr. in Unbefleckte Empfängnis, Wien 7, Visitator, wurde 
mit 1. Jänner 2022 für weitere vier Jahre zum Visitator ernannt. 

Todesmeldungen: 

P. Hans Hager SVD ist am 9. Dezember 2021 verstorben und wurde am 21. Dezember 2021 
auf dem Friedhof von St. Gabriel beigesetzt. 
GR Alexander Nagy, PfMod. i. R., ist am 24. Dezember 2021 verstorben und wurde am 11. 
Jänner 2022 in der Priesterbegräbnisstätte auf dem Wiener Zentralfriedhof, Wien 11, 
beigesetzt. 
Mag. Georg Stockert, Pfr. in Aspern, Wien 22, ist am 26. Dezember 2021 verstorben und 
wurde am 7. Jänner 2022 auf dem Friedhof Aspern, Wien 22, beigesetzt. 
P. Friedrich Sperringer SJ ist am 26. Dezember 2021 verstorben und wurde am 12. Jänner 
2022 auf dem Lainzer Friedhof, Wien 13, beigesetzt. 
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8. EXERZITIEN FÜR PRIESTER UND DIAKONE 2021 
 
Thema: Wandlung 
Art: Schweigeexerzitien mit Impulsvorträgen 
Zeit: Sonntag, 20. März 2022, 18 Uhr bis Samstag, 26. März 2022, 13 Uhr 
Ort: St. Klara-Heim der Franziskanerinnen, Markt 77, 2880 Kirchberg am Wechsel 

(Tel.: 02641/2361) 
Begleiterin: FI Cäcilia Kaltenböck, FachInsp. i. R. 
Anmeldung:  Pfarrvikar Mag. Georg Henschling, 

Kirchenzeile 2126 Ladendorf 
Tel: 0664 621 68 87 
E-Mail: georg.henschling@katholischekirche.at 

 
9. SPRECHTAGE KARDINAL SCHÖNBORNS FÜR PRIESTER UND DIAKONE 
 
Die Sprechtage finden üblicherweise am Dienstagnachmittag statt. Die genauen Termine 
erfahren Sie bei der verpflichtenden telefonischen Voranmeldung im Erzbischöflichen 
Sekretariat: Tel. 01/51552-3724, Dr. Hubert-Philipp Weber. 
Anmeldung für die Ständigen Diakone ausschließlich über das Diakoneninstitut, Tel. 
0664/6216838, Andreas Frank. 
 
10. SPRECHTAGE DES GENERALVIKARS 
 
Gespräche mit Lic. Dr. Nikolaus Krasa sind Dienstag bis Freitag möglich. Bitte um 
Terminvereinbarung unter Tel. 01/515 52-3200, Fax: 01/515 52-2760, 
E-Mail: n.krasa@edw.or.at oder ordinariat@edw.or.at  
1010  Wien, Wollzeile 2, 3. Stock, Tür 328 
 
11. SPRECHTAGE IM INSTITUT FÜR DEN STÄNDIGEN DIAKONAT - DIAKON 

ANDREAS FRANK  
 
Jeden Donnerstag in der Zeit von 15.00 bis 17.00 Uhr 
Anmeldung bitte unter Tel. 0664/6216838 oder a.frank@edw.or.at.  
Ort: 1090 Wien, Boltzmanngasse 9. 
 
 
 
Redaktionsschluss für die Februar-Ausgabe des Wiener Diözesanblattes 2022: 28. Jänner 
2022, 14.00 Uhr.  
 
Erscheinungsdatum der Februar-Ausgabe des Wiener Diözesanblattes 2022: 3. Februar 2022. 
 
Das Diözesanblatt ist unter der Internet-Adresse  
www.themakirche.at abrufbar. 
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12. ANHANG ZUR KIRCHENBEITRAGSORDNUNG DER ERZDIÖZESE WIEN 2022 
 
Auf Beschluss des diözesanen Wirtschaftsrates der Erzdiözese Wien (zuständiges Gremium 
gem. § 3 Kirchenbeitrags-ordnung (im folgenden Text KBO genannt)) vom 16.12.2021 und mit 
Zustimmung des Herrn Kardinals Dr. Christoph Schönborn wurde der Anhang der 
Kirchenbeitragsordnung der Erzdiözese Wien mit Wirkung vom 1. 1. 2022 abgeändert und 
lautet wie folgt: 
 
(1) Kirchenbeitrag vom Einkommen (Tarif E) 
 
a) Der Jahreskirchenbeitrag vom Einkommen beträgt 1,1 Prozent der Beitragsgrundlage 

abzüglich eines allgemeinen Jahresabsetzbetrages von EUR 57,50. 
b) Mindestkirchenbeitrag bei ausschließlich unselbständiger Erwerbstätigkeit EUR 32,00 pro 

Jahr. 
c) Mindestkirchenbeitrag bei selbständiger Erwerbstätigkeit EUR 117,00 pro Jahr. 
d) Beitragsgrundlage bildet das zu versteuernde Jahreseinkommen des Vorjahres laut 

Einkommensteuerbescheid 
e) Sonstige Bezüge, soweit sie gemäß §§ 37, 38 und 67 EStG steuerlich begünstigt sind, werden 

nicht in die Beitragsgrundlage nach Buchstabe a) einbezogen, sondern mit 0,5 vom Hundert 
dieser Einkünfte bemessen. 

f) Die Bestimmungen des Einkommensteuergesetzes über Steuersätze und 
Steuerabsetzbeträge haben keinen Einfluss auf die Bemessung des Kirchenbeitrages. 

g) Eine Beitragsgrundlage bilden auch Einkommen oder Geldleistungen, die aufgrund 
gesetzlicher Bestimmungen oder internationaler Vereinbarungen einer staatlichen 
Besteuerung nicht unterliegen. 
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(2) Kirchenbeitrag vom Vermögen (Tarif V) 
 

a) Der Kirchenbeitrag vom land- und forstwirtschaftlichen Vermögen beträgt bei 
 einem Einheitswert bis EUR 18.200 6,0 vom Tausend 
 vom Mehrbetrag  bis EUR 36.400 5,5 vom Tausend 
 vom Mehrbetrag  bis EUR 72.800 4,0 vom Tausend 
  darüber 2,0 vom Tausend 
  mindestens jedoch EUR 32,00 

b) Der Kirchenbeitrag von den übrigen Vermögensarten (V) beträgt 2 vom Tausend des 
Vermögenswertes, wenigsten jedoch EUR 117,00. 

 
(3) Kirchenbeitrag für Mitarbeitende im land- und forstwirtschaftlichen Betrieb. Der 

Kirchenbeitrag gemäß § 10 Abs. b der Kirchenbeitragsordnung beträgt 10 Prozent jenes 
Beitrags, den die betriebsinhabende Person nach dem Einheitswert der Land- und 
Forstwirtschaft zu leisten hat oder im Falle der Beitragspflicht zu leisten hätte, mindestens 
jedoch EUR 32,00. 

 
(4) Die Beitragsgrundlage nach § 10 Abs. c der Kirchenbeitragsordnung (Verbrauch) beträgt 

mangels anderer Anhaltspunkte mindestens: EUR 17.000,00 für die pflichtige Person, EUR 
7.300,00 für die/den Ehe- bzw. eingetragene/n Partner/in und je EUR 2.100,00 für jedes 
zum Haushalt gehörende Kind, für das Familienbeihilfe bezogen wird. 

 
(5) Der angemessene Lebensunterhalt gemäß § 11 Abs. 4 der Kirchenbeitragsordnung ist mit 

einem Drittel des zu versteuernden Einkommens bzw. der Beitragsgrundlage des/der 
nichtkatholischen Ehe- bzw. eingetragenen Partners/Partnerin anzunehmen. Wäre im Falle 
der Beitragspflicht des/der nichtkatholischen Ehe- bzw. eingetragenen Partners/Partnerin 
der Kirchenbeitrag auch nach dem Vermögen (gemäß § 9 KBO) zu ermitteln, so beträgt der 
angemessene Lebensunterhalt ein Drittel der diesem Beitrag entsprechenden Grundlage 
nach Tarif E. Ein zur Bestreitung des angemessenen Lebensunterhaltes nicht ausreichendes 
Einkommen oder Vermögen liegt vor, wenn der darauf entfallende Beitrag den Beitrag nach 
dem angemessenen Lebensunterhalt unterschreitet. 

 
(6) Berücksichtigung des Familienstandes  
 
a) Die Ermäßigungen nach § 13 Abs. 2 KBO (für Ehe- bzw. eingetragene Partner) und § 13 Abs. 

3 KBO (für Kinder) wird in Form von Absetzbeträgen gewährt, die vom errechneten 
Kirchenbeitrag bzw. von der Summe der Teilkirchenbeiträge abgezogen werden. 

 
b) Die Ermäßigung für Ehe-/eingetragene Partner beträgt bei Vorliegen der Voraussetzungen 

des § 13 Abs. 2 KBO oder bei Nachweis des staatlichen Alleinverdiener-/Allein-
erzieherabsetzbetrages EUR 42,00. Den Anspruch auf diese Ermäßigung haben auch 
alleinstehende Pflichtige, solange ihnen nach § 13 Abs. 3 KBO die Kinderermäßigung 
zusteht. 

 
c) Die Kinderermäßigung beträgt für ein Kind EUR 21,00, für zwei Kinder EUR 43,00 und für 

jedes weitere Kind EUR 35,00.  
 

Die Kinderermäßigung wird jenem Elternteil gewährt, der die Familienbeihilfe bezieht. 
Sollte dieser ohne Einkommen sein oder verzichtet dieser auf den Kinderabsetzbetrag, so 
wird er vom Kirchenbeitrag des anderen Elternteils abgezogen. Grundsätzlich gilt, dass 
kirchliche Frei- und Absetzbeträge nur bei einem Elternteil in Abzug gebracht werden 
können. 
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(7) Verfahrens-, Porto- und Bankkosten.  
Die beitragspflichtige Person hat Verfahrenskosten gemäß § 24 Abs. 2 KBO zu ersetzen. 
 

a) Die Verfahrenskosten der Kirchenbeitragsorganisation betragen 
1) für jede Zahlungserinnerung EUR 3,50 
2) für jede Mahnung EUR 8,00 
3) für die Mahnung des Rechtsreferates der  

 Finanzkammer der Erzdiözese Wien EUR 8,00 
4) für die gerichtliche Klage EUR 8,00 
5) für die gerichtliche Exekution EUR 8,00 
zuzüglich Gerichts- und Stempelgebühren. 

b) Vorstehende Bestimmung gilt soweit nicht, als der Rechtsanwaltstarif anzuwenden ist 
c) Zu ersetzende Verfahrenskosten sind auch diejenigen  Prozesskosten, die dadurch 

verursacht werden, dass die beklagte Person den Nachweis über die Beitragsgrundlage 
entgegen § 16 KBO, erst nach gerichtlicher Streitanhängigkeit erbracht hat. 

d) Portokosten für alle Zuschriften, sowie Kosten, die durch abgelehnte Lastschriftmandate 
o.ä. entstehen, sind durch die beitragspflichtige Person zu tragen. 

 
(8) Vermerke auf Einzahlungsbelegen bzw. auf in elektronischer Form übermittelten 

Überweisungen sind ungültig; sämtliche Hinweise für die Kirchenbeitragsstelle bedürfen 
einer separaten schriftlichen Mitteilung. 

 
(9) Wirksamkeit 

Dieser Anhang tritt mit 1. Jänner 2022 in Kraft. 
Kardinal + Christoph Schönborn e.h. 

Erzbischof 
 

Dieser Anhang wurde dem Kultusamt im Bundeskanzleramt schriftlich zur Kenntnis gebracht 
und von diesem mit Schreiben vom 12.01.2022 zur Kenntnis genommen. 
 
13. HINWEIS: TRAUUNGSPROTOKOLLE VERSCHOBENER TRAUUNGEN 
 
Trauungsprotokolle sollen höchstens zwölf bis sechs Monate vor dem Hochzeitstermin 
aufgenommen werden (vgl. Wegweiser zur Führung der Pfarrmatriken, 7/28). Auf 
Grund vermehrter Anfragen zur Geltungsdauer von Protokollen, Dispensen und 
Erlaubnissen teilt das erzbischöfliche Ordinariat mit, dass für COVID-19 bedingte 
verschobene kirchliche Trauungen die genannten Dokumente in der Erzdiözese ihre 
Gültigkeit bis längstens 31. Dezember 2022 behalten. Es empfiehlt sich, die Brautleute 
nach zwischenzeitlich eingetretenen Veränderungen zu fragen. 
Für Überweisungen in das Ausland bzw. andere österreichische Diözesen empfiehlt es 
sich, die Dokumente eventuell neu auszufertigen bzw. die Akzeptanz von Dokumenten 
älteren Datums abzuklären. Das eb. Ordinariat steht für allfällige Klärungen gerne zur 
Verfügung. 
 
14. PFARRAUSSCHREIBUNGEN 
 
Vikariat Nord – Unter dem Manhartsberg 
Pfarrvikar für die Pfarren Hollabrunn, Aspersdorf, Groß und Oberfellabrunn ab sofort. 
Leiter und Pfarrvikar (2 Priester) für Absdorf, Bierbaum am Kleebühel, Königsbrunn am 
Wagram, Neuaigen, Stetteldorf am Wagram ab 01.09.2022. 
Leiter und Pfarrvikar (2 Priester) für die neun Pfarren des PV Oberes Schmidatal sowie für 
Röschitz und Stoitzendorf ab 01.09.2022 
Leiter für die Pfarren Gerasdorf, Seyring und Süßenbrunn ab 01.09.2022 
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Vikariat Wien-Stadt 
Leiter für die Pfarren des Entwicklungsraums „Meidling Süd“, Wien 12, (Pfarren Altmannsdorf, 
Am Schöpfwerk, Hetzendorf und Namen Jesu) mit 01.09.2022. Die genannten Pfarren sollen 
gemäß Auftrag des Bischofs in nächster Zeit eine gemeinsame Pfarre mit Teilgemeinden bilden. 
Leiter für die Pfarren des Entwicklungsraumes „Floridsdorf Ost“, Wien 22, (Pfarren 
„Auferstehung Christi“, „Don Bosco“, „Hl. Kreuz“, „Herz Jesu“ und „Leopoldau“) mit 01.09.2022. 
Die genannten Pfarren sollen gemäß Auftrag des Bischofs in nächster Zeit eine gemeinsame 
Pfarre mit Teilgemeinden bilden. 
Leiter für die Pfarre Aspern, Wien 22, mit 01.09.2022. 
Leiter für die Pfarre Hl. Maria Magdalena an der Alten Donau, Wien 22, mit 01.09.2022. 
Leiter für den Pfarrverband Donaustadt Mitte, Wien 22, (Pfarren Neukagran, Kagraner Anger 
und Stadlau) mit 01.09.2022. 
Leiter für den Pfarrverband Margareten, Wien 5, (Pfarren Auferstehung Christi und St. Josef zu 
Margareten) mit 01.09.2022. 
  
Vikariat Süd – Unter dem Wienerwald 
Pfarrmoderator für Bad Fischau-Brunn und St. Egyden am Steinfeld mit 01.09.2022 
Pfarrvikar oder Kaplan für die Pfarren Ebefurth, Eggendorf, Lichtenwörth und Zillingsdorf mit 
01.09.2022 
 
 
Bei Interesse bitte vorerst um Kontakt mit dem zuständigen Bischofsvikar bzw. dem 
Generalvikar. Die schriftliche Bewerbung möge bis 25. Feber im Erzbischöflichen Ordinariat, 
1010 Wien, Wollzeile 2, eingereicht werden. 
 
15. PERSONALNACHRICHTEN 

Korrektur: 

Die Ernennung von P. mgr lic. Tomasz Makarewicz SAC zum Pfarrvikar der Pfarren Röschitz, 
Stoitzendorf, Braunsdorf, Frauendorf an der Schmida, Goggendorf, Grafenberg, Niederschleinz, 
Roseldorf, Sitzendorf an der Schmida, Straning und Wartberg wurde zurückgenommen, das 
Ernennungsdekret wurde fälschlicherweise ausgestellt. 

Dienststellen: 

Hochschulrat: 
Dr. Peter Mitmannsgruber (L)wurde von für die Dauer der Funktion in der Personalvertretung 
der Kirchlichen Pädagogischen Hochschule Wien/Krems von 1. Februar 2022 bis längstens zum 
Ende des Studienjahres 2022/23 zum Mitglied ernannt. 
 
Missionskolleg “Redemptoris Mater”: 
Mag. Carmine Rea, PfMod. in St. Benedikt – Am Leberberg, Wien 11, bisher Spiritual, wurde 
mit 31. Dezember 2021 von seinem Dienst entpflichtet. 
Mag. Josef Eder (ED. Salzburg) wurde mit 1. Jänner zum Spiritual ernannt. 

Pfarrverbände: 

Leiser Berge: 
Ivica Bosnjak (L), bisher PAss., schied mit 31. Jänner aus. 
 
Anningerblick: 
Brigitte Hafner (L), bisher PAss., schied mit 31. Jänner aus. Sie ist ab 1. Februar im Pastoralamt 
tätig. 
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Pfarren: 

Aspern, Wien 22: 
Mag. Norbert Schönecker, bisher Pfarradministrator, wurde mit 1. Jänner zum Pfarrprovisor 
ernannt. 
 
Bad Schönau und Kirchschlag in der Buckligen Welt: 
Christoph Sperrer, bisher Kaplan, wurde statt mit 1. September 2022 mit 1. September 2023 
von seinem Dienst entpflichtet und für ein Studium in Rom freigestellt. 
 
Reisenberg, Seibersdorf, Deutsch-Brodersdorf, Au am Leithaberge und Hof am Leithaberge: 
MMag. Dietmar Hörzer, bisher PfProv. in Reisenberg, Seibersdorf und Deutsch-Brodersdorf, 
wurde mit 1. September zum Pfarrer ernannt. 
Mag. Grzegroz Antoni Majetny (ED. Katowice), bisher PfMod. in Bad Fischau-Brunn und St. 
Egyden am Steinfeld, wurde mit 1. September zum Pfarrvikar ernannt. 
 
Trumau: 
Mit 1. Februar wurde in Triestingstraße 15, 2521 Trumau eine Privatkapelle errichtet. 

Wiener Neustadt-Propsteipfarre: 

Sylvere Buzingo, MA (D. Ruyigi), bisher AushKpl., wurde mit 31. Jänner von seinem Dienst 
entpflichtet. Nach Beendigung seines Dienstes verlässt er mit 1. Februar die Erzdiözese Wien. 

Kategoriale Seelsorge: 

Gefangenenseelsorge: 
P. Dipl.-Theol. Tomasz Marek Krawczyk OFMCap, bisher Gefangenenhausseelsorger der 
Justizanstalt Wiener Neustadt und der Justizanstalt Schwarzau, wurde mit 31. Dezember 2021 
von seinem Amt entpflichtet. 
P. mgr Josef Kasperski OFMCap wurde mit 1. Februar zum Gefangenenhausseelsorger der 
Justizanstalt Wiener Neustadt und der Justizanstalt Schwarzau ernannt. 
 
Krankenhaus- und Pflegeheimseelsorge: 
H. Basilius Stiller CanReg, bisher Kirchenrektor der Kapelle im Landesklinikum Klosterneuburg 
wurde mit 31. Dezember 2021 von seinem Dienst entpflichtet. 

Laienapostolat: 

Katholische Aktion: 
KR Kan. Msgr. Willibald Steiner, bisher Geistlicher Assistent, wurde mit 30. November 2021 von 
seinem Dienst entpflichtet. 
 
Katholische Männerbewegung: 
Johann Schachenhuber (L) wurde am 21. Jänner zum Diözesanvorsitzenden gewählt und 
bestätigt an Stelle von StR Ing. Dipl.-Päd Richard Wagner (L), bisher DiözVors. 

Institute des geweihten Lebens 

Missionsschwestern Königin der Apostel: 
Die Niederlassung in Kritzendorf wurde von Hauptstraße 20 nach Bahngasse 6 verlegt. 
 
Sisters of the Destitute-Schwestern der Notleidenden: 
Mit 19. Jänner wurde in 3420 Kritzendorf, Hauptstraße 20, eine Niederlassung errichtet. Sr. 
Gimitha Thalachirayil wurde zur Oberin ernannt. 

Todesmeldungen: 

OStR KR Franz Gasteiger ist am 19. Jänner 2022 verstorben und wurde am Stadtfriedhof 
Braunau beigesetzt. 
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P. Bernhard (Franz) Weinbub OSB (Melk) ist am 26. Jänner 2022 verstorben und wurde am 4. 
Februar 2022 in der Gruft des Stiftes Melk beigesetzt. 
GR P. Friedrich Schmalhofer OSFS ist am 27. Jänner 2022 verstorben und wurde am 7. Februar 
2022 am Friedhof Sievering, Wien 19, beigesetzt. 
 
16. SPRECHTAGE KARDINAL SCHÖNBORNS FÜR PRIESTER UND DIAKONE 
 
Die Sprechtage finden üblicherweise am Dienstagnachmittag statt. Die genauen Termine 
erfahren Sie bei der verpflichtenden telefonischen Voranmeldung im Erzbischöflichen 
Sekretariat: Tel. 01/51552-3724, Dr. Hubert-Philipp Weber. 
Anmeldung für die Ständigen Diakone ausschließlich über das Diakoneninstitut, Tel. 
0664/6216838, Andreas Frank. 
 
17. SPRECHTAGE DES GENERALVIKARS 
 
Gespräche mit Lic. Dr. Nikolaus Krasa sind Dienstag bis Freitag möglich. Bitte um 
Terminvereinbarung unter Tel. 01/515 52-3200, Fax: 01/515 52-2760, 
E-Mail: n.krasa@edw.or.at oder ordinariat@edw.or.at  
1010  Wien, Wollzeile 2, 3. Stock, Tür 328 
 
18. SPRECHTAGE IM INSTITUT FÜR DEN STÄNDIGEN DIAKONAT - DIAKON 

ANDREAS FRANK  
 
Jeden Donnerstag in der Zeit von 15.00 bis 17.00 Uhr 
Anmeldung bitte unter Tel. 0664/6216838 oder a.frank@edw.or.at.  
Ort: 1090 Wien, Boltzmanngasse 9. 
 
 
 
Redaktionsschluss für die März-Ausgabe des Wiener Diözesanblattes 2022: 25. Feber 2022, 
14.00 Uhr.  
 
Erscheinungsdatum der März-Ausgabe des Wiener Diözesanblattes 2022: 3. März 2022. 
 
Das Diözesanblatt ist unter der Internet-Adresse  
www.themakirche.at abrufbar. 
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19. RAHMENORDNUNG DER ÖSTERREICHISCHEN BISCHOFSKONFERENZ ZUR 
FEIER ÖFFENTLICHER GOTTESDIENSTE 

 
(wirksam ab 5. März 2022) 

 
Mit dieser Rahmenordnung reagieren die Bischöfe Österreichs auf die aktuelle 
epidemiologische Situation. Eigenverantwortung, gegenseitige Rücksichtnahme und 
achtsames Verständnis für-einander bleiben dabei wesentliche Voraussetzungen für das 
Feiern von Gottesdiensten. 
 
Der Diözesanbischof (Ortsordinarius) kann auf Grundlage dieser Rahmenordnung 
Detailbestimmungen für die Pfarren in einer Region und gegebenenfalls in der gesamten 
Diözese erlassen.1 
 
Diese Rahmenordnung gilt für gottesdienstliche Feiern. Für andere kirchliche Veranstaltungen 
(Pfarrcafe, Gruppentreffen, Kirchenkonzerte, Chorproben2 etc.) gelten die staatlichen 
Regelungen für den jeweiligen Veranstaltungstyp. Für Schulgottesdienste gelten die 
Regelungen dieser Rahmenordnung in Verbindung mit den allfälligen diözesanen Vorgaben für 
Gottesdienste und den Regelungen des BMBWF für den Schulbetrieb. Konkretisierungen 
werden von den diözesanen Schulämtern herausgegeben. 
 

                                                           
1 Wenn regionale Verschärfungen der staatlichen Rechtslage erfolgen, muss der Diözesanbischof auf Diözesan-, 
Dekanats- oder Pfarrebene ebenfalls entsprechende Verschärfungen anordnen; Umgekehrt kann er auch weniger 
einschränkende Bestimmungen in Kraft setzen, soweit diese Bestimmungen den in diesen Bereichen geltenden 
Regelungen des staatlichen Rechts für vergleichbare Situationen entsprechen. 
2 Rechtlich gesehen gelten geistliche Konzerte und Chorproben als Kulturveranstaltungen und unterliegen den 
diesbezüglich geltenden Bestimmungen. 
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Für öffentliche Gottesdienste gelten – vor dem Hintergrund der gegenwärtigen Rechtslage – 
folgende Regelungen: 
 
Allgemeine Regeln 
− Das Tragen einer FFP2-Maske ist bei Betreten und Verlassen der Kirche (bzw. des 

Gottesdienstraumes) verpflichtend3. Darüber hinaus ist das Tragen einer FFP2-Maske 
empfohlen.  

− Der Vorsteher und alle weiteren liturgischen Dienste müssen unmittelbar vor dem 
Beginn der Feier die Hände gründlich Waschen (mit Warmwasser und Seife) oder sie 
desinfizieren. 

− Beim Kircheneingang müssen gut sichtbar Desinfektionsmittelspender bereitgestellt 
werden; auch bei Gottesdiensten unter freiem Himmel muss die Möglichkeit zum 
Desinfizieren der Hände an geeigneter Stelle bereitgestellt werden. 

− Flächen oder Gegenstände (z.B. Türgriffe, aber auch Bücher, Bänke, Ambo), die 
wiederholt berührt werden, müssen häufig gereinigt und desinfiziert werden. 

− Tücher zur Reinigung von Kelchen und Schalen, sowie die Tücher für die Händewaschung 
sollen nach jedem Gottesdienst gewaschen werden. 

− Die Kirchen müssen vor und nach den Gottesdiensten bestmöglich durchlüftet werden. 
− Ein Willkommensdienst aus der (Pfarr-)Gemeinde als Service am Kircheneingang bzw. bei 

Gottesdiensten unter freiem Himmel soll die Ankommenden empfangen, auf die 
Bestimmungen hinweisen und für Fragen zur Verfügung stehen. 

− Die Weihwasserbecken sollen gefüllt sein. Das Wasser ist regelmäßig, zumindest 
wöchentlich, zu wechseln und das Becken dabei gründlich zu reinigen.  

− Wer krank ist, sich krank fühlt oder bei wem der Verdacht auf eine ansteckende 
Erkrankung besteht, muss auf die Teilnahme an einer gemeinsamen Gottesdienstfeier 
verzichten und kann – zum eigenen Schutz und zum Schutz der anderen – keinen 
liturgischen Dienst ausüben. 

− Wer aus gesundheitlichen Gründen Bedenken hat, ist eingeladen, daheim als Hauskirche 
Gottesdienst zu halten und sich im Gebet mit anderen zu verbinden; dafür können 
Videomeetings und Gottesdienstübertragungen (Radio, Fernsehen, Live-stream4 etc.) 
eine Unterstützung sein. Hilfestellungen für das Feiern von Hausgottesdiensten werden 
über www.netzwerk-gottesdienst.at angeboten. 

− Die Pfarren halten ihre Kirchen tagsüber offen und laden zum persönlichen Gebet ein. 
 
 
Regelungen zur liturgischen Musik 
 
Gemeindegesang 
Der Gemeindegesang unterliegt keiner Einschränkung.  
 
Chorgesang 
Zu Chorgesang im Gottesdienst sowie Chorproben wird auf die Informationen zur liturgischen 
Musik auf der Website der Österreichischen Kirchenmusikkommission, abrufbar unter 
www.kirchenmusikkommission.at, verwiesen). 
 
 
 

                                                           
3 Ausnahme: Kinder ab dem vollendeten 6. bis zum vollendeten 14. Lebensjahr sowie Schwangere dürfen auch einen 
Mund-Nasen-Schutz („MNS“) tragen. Ausgenommen sind Kinder unter 6 Jahren und Personen, die mit ärztlicher 
Bestätigung aus gesundheitlichen Gründen keinen MNS tragen können. 
4 Zu beachten sind die (rechtlichen) Hinweise unter www.liturgie.at. 
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Konkretisierungen für die einzelnen Feierformen 
 
Messfeier 
− Als Friedenszeichen sind das gegenseitige Anblicken und Zuneigen und die Zusage des 

Friedens möglich.  
− Körbchen für die Kollekte werden nicht weitergereicht, sondern z.B. am Ein- und Ausgang 

aufgestellt. 
− Die Hostien werden in der Sakristei vom Zelebranten oder anderen dazu Beauftragten 

nach Reinigen und Desinfizieren der Hände in die Hostienschale gelegt. Auf einer 
separaten Patene bereitet er eine eigene (große) Hostie, die er dann bei den 
Einsetzungsworten erheben, beim Agnus Dei brechen und schließlich selbst konsumieren 
wird. 

− Während des Hochgebetes bleibt die Schale mit den Hostien für die Mitfeiernden zur 
Minimierung der Übertragungsgefahr durch den Sprechakt bedeckt.  

− Der Vorsteher kommuniziert in der vorgesehenen Weise, legt an der Kredenz die FFP2-
Maske an und wäscht sich gründlich die Hände (mit Warmwasser und Seife) oder 
desinfiziert sie. Dann nimmt er am Altar die Abdeckung von der Hostienschale. 

− Das Waschen oder Desinfizieren der Hände sowie die Verpflichtung zum Tragen einer 
FFP2-Maske gilt auch für alle anderen Kommunionspender; sie empfangen die 
Kommunion aus hygienischen Gründen erst nach dem Kommuniongang der Gemeinde. 

− Beim Kommuniongang sind FFP2-Maske sowie Handkommunion dringend empfohlen5. 
 
Feier der Taufe 
- Für die Feier der Taufe gelten die oben beschriebenen allgemeinen Regelungen und 

Regelungen zur liturgischen Musik.  
- Einem allfälligen Wunsch der Eltern nach verpflichtendem Tragen einer FFP2-Maske durch 

die Anwesenden ist nachzukommen. 
− Im Vorfeld ist mit der Tauffamilie ein Präventionskonzept abzusprechen (vgl. 

Präventionskonzept für religiöse Feiern aus einmaligem Anlass). 
 
Feier der Trauung 
− Für die Feier der Trauung gelten die oben beschriebenen allgemeinen Regelungen und 

Regelungen zur liturgischen Musik.  
− Einem allfälligen Wunsch des Brautpaares nach verpflichtendem Tragen einer FFP2-Maske 

durch die Anwesenden ist nachzukommen. 
− Im Vorfeld ist mit dem Brautpaar ein Präventionskonzept abzusprechen (vgl. 

Präventionskonzept für religiöse Feiern aus einmaligem Anlass). 
 
Feier der Erstkommunion 
− Für die Feier der Erstkommunion gelten die oben beschriebenen allgemeinen Regelungen 

und Regelungen zur liturgischen Musik. 
− Im Vorfeld ist mit den Familien der Erstkommunionkinder ein Präventionskonzept 

abzusprechen (vgl. Präventionskonzept für religiöse Feiern aus einmaligem Anlass). 
 
Feier der Firmung 
− Für die Feier der Firmung gelten die oben beschriebenen allgemeinen Regelungen und 

Regelungen zur liturgischen Musik. 
− Im Vorfeld ist ein Präventionskonzept abzusprechen (vgl. Präventionskonzept für religiöse 

Feiern aus einmaligem Anlass). 
 

Firmhandlung im engeren Sinn: 
 Ordnerdienste sollen ggf. helfen, ausreichend große Abstände beim Nach-vorne-

Gehen einzuhalten; 

                                                           
5 Mundkommunion ist nur möglich, wenn diese zum Abschluss des Kommuniongangs empfangen wird. 
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 der Firmspender legt die FFP2-Maske an und desinfiziert seine Hände; 
Die Stirnsignierung mit dem Chrisam wird wie vorgesehen mit dem Begleitwort 
vollzogen (das Auflegen der Hand auf das Haupt der Firmlinge entfällt); der 
Friedensgruß erfolgt ohne Reichen der Hand (das Zeichen des Friedens kann z.B. eine 
Geste mit der Hand ausgehend vom Herzen sein); 

 
Feier des Sakraments der Versöhnung 
- Die Beichte soll bevorzugt in einem ausreichend großen und gut durchlüfteten Raum, in 

dem ausreichende Abstände gewahrt bleiben können, stattfinden. Hilfreich kann das 
Aufstellen einer Plexiglasscheibe auf einem Tisch in der Mitte sein; andernfalls ist das 
Tragen einer FFP2-Maske notwendig. 

− Wenn die Beichte im Beichtstuhl stattfindet, ist das Tragen einer FFP2-Maske für Priester 
und Beichtende verpflichtend. 

 
Krankenkommunion, Viaticum und Feier der Krankensalbung 
− Bei der Krankenkommunion (und beim Viaticum) außerhalb von Krankenhäusern und 

Pflegeheimen muss im Vorfeld der Besuch mit den Angehörigen gut besprochen und 
vorbereitet werden. 

− Vor und nach den liturgischen Vollzügen wäscht der Priester gründlich die Hände oder 
desinfiziert sie. 

 
Begräbnisse 
− Für Totenwache, Begräbnismesse oder Wort-Gottes-Feier in der Kirche gelten die Regeln 

dieser Rahmenordnung; für die musikalische Gestaltung gelten die oben beschriebenen 
allgemeinen Regeln. 

− Am Friedhof und in Aufbahrungshallen gelten die staatlichen Vorgaben. 
 
20. INFORMATION ZUM PRÄVENTIONSKONZEPT FÜR RELIGIÖSE FEIERN BZW. 

GOTTESDIENSTE AUS EINMALIGEM ANLASS 
 

(Taufe, Firmung, Erstkommunion, Trauung)1 
 

(wirksam ab 5. März 2022) 
 

in Verbindung mit der aktuellen Rahmenordnung der  
Österreichischen Bischofskonferenz zur Feier öffentlicher Gottesdienste  

 
Bei religiösen Feiern aus einmaligem Anlass (wie oben beispielhaft angeführt) ist zusätzlich zu 
den in der „Rahmenordnung der Österreichischen Bischofskonferenz zur Feier öffentlicher 
Gottesdienste“ angeführten Allgemeinen Hygienemaßnahmen ein Präventionskonzept zu 
erarbeiten. Die Einhaltung des Konzepts ist durch einen Präventionsbeauftragten sicher-
zustellen. Diese Maßnahme soll helfen, die Covid-19-Ansteckungsgefahr zu minimieren.  
Im Folgenden werden vor diesem Hintergrund einerseits Mindestinhalte des umzusetzenden 
Präventionskonzepts angeführt und andererseits die Bestellung und Aufgaben des Präven-
tionsbeauftragten erläutert: 
 
Empfohlene Inhalte des Präventionskonzepts:  

– Umsetzung der in der „Rahmenordnung der Österreichischen Bischofskonferenz zur 
Feier öffentlicher Gottesdienste“ angeführten Allgemeinen Hygienemaßnahmen; 

– Regelungen zur „Steuerung der Personenströme“; 
 

                                                           
1 Für Begräbnisse und gottesdienstliche Feiern im Rahmen von Begräbnissen (Totenwache, Totenmesse oder Wort-
Gottes-Feier) ist ein Präventionskonzept nicht verpflichtend.  
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– Regelungen betreffend die Nutzung sanitärer Einrichtungen;  
– Regelungen zum Verhalten bei Auftreten einer SARS-CoV-2-Infektion. 

 
1.) Beauftragung eines Präventionsbeauftragten für die angeführten Feiern 
 
1) Empfohlene Inhalte des Präventionskonzepts 
 
Zu den Allgemeinen Hygienemaßnahmen (Zusammenfassung):  
Die Maßnahmen sind in der „Rahmenordnung der Österreichischen Bischofskonferenz zur Feier 
öffentlicher Gottesdienste“ angeführt: 
− Beim Kircheneingang (bei Gottesdiensten im Freien an geeigneter Stelle) sind gut sichtbar 

Desinfektionsmittelspender aufzustellen; 
− Flächen oder Gegenstände (z.B. Türgriffe), die wiederholt berührt werden, müssen häufig 

gereinigt und desinfiziert werden; 
− Die Verantwortlichen vor Ort achten auf regelmäßiges Lüften des Kirchenraumes; 
 
Zur „Steuerung der Personenströme“:  
− Ein Willkommensdienst/Ordnerdienst am Eingang gibt Hinweise zum Einhalten der nötigen 

Maßnahmen.  
− Wird eine größere Anzahl an Personen erwartet, helfen Markierungen und Hinweise. 

Wenn es notwendig scheint, wird eine Einbahnregelung beim Betreten und Verlassen der 
Kirche und bei Prozessionen im Raum durch Markierungen ausgewiesen. 

 
Nutzung sanitärer Einrichtungen:  
Die Sanitäranlagen werden  

− gut durchlüftet und 
− regelmäßig desinfiziert. 

Zur Vermeidung von Staubildungen werden folgende Vorkehrungen getroffen: 
− ggf. Beschränkung der Personenzahl, die sich zeitgleich aufhalten darf;  
− Hinweise auf Abstandhalten; und  
− unterstützende Markierungen im Wartebereich.  

 
Regelungen zum Verhalten bei Auftreten einer SARS-CoV-2-Infektion:  
Sollte es während oder nach der Feier zu einem Verdachtsfall kommen, müssen die Betroffenen 
umgehend abklären, ob eine Infektion mit SARS-CoV-2 vorliegt. Im Falle einer Infektion ist 
neben der zuständigen Gesundheitsbehörde jedenfalls umgehend auch die Pfarre zu 
informieren. Die Pfarre steht für Auskünfte gegenüber der zuständigen Behörde zur Verfügung.  
 
2) Beauftragung eines Präventionsbeauftragten für die angeführten Feiern 
Präventionsbeauftragte / zuständige Ansprechperson(en) vor Ort:  
Seitens der in die Feier eingebundenen Pfarre / kirchlichen Einrichtung ist vom Pfarrer / Leiter 
der kirchlichen Einrichtung sicherzustellen, dass in ausreichendem Zeitabstand vor jeder Feier 
eine konkrete Person die Funktion des/der Präventionsbeauftragten für diese konkrete Feier 
übernimmt. 
Diese Person, die je nach Art der Feier entweder der feiernden Gemeinde angehört oder in der 
Pfarre angesiedelt ist, achtet in ihrer Funktion als Präventionsbeauftragte/r auf die Einhaltung 
des Präventionskonzepts. 
Die für die Feiern eingesetzten Personen oder Ordnerdienste, die das Einhalten der Präven-
tionsmaßnahmen überwachen, können für ein allfälliges Missachten der Vorgaben nicht 
rechtlich zur Verantwortung gezogen werden.  
 
 
 
 

http://www.erzdiozese-wien.at/


KATHOLISCHE KIRCHE Erzdiözese Wien // Wiener DIÖZESANBLATT März 2022 

 
 

Seite 23 

 

21. DEKRET ZUR CORONA-RÄVENTION AUF DEM GEBIET DER STADT WIEN 
 
Hiermit beschließe ich für die Pfarrgemeinden der Stadt Wien ergänzend zu den durch die 
Rahmenordnung der Österreichischen Bischofskonferenz veröffentlichten Maßnahmen zur 
Prävention der Ausbreitung des Coronavirus: 
 
Das Tragen einer FFP2-Maske bleibt während des gesamten Gottesdienstes verpflichtend. 
 
Mit meinen herzlichen Segenswünschen 
 
Wien, am 15. März 2022 
 
Kardinal Dr. Christoph Schönborn e. h. 
Erzbischof 
 
Dr. Gerald Gruber, e. h. 
Kanzler 
 
22. VERLÄNGERUNG DER APPROBATION „DIE FEIER DER EINGLIEDERUNG 

JUGENDLICHER UND ERWACHSENER IN DIE KIRCHE“ 
 
Auf Vorschlag der Liturgischen Kommission vom 27.5.2021 verlängere ich die Approbation für 
das Manuale „Die Feier der Eingliederung Jugendlicher und Erwachsener in die Kirche“ auf 
weitere 5 Jahre bis 29.11.2026. 
 
Wien, am 6. Oktober 2021 
 
Kardinal Dr. Christoph Schönborn OP e. h. 
Erzbischof 
 
Dr. Gerald Gruber e. h. 
Kanzler 
 
23. PFARRVERBAND PULKAUTAL 
 
Hiermit errichte ich rückwirkend mit Wirksamkeit vom 1. Jänner 2022 den Pfarrverband 
 

PULKAUTAL, 
 
der die Pfarren Alberndorf im Pulkautal, Hadres, Haugsdorf, Jetzelsdorf, Mailberg, Obritz, 
Pfaffendorf, Seefeld und Untermarkersdorf umfasst. 
Für den neuen Pfarrverband gilt die "Ordnung für Pfarrverbände in der Erzdiözese Wien" in der 
Fassung vom 1. Juli 2018, veröffentlicht im WDBl. 156. Jahrgang, Nr. 8, Seite 73ff.  
 
Gleichzeitig beende ich mit 31. Dezember 2021 den bisherigen Pfarrverband Pulkautal West. 
 
Möge der Segen des dreifaltigen Gottes die Gemeinschaft der Gläubigen im neuen 
Pfarrverband begleiten! 
 
Wien, am 15. Februar 2022 
 
Kardinal Dr. Christoph Schönborn e. h. 
Erzbischof 
 
Dr. Gerald Gruber, e. h. 
Kanzler 
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24. LEHRMÄSSIGE NOTE DER KONGREGATION FÜR DIE GLAUBENSLEHRE ZUR 
TAUFFORMEL 

 
Aus dem Kirchlichen Amtsblatt der Diözese Rottenburg-Stuttgart, Bd. 64 (2020), Nr. 12, S. 502: 
 
Die Kongregation für die Glaubenslehre hat am 24. Juni 2020 eine lehrmäßige Note zur 
Abänderung der sakramentalen Formel der Taufe veröffentlicht. Darin wird bekräftigt, dass 
Taufen nur dann gültig sind, wenn sie mit der vorgesehenen Formel „Ich taufe dich im Namen 
des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes“ gespendet werden. 
 
BO-Nr. 4922 – 10.09.20 
PfReg. K 2.2 
 
25. RECOLLECTIO FÜR PRIESTER UND DIAKONE UND CHRISAMMESSE 

Als Vorbereitung auf die Karwoche lädt Kardinal Christoph Schönborn die Priester und Diakone 
ins Erzbischöfliche Palais ein. 
 
Thema: Synodalität - ein Ausweg aus der Krise der Kirche? 
Als Therapie gegen die Krise der Kirche hat uns Papst Franziskus den synodalen Prozess 
verordnet. Dieser soll alle miteinbeziehen und auf drei Ebenen erfolgen: diözesan, regional- 
und universalkirchlich. Gleichzeitig soll der gemeinsame Weg ein geistlicher Prozess sein, der 
unter dem Wort Gottes steht und dem Heiligen Geist Raum gibt. Was gilt es dabei zu beachten? 
 
Vortragender: Prof. Dr. Jan-Heiner Tück  
 
Die Priester sind eingeladen, in der anschließenden Chrisammesse zu konzelebrieren und ihr 
Weiheversprechen zu erneuern. Für die Teilnahme im Dom möge bitte ein Kultgewand bzw. 
eine Albe mit weißer Stola mitgebracht werden. Ukleidemöglichkeit besteht im Curhaus, 
Stephansplatz 3. Anschließend lädt der Bischof die Mitbrüder zu einer Agape in die Festräume 
des Erzbischöflichen Palais ein. 
 
Datum: Montag, 11. April 2022 
Ort: Erzbischöfliches Palais, Wollzeile 2, 1010 Wien 
Ablauf: 
14.00 bis 17.30 Uhr Möglichkeit zur Beichte und zur Anbetung in der Andreaskapelle 
15.00 Uhr Beginn der Impulse im Festsaal des Erzbischöflichen Palais 
18.00 Uhr Chrisammesse (Stephansdom)  
anschließend Agape im Festsaal 
 
Anfragen: 
Priesterbegleitung in der Erzdiözese Wien 
1010 Wien, Stephansplatz 6/1/2 
Tel.: 01/515 52-3734 
 
Abholung der heiligen Öle: 
Ort:  1010 Wien, Stephansplatz 3, 1. Stock, Vorraum der Curhauskapelle 
Zeit:  Montag, 11. April 2022, nach der Chrisammesse für die Vertreter der Landdekanate; 
 Dienstag, 12. April 2022, 9.00 bis 13.00 Uhr für die Wiener Pfarren und alle übrigen 

Abholer. 
Bitte beachten Sie die zu dieser Zeit aktuellen Corona-Vorgaben der Stadt Wien. 
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26. PFARRAUSSCHREIBUNGEN 
 
Vikariat Nord – Unter dem Manhartsberg 
Pfarrvikar für die Pfarren Hollabrunn, Aspersdorf, Groß und Oberfellabrunn ab sofort. 
Leiter und Pfarrvikar (2 Priester) für Absdorf, Bierbaum am Kleebühel, Königsbrunn am 
Wagram, Neuaigen, Stetteldorf am Wagram ab 01.09.2022. 
Leiter und Pfarrvikar (2 Priester) für die neun Pfarren des PV Oberes Schmidatal sowie für 
Röschitz und Stoitzendorf ab 01.09.2022 
Leiter für die Pfarren Gerasdorf, Seyring und Süßenbrunn ab 01.09.2022 
Leiter für die sieben Pfarren des PV Leiser Berge ab 01.09.2022 
 
Vikariat Wien-Stadt 
Leiter für die Pfarren des Entwicklungsraums „Meidling Süd“, Wien 12, (Pfarren Altmannsdorf, 
Am Schöpfwerk, Hetzendorf und Namen Jesu) mit 01.09.2022. Die genannten Pfarren sollen 
gemäß Auftrag des Bischofs in nächster Zeit eine gemeinsame Pfarre mit Teilgemeinden bilden. 
Link zu den Pastoralkonzepten der Pfarren (soweit vorhanden): https://katholischekirche-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/m_pories_edw_or_at/EvIX3mfDRDlLrX8-
dXkpy0gBSEwidgaGsccNGXexX4gauQ?e=o5m0fk 
 
Leiter für die Pfarren des Entwicklungsraumes „Floridsdorf Ost“, Wien 21, (Pfarren 
„Auferstehung Christi“, „Don Bosco“, „Hl. Kreuz“, „Herz Jesu“ und „Leopoldau“) mit 01.09.2022. 
Die genannten Pfarren sollen gemäß Auftrag des Bischofs in nächster Zeit eine gemeinsame 
Pfarre mit Teilgemeinden bilden. 
Link zum Pastoralkonzept der Pfarre Leopoldau: https://katholischekirche-
my.sharepoint.com/:b:/g/personal/m_pories_edw_or_at/ESC5wYdtd_lEmUthcZG1NjABGJfm
Bsv3s6iUknFpYiZxCw?e=bOEhQ0 
 
Leiter für die Pfarre Aspern, Wien 22, mit 01.09.2022. 
Link zum Pastoralkonzept der Pfarre: https://aspern.at/beitrag/2018/Pastoralkonzept2018.pdf 
 
Leiter für die Pfarre Hl. Maria Magdalena an der Alten Donau, Wien 22, mit 01.09.2022. 
Leiter für den Pfarrverband Donaustadt Mitte, Wien 22, (Pfarren Neukagran, Kagraner Anger 
und Stadlau) mit 01.09.2022. 
 
Leiter für den Pfarrverband Margareten, Wien 5, (Pfarren Auferstehung Christi und St. Josef zu 
Margareten) mit 01.09.2022. 
 
Vikariat Süd – Unter dem Wienerwald 
Pfarrmoderator für Bad Fischau-Brunn und St. Egyden am Steinfeld mit 01.09.2022 
Pfarrvikar oder Kaplan für die Pfarren Ebefurth, Eggendorf, Lichtenwörth und Zillingsdorf mit 
01.09.2022 
 
Bei Interesse bitte vorerst um Kontakt mit dem zuständigen Bischofsvikar bzw. dem 
Generalvikar. Die schriftliche Bewerbung möge bis 25. März im Erzbischöflichen Ordinariat, 
1010 Wien, Wollzeile 2, eingereicht werden. 
 
27. PERSONALNACHRICHTEN 

Dienststellen: 

Kirchlich-Pädagogische Hochschule Wien/Krems: 
Dr. Hubert-Philipp Weber (L) wurde von 1. Oktober 2022 bis 30. September 2027 zum Rektor 
ernannt an Stelle von HR Dr. Christoph Berger (L), bisher Rekt. 
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Pfarrverbände: 

Leopoldsdorf im Marchfelde: 
mgr Grzegorz Ziarnowski (D. Eisenstadt), bisher PfProv., wurde mit 1. März zum Pfarrmoderator 
der Pfarren Leopoldsdorf im Marchfelde, Obersiebenbrunn, Markgrafneusiedl, Haringsee und 
Breitstetten ernannt. 
 
Weinland um Maria Moos: 
Die Amtszeit von P. Mag. Jean-Marie Schyma OP, PfVik. in Ebenthal, Loidesthal, Großinzersdorf, 
Palterndorf, Spannberg und Velm-Götzendorf, wurde mit 1. September unbefristet verlängert. 
 
Poysdorf: 
Mag. Bernd Kolodziejczak, bisher PfProv., wurde mit 1. März zum Pfarrer der Pfarren Poysdorf, 
Wetzelsdorf, Walterskirchen, Kleinhadersdorf, Erdberg und Altruppersdorf ernannt. 

Pfarren: 

Hadres, Mailberg, Obritz, Seefeld und Untermarkersdorf: 
GR Alfred Petras, Diakon mit Zivilberuf in Haugsdorf, Jetzelsdorf, Pfaffendorf und Alberndorf im 
Pulkautal, wurde rückwirkend mit 1. Jänner zum Diakon mit Zivilberuf ernannt. 
DI Reinhard Schachhuber, Diakon mit Zivilberuf in Haugsdorf, Jetzelsdorf, Pfaffendorf und 
Alberndorf im Pulkautal, wurde rückwirkend mit 1. Jänner zum Diakon mit Zivilberuf ernannt. 
 
Obermarkersdorf, Pulkau, Waitzendorf, Deinzendorf, Platt, Schrattenthal, Watzelsdorf und 
Zellnerdorf: 
P. Mag. Eduard Schretter Sam. FLUHM, bisher Kpl., wurde mit 1. März zum Aushilfskaplan 
ernannt. 
 
Orth an der Donau: 
Dr. James Zacharia (D. Thamarassery) wurde mit 1. April zum Kaplan der Pfarren Orth an der 
Donau, Eckartsau und Witzelsdorf ernannt. 
 
St. Johann Nepomuk, Wien 2, und Zum Hl. Klaus von Flüe, Wien 2: 
GR Ferenc Simon, bisher Substitut, wurde mit 31. Jänner von seinem Amt entpflichtet. 
Edmond Antony Cruze (D. Kottar), bisher AushKpl., wurde mit 1. Februar zum 
Pfarradministrator erannnt. 
 
Klosterneuburg St. Martin, Kritzendorf und Höflein an der Donau: 
Samuel Kwasi Kumah (D. Ho) wurde mit 1. Februar zum Aushilfskaplan ernannt. 
 
Kritzendorf: 
In der Niederlassung der Missionsschwestern „Königin der Apostel“ in Bahngasse 6, 3420 
Kritzendorf, wurde mit 10. Jänner eine Privatkapelle errichtet. 
In der Niederlassung der Sisters of the Destitute-Schwestern der Notleidenden in Hauptstraße 
20, 3420 Kritzendorf, wurde mit 10. Jänner eine Privatkapelle errichtet. 
 
Au am Leithaberge und Hof am Leithaberge: 
MMag. Dietmar Hörzer wurde mit 1. März bis 31. August zum Pfarradministrator ernannt. 
 
Baden-St. Josef, Baden-St. Stephan und Sooß 
mgr Lic. Peter Dobrovodský (Slowakisches Militärordinariat) wurde mit 1. März zum 
Aushilfskaplan ernannt. 
 
Gutenstein: 
GR Mag. Paul Jachim, Pfr. in Pernitz, Scheuchenstein, Waidmannsfeld, Rohr im Gebirge und 
Schwarzau im Gebirge, wurde mit 1. April zum Pfarrer ernannt. 
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Gutenstein, Pernitz, Scheuchenstein, Waidmannsfeld, Rohr im Gebirge und Schwarzau im 
Gebirge: 
P. MMag. Joseph M. Okoli OSM, bisher Pfarrmoderator in Gutenstien, wurde mit 1. April zum 
Pfarrvikar ernannt. 
 
Pernitz, Scheuchenstein, Waidmannsfeld, Rohr im Gebirge und Schwarzau im Gebirge: 
GR P. Gerhard M. Walder OSM, Kpl. in Gutenstein, wurde mit 1. April zum Kaplan ernannt. 
 
Reisenberg, Siebersdorf und Deutsch-Brodersdorf: 
MMag. Dietmar Hörzer, bisher PfProv, wurde mit 1. März 2022 bis 31. August 2022 zum 
Pfarrmoderator ernannt. 
Mag. Dirk Dillmann (D), bisher Diakon mit Zivilberuf, wurde rückwirkend mit 31. August 2021 
von seinem Dienst entpflichtet. 
 
Sittendorf: 
P. Dr. Bruno Hannöver OCist, bisher PfProv., wurde mit 1. März zum Pfarrmoderator ernannt. 
 
Stixneusiedl: 
mgr Krzysztof Konwerski wurde mit 1. April zum Pfarrer ernannt. 
MilKpl Mag. Daniel Biely, bisher Pfr., wurde mit 1. April zum Pfarrvikar ernannt. 
 
Wiener Neustadt-Herz Mariä und Wiener Neustadt-Neukloster: 
P. Mag. Michael Weiss OCist, bisher PfProv., wurde mit 1. März zum Pfarrer ernannt. 

Kategoriale Seelsorge: 

Polizeiseelsorge: 
Christian Diebl, bisher Polizeiseelsorger für das Vikariat Wien-Stadt, wurde mit 31. August von 
seinem Dienst entplichtet. Mit 1. September tritt er in den dauernden Ruhestand. 
 
Krankenhaus- und Pflegeheimseelsorge: 
H. Mag. Florian Tloust CanReg wurde mit 1. Jänner zum Kirchenrektor der Kapelle im 
Landesklinikum Donauregion Klosterneuburg ernannt. 

Laienapostolat: 

Katholische Jugend: 
Bernhard Fuchs (L) wurde mit 24. Jänner neben Agnes Liener (L) zum Vorsitzenden im Vikariat 
Nord – Unter dem Manhartsberg gewählt und bestätigt an Stelle von Jonas Schwungfeld (L), 
bisher Vors. 

Institute des geweihten Lebens 

Unbeschuhte Karmelitinnen: 
Sr. M. Regina Dunstmair OCD wurde am 1. März zur Priorin des Karmel St. Josef, Mayerling, 
gewählt an Stelle von Sr. M. Magdalena Schmitz OCD, bisher Priorin. 

Todesmeldungen: 

GR Josef Rosner, Pfarrer i. R. ist am 27. Jänner 2022 verstorben und wurde am 8. Februar im 
Familiengrab auf dem Friedhof in Deutsch Tschantschendorf beigesetzt. 
Dipl.-Theol. Josef Bruder ist am 5. Februar 2022 verstorben und wurde am 18. Februar in der 
Priestergruft am Friedhof Himberg beigesetzt. 
Erich Gaugitsch (D) ist am 14.2.2022 verstorben und wurde am 3.3.2022 am Friedhof Ottakring, 
Wien 16, beigesetzt. 
H. Michael Hofians CanReg ist am 16. Februar 2022 verstorben und wurde am 8. März 2022 auf 
dem Stiftsfriedhof Klosterneuburg beigesetzt. 
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28. SPRECHTAGE KARDINAL SCHÖNBORNS FÜR PRIESTER UND DIAKONE 
 
Die Sprechtage finden üblicherweise am Dienstagnachmittag statt. Die genauen Termine 
erfahren Sie bei der verpflichtenden telefonischen Voranmeldung im Erzbischöflichen 
Sekretariat: Tel. 01/51552-3724, Dr. Hubert-Philipp Weber. 
Anmeldung für die Ständigen Diakone ausschließlich über das Diakoneninstitut, Tel. 
0664/6216838, Andreas Frank. 
 
29. SPRECHTAGE DES GENERALVIKARS 
 
Gespräche mit Lic. Dr. Nikolaus Krasa sind Dienstag bis Freitag möglich. Bitte um 
Terminvereinbarung unter Tel. 01/515 52-3200, Fax: 01/515 52-2760, 
E-Mail: n.krasa@edw.or.at oder ordinariat@edw.or.at  
1010  Wien, Wollzeile 2, 3. Stock, Tür 328 
 
30. SPRECHTAGE IM INSTITUT FÜR DEN STÄNDIGEN DIAKONAT - DIAKON 

ANDREAS FRANK  
 
Jeden Donnerstag in der Zeit von 15.00 bis 17.00 Uhr 
Anmeldung bitte unter Tel. 0664/6216838 oder a.frank@edw.or.at.  
Ort: 1090 Wien, Boltzmanngasse 9. 

NEUE ADRESSEN: 

Pfarre Herz Jesu, Wien 21: 
Töllergasse 11 
1210 Wien 
 
Pfarren Grillenberg und Hernstein: 
Neue Postleitzahl (ab 01.03.2022): 2561 
 
 
Redaktionsschluss für die April-Ausgabe des Wiener Diözesanblattes 2022: 25. März 2022, 
14.00 Uhr.  
 
Erscheinungsdatum der April-Ausgabe des Wiener Diözesanblattes 2022: 31. März 2022. 
 
Das Diözesanblatt ist unter der Internet-Adresse  
www.themakirche.at abrufbar. 
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31. RAHMENORDNUNG DER ÖSTERREICHISCHEN BISCHOFSKONFERENZ ZUR 
FEIER ÖFFENTLICHER GOTTESDIENSTE 

 
(wirksam ab 25. März 2022) 

 
Mit dieser Rahmenordnung reagieren die Bischöfe Österreichs auf die aktuelle 
epidemiologische Situation. Eigenverantwortung, gegenseitige Rücksichtnahme und 
achtsames Verständnis für-einander bleiben dabei wesentliche Voraussetzungen für das 
Feiern von Gottesdiensten. 
 
Der Diözesanbischof (Ortsordinarius) kann auf Grundlage dieser Rahmenordnung 
Detailbestimmungen für die Pfarren in einer Region und gegebenenfalls in der gesamten 
Diözese erlassen.1 
 
Diese Rahmenordnung gilt für gottesdienstliche Feiern. Für andere kirchliche Veranstaltungen 
(Pfarrcafe, Gruppentreffen, Kirchenkonzerte, Chorproben2 etc.) gelten die staatlichen 
Regelungen für den jeweiligen Veranstaltungstyp. Für Schulgottesdienste gelten die 
Regelungen dieser Rahmenordnung in Verbindung mit den allfälligen diözesanen Vorgaben für 
Gottesdienste und den Regelungen des BMBWF für den Schulbetrieb. Konkretisierungen 
werden von den diözesanen Schulämtern herausgegeben. 
 

                                                           
1 Wenn regionale Verschärfungen der staatlichen Rechtslage erfolgen, muss der Diözesanbischof auf Diözesan-, 
Dekanats- oder Pfarrebene ebenfalls entsprechende Verschärfungen anordnen; Umgekehrt kann er auch weniger 
einschränkende Bestimmungen in Kraft setzen, soweit diese Bestimmungen den in diesen Bereichen geltenden 
Regelungen des staatlichen Rechts für vergleichbare Situationen entsprechen. 
2 Rechtlich gesehen gelten geistliche Konzerte und Chorproben als Kulturveranstaltungen und unterliegen den 
diesbezüglich geltenden Bestimmungen. 
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Für öffentliche Gottesdienste gelten – vor dem Hintergrund der gegenwärtigen Rechtslage – 
folgende Regelungen: 
 
Allgemeine Regeln 

− Das Tragen einer FFP2-Maske ist während des gesamten Gottesdienstes verpflichtend.  
Ausnahmen: 

• Kinder ab dem vollendeten 6. bis zum vollendeten 14. Lebensjahr sowie Schwangere 
dürfen auch einen Mund-Nasen-Schutz („MNS“) tragen. Ausgenommen sind Kinder 
unter 6 Jahren und Personen, die mit ärztlicher Bestätigung aus gesundheitlichen 
Gründen keinen MNS tragen können.   

• Soweit für das Wahrnehmen der liturgischen Dienste (Priester, Lektor/Lektorin, 
Kantor/Kantorin etc.) das Tragen der FFP2-Maske während der Feier nicht möglich 
ist, sind diese für den unbedingt notwendigen Zeitraum davon befreit, müssen aber 
zur Kompensation ausreichende Sicherheitsabstände und die im Folgenden 
ausgeführten Konkretisierungen für Handlungen im rituellen Vollzug einhalten.  

• „Religiöse Feiern aus einmaligem Anlass“ (Taufe, Firmung, Erstkommunion und 
Trauung): Die Verpflichtung zum Tragen der FFP2-Maske entfällt, wenn folgende 
Voraussetzungen erfüllt sind:  
Auf Initiative der feiernden Gemeinschaft wird vom Vorsteher der Feier im Vorfeld 
die Entscheidung getroffen, dass statt der FFP2-Maskenpflicht ein „3G-Nachweis“ 
(Nachweis einer geringen epidemiologischen Gefahr im Sinne der aktuellen 
staatlichen Verordnung zur Bekämpfung der Verbreitung von COVID-19) zur 
Teilnahme an der Feier erforderlich ist. Es muss eine geeignete Vorgehensweise zur 
Kontrolle des Nachweises vereinbart sein und deren Einhaltung sichergestellt 
werden. 

• Für Gottesdienste unter freiem Himmel ist das Tragen einer FFP2-Maske nicht 
verpflichtend. 

− Der Vorsteher und alle weiteren liturgischen Dienste müssen unmittelbar vor dem 
Beginn der Feier die Hände gründlich Waschen (mit Warmwasser und Seife) oder sie 
desinfizieren. 

− Beim Kircheneingang müssen gut sichtbar Desinfektionsmittelspender bereitgestellt 
werden; auch bei Gottesdiensten unter freiem Himmel muss die Möglichkeit zum 
Desinfizieren der Hände an geeigneter Stelle bereitgestellt werden. 

− Flächen oder Gegenstände (z.B. Türgriffe, aber auch Bücher, Bänke, Ambo), die 
wiederholt berührt werden, müssen häufig gereinigt und desinfiziert werden. 

− Tücher zur Reinigung von Kelchen und Schalen, sowie die Tücher für die Händewaschung 
sollen nach jedem Gottesdienst gewaschen werden. 

− Die Kirchen müssen vor und nach den Gottesdiensten bestmöglich durchlüftet werden. 
− Ein Willkommensdienst aus der (Pfarr-)Gemeinde als Service am Kircheneingang bzw. bei 

Gottesdiensten unter freiem Himmel soll die Ankommenden empfangen, auf die 
Bestimmungen hinweisen und für Fragen zur Verfügung stehen. 

− Die Weihwasserbecken sollen gefüllt sein. Das Wasser ist regelmäßig, zumindest 
wöchentlich, zu wechseln und das Becken dabei gründlich zu reinigen.  

− Wer krank ist, sich krank fühlt oder bei wem der Verdacht auf eine ansteckende 
Erkrankung besteht, muss auf die Teilnahme an einer gemeinsamen Gottesdienstfeier 
verzichten und kann – zum eigenen Schutz und zum Schutz der anderen – keinen 
liturgischen Dienst ausüben. 

− Wer aus gesundheitlichen Gründen Bedenken hat, ist eingeladen, daheim als Hauskirche 
Gottesdienst zu halten und sich im Gebet mit anderen zu verbinden; dafür können 
Videomeetings und Gottesdienstübertragungen (Radio, Fernsehen, Live-stream3 etc.) 

                                                           
3 Zu beachten sind die (rechtlichen) Hinweise unter www.liturgie.at. 
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eine Unterstützung sein (Hinweise: www.gottesdienst.at). Hilfestellungen für das Feiern 
von Hausgottesdiensten werden über www.netzwerk-gottesdienst.at angeboten. 

− Die Pfarren halten ihre Kirchen tagsüber offen und laden zum persönlichen Gebet ein. 
 
Regelungen zur liturgischen Musik 
 
Gemeindegesang 
Der Gemeindegesang unterliegt keiner Einschränkung.  
 
Chorgesang 
Zu Chorgesang im Gottesdienst sowie Chorproben wird auf die Informationen zur liturgischen 
Musik auf der Website der Österreichischen Kirchenmusikkommission, abrufbar unter 
www.kirchenmusikkommission.at, verwiesen). 
 
Konkretisierungen für die einzelnen Feierformen 
 
Messfeier 
− Als Friedenszeichen sind das gegenseitige Anblicken und Zuneigen und die Zusage des 

Friedens möglich.  
− Körbchen für die Kollekte werden nicht weitergereicht, sondern z.B. am Ein- und Ausgang 

aufgestellt. 
− Die Hostien werden in der Sakristei vom Zelebranten oder anderen dazu Beauftragten 

nach Reinigen und Desinfizieren der Hände in die Hostienschale gelegt. Auf einer 
separaten Patene bereitet er eine eigene (große) Hostie, die er dann bei den 
Einsetzungsworten erheben, beim Agnus Dei brechen und schließlich selbst konsumieren 
wird. 

− Während des Hochgebetes bleibt die Schale mit den Hostien für die Mitfeiernden zur 
Minimierung der Übertragungsgefahr durch den Sprechakt bedeckt.  

− Der Vorsteher kommuniziert in der vorgesehenen Weise, legt an der Kredenz die FFP2-
Maske an und wäscht sich gründlich die Hände (mit Warmwasser und Seife) oder 
desinfiziert sie. Dann nimmt er am Altar die Abdeckung von der Hostienschale. 

− Das Waschen oder Desinfizieren der Hände gilt auch für alle anderen Kommunionspender; 
sie empfangen die Kommunion aus hygienischen Gründen erst nach dem 
Kommuniongang der Gemeinde. 

− Beim Kommuniongang ist Handkommunion dringend empfohlen4. 
 
Feier der Taufe 
– Für die Feier der Taufe gelten die oben beschriebenen allgemeinen Regelungen und 

Regelungen zur liturgischen Musik.  
− Im Vorfeld ist mit der Tauffamilie ein Präventionskonzept abzusprechen (vgl. 

Präventionskonzept für religiöse Feiern aus einmaligem Anlass). 
 
Feier der Trauung 
− Für die Feier der Trauung gelten die oben beschriebenen allgemeinen Regelungen und 

Regelungen zur liturgischen Musik.  
− Im Vorfeld ist mit dem Brautpaar ein Präventionskonzept abzusprechen (vgl. 

Präventionskonzept für religiöse Feiern aus einmaligem Anlass). 
 
Feier der Erstkommunion 
− Für die Feier der Erstkommunion gelten die oben beschriebenen allgemeinen Regelungen 

und Regelungen zur liturgischen Musik. 
 

                                                           
4 Mundkommunion ist nur möglich, wenn diese zum Abschluss des Kommuniongangs empfangen wird. 
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− Im Vorfeld ist mit den Familien der Erstkommunionkinder ein Präventionskonzept 
abzusprechen (vgl. Präventionskonzept für religiöse Feiern aus einmaligem Anlass). 

 
Feier der Firmung 
− Für die Feier der Firmung gelten die oben beschriebenen allgemeinen Regelungen und 

Regelungen zur liturgischen Musik. 
− Im Vorfeld ist ein Präventionskonzept abzusprechen (vgl. Präventionskonzept für religiöse 

Feiern aus einmaligem Anlass). 
 

Firmhandlung im engeren Sinn: 
 Ordnerdienste sollen ggf. helfen, ausreichend große Abstände beim Nach-vorne-

Gehen einzuhalten; 
 der Firmspender legt die FFP2-Maske an und desinfiziert seine Hände; 

Die Stirnsignierung mit dem Chrisam wird wie vorgesehen mit dem Begleitwort 
vollzogen (das Auflegen der Hand auf das Haupt der Firmlinge entfällt); der 
Friedensgruß erfolgt ohne Reichen der Hand (das Zeichen des Friedens kann z.B. eine 
Geste mit der Hand ausgehend vom Herzen sein); 
 

Feier des Sakraments der Versöhnung 
– Die Beichte soll bevorzugt in einem ausreichend großen und gut durchlüfteten Raum, in 

dem ausreichende Abstände gewahrt bleiben können, stattfinden. Hilfreich kann das 
Aufstellen einer Plexiglasscheibe auf einem Tisch in der Mitte sein; andernfalls ist das 
Tragen einer FFP2-Maske notwendig. 

− Wenn die Beichte im Beichtstuhl stattfindet, ist das Tragen einer FFP2-Maske für Priester 
und Beichtende verpflichtend. 

 
Krankenkommunion, Viaticum und Feier der Krankensalbung 
− Bei der Krankenkommunion (und beim Viaticum) außerhalb von Krankenhäusern und 

Pflegeheimen muss im Vorfeld der Besuch mit den Angehörigen gut besprochen und 
vorbereitet werden. 

− Vor und nach den liturgischen Vollzügen wäscht der Priester gründlich die Hände oder 
desinfiziert sie. 

 
Begräbnisse 
− Für Totenwache, Begräbnismesse oder Wort-Gottes-Feier in der Kirche gelten die Regeln 

dieser Rahmenordnung; für die musikalische Gestaltung gelten die oben beschriebenen 
allgemeinen Regeln. 

− Am Friedhof und in Aufbahrungshallen gelten die staatlichen Vorgaben. 
 
32. BESTIMMUNGEN ZUR KIRCHLICHEN VERMÖGENSVERWALTUNG FÜR DIE 

PFARREN DER ERZDIÖZESE WIEN UND ALLE PFARRLICHEN RECHTSTRÄGER 
 

D E K R E T 
 

Als Erzbischof von Wien setze ich die „Bestimmungen zur Kirchlichen Vermögensverwaltung für 
die Pfarren der Erzdiözese Wien und alle pfarrlichen Rechtsträger“ mit 20. März 2022 in Kraft. 
Diese ersetzen alle vorherigen Bestimmungen. 
 
Wien, am 15. März 2022 
 
Kardinal Dr. Christoph Schönborn e. h. 
Erzbischof 
 
Dr. Gerald Gruber, e. h. 
Kanzler 
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Abkürzungsverzeichnis 
 

AVZ Anlagenverzeichnis 
Can. Canon  - (einzelner) Rechtssatz im Kodex des 

kanonischen Rechts (der Kodex enthält rd. 1.750 
Canones) 

CIC Codex Iuris Canonici  (Kodex des kanonischen Rechts) 
FH Friedhof 
FHO Friedhofsordnung 
GuV Gewinn- und Verlustrechnung 
KTH Kindertagesheime 
PGR Pfarrgemeinderat 
PGO Pfarrgemeinderatsordnung 
PVO Pfarrverbandsordnung 
VVR Vermögensverwaltungsrat 
VVRO Ordnung für den Vermögensverwaltungsrat 

 
Jene Dokumente, auf die in diesen Bestimmungen verwiesen wird, sind im Mitarbeiter-Portal 
der Erzdiözese Wien abrufbar. 
 
Diese Bestimmungen richten sich an alle Personen, die in der Vermögensverwaltung der 
Pfarre mitwirken. Aus Gründen einer leichteren Lesbarkeit wurde auf eine 
geschlechtsneutrale Formulierung verzichtet.  

1. Geltungsbereich 

Diese Bestimmungen zur kirchlichen Vermögensverwaltung gelten für alle Pfarren der 
Erzdiözese Wien und ähnliche rechenschaftspflichtige Stellen (Rektorate, Seelsorgestationen, 
kategoriale Gemeinden). In Pfarren, deren Buchführung noch nicht auf rs2 umgestellt ist, 
müssen die Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften noch nicht verpflichtend umgesetzt 
werden. 
 
Diese Bestimmungen (oder Teile davon) können durch interne pfarrliche Richtlinien nur 
verschärft, nicht aufgehoben oder abgeschwächt werden. 
 
Diese Bestimmungen treten mit 20. März 2022 in Kraft. Gleichzeitig werden die Bestimmungen 
zur kirchlichen Vermögensverwaltung (gültig seit 1. Jänner 2018) außer Kraft gesetzt. 

2. Bestimmungen für die Vermögensverwaltung der Pfarren 

Die Grundlage aller kirchenrechtlichen Bestimmungen bilden der Kodex des Kanonischen 
Rechtes (CIC 19831) sowie die nachgelagerten Dekrete und Ordnungen der Österreichischen 
Bischofskonferenz und der Erzdiözese Wien. 
 
Die kirchliche Finanzgebarung hat nach den Grundsätzen der Zweckmäßigkeit, 
Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit zu erfolgen. 

 Wahrnehmung der Vermögensverwaltung 

(1) Dem Ordinarius steht die Aufsicht über das Vermögen der pfarrlichen Rechtsträger zu 
(Can. 1276 § 1 CIC).  

                                                           
1  Codex Iuris Canonici vom 25. Jänner 1983 
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(2) In jeder Pfarre muss ein Vermögensverwaltungsrat bestehen, der außer dem allgemeinen 
Recht den vom Diözesanbischof erlassenen Normen unterliegt; in ihm sollen nach den 
genannten Normen ausgewählte Gläubige dem Pfarrer, unbeschadet der Vorschrift des 
Can. 532, bei der Verwaltung des Pfarrvermögens helfen (Can. 537 CIC)2. 

(3) Gemäß Ordnung für den pfarrlichen Vermögensverwaltungsrat (VVRO3) ist der Pfarrer von 
Amts wegen Mitglied im VVR und Vorsitzender des VVR (VVRO 3.1 a). 

 Der Diözesanbischof kann einen Geschäftsführenden Vorsitzenden des VVR bestellen. 
Dieser Geschäftsführende Vorsitzende hat ab der Bestellung sämtliche Rechte und 
Pflichten des Vorsitzenden inne (VVRO 3.3.3 a). In diesem Fall ist der Pfarrer von den 
vermögensrechtlichen Agenden gemäß Can. 532 CIC entpflichtet.  

(4) Wenn der Vorsitz im Vermögensverwaltungsrat wechselt, ist eine Übergabe 
durchzuführen.4 

Ist ein Geschäftsführender Vorsitzender eingesetzt, ist dieser bei der Pfarrübergabe für 
den vermögensrechtlichen Teil verantwortlich (VVRO 3.3.3 d). 

(5) Die Mitglieder des VVR gelten als Verwalter im Sinne des CIC. 

 Aufgabe der Verwalter 

Alle Verwalter kirchlichen Vermögens haben die Vorschriften des canonischen und des 
weltlichen Rechts einzuhalten und müssen dafür sorgen, dass das ihnen anvertraute Vermögen 
gesichert wird und der Kirche kein wie immer gearteter Schaden entsteht. 
 
Über ihre Tätigkeit haben Verwalter den Gläubigen und dem Ordinarius gegenüber 
Rechenschaft abzulegen. 
 
Wenn Verwalter ungültige Akte setzen, beschränkt sich die Haftung der Pfarre auf ihre 
tatsächlich entstandenen Vorteile. Für von ihren Verwaltern zwar gültige, aber unerlaubt 
gesetzte Akte haftet die Pfarre, wobei ihr das Regressrecht dem Verwalter gegenüber, der ihr 
den Schaden zugefügt hat, zusteht. 

 Genehmigungspflichten 

2.3.1. Genehmigungspflichtige Akte und Akte der außerordentlichen Verwaltung in den 
Pfarren 

Maßnahmen, welche die ordentliche Verwaltung in Pfarren überschreiten, bedürfen der 
Genehmigung durch den Ordinarius. 

(1) Im Auftrag des Ordinarius wird die Aufsicht von folgenden Fachstellen ausgeübt. 

a) Amt für Rechts- und Liegenschaftsangelegenheiten (Liegenschaftsvermögen und 
Rechtsgeschäfte der Pfarren)  

b) Finanzkammer (Geld oder in Geldeswert bestehende Vermögenswerte, bewegliches 
Vermögen in Pfarrhöfen und sonstigen kirchlichen Gebäuden sowie die 
Sakristeieinrichtung) 

c) Bauamt (Bauwerke und bewegliches Vermögen in Kirchen)  

                                                           
2  Vgl. VVRO 3.1 
3  Ordnung für den pfarrlichen Vermögensverwaltungsrat der Erzdiözese Wien, in Kraft seit 20. März 2022 
4  Details zur Übergabe finden sich in der jeweils aktuellen Fassung des „Informationsblatts zur Übergabe 

Pfarrvermögen und Pfarrverwaltung“ der Erzdiözese Wien (Kontrollstelle). 
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d) Referat für Kunst und Denkmalpflege (denkmalgeschützte Paramente, kirchliche 
Geräte und künstlerisch wertvolle Ausstattung von beweglichen und unbeweglichen 
Objekten) 

e) Referat für Kirchenmusik (Orgeln und Glocken) 

f) Personalreferat (Personalangelegenheiten) 

Die genannten Stellen sind bei genehmigungspflichtigen Vorgängen einzubinden. 

(2) Folgende genehmigungspflichtige Maßnahmen, inklusive der Akte der außerordentlichen 
Verwaltung, bedürfen jedenfalls der Genehmigung durch den Ordinarius. 

a) Veräußerungen von Kirchenvermögen oder veräußerungsähnliche Geschäfte (z. B. 
alle Arten der Kapitalveranlagung) sowie die Veräußerung von Sachen, die der Kirche 
aufgrund eines Gelübdes geschenkt worden sind oder von künstlerisch oder 
historisch wertvollen Sachen (siehe auch Punkt 2.3.2. zur Veräußerung von 
Liegenschaften) 

b) Abschluss von Bestandverträgen (siehe Punkt 2.3.4.) 

c) An- und Verkauf, Tausch und Schenkung von unbeweglichem Vermögen und Rechten 

d) Annahme und Ausschlagung von Schenkungen, Erbschaften, Legaten und Stiftungen 
(siehe auch unter Punkt 2.3.5.) sei es unter Lebenden oder von Todes wegen 

e) die Übernahme von Haftungen (z. B. Bürgschaften) für Dritte 

f) Prozessführung auf Kläger- oder Beklagtenseite im Namen der pfarrlichen 
Rechtsträger 

g) Beteiligungen an Unternehmen oder Instituten 

h) Errichtung, Erweiterung, Übertragung und Auflassung von konfessionellen 
Friedhöfen und Naturbestattungsanlagen 

i) Festlegung und Änderung der lokalen Friedhofs- und Gebührenordnungen 

j) Aufnahme von Darlehen und Krediten sofern deren Laufzeit drei Monate und deren 
Betrag EUR 2.000,00 übersteigt oder diese einem anderen Zweck als der Sicherung 
einer kurzfristig erforderlichen Liquidität dienen 

k) Freigaben vom Depot Kirchenvermögen Bestand oder vom Depot Miete KTH 

l) die Durchführung von Maßnahmen, für deren finanzielle Deckung im genehmigten 
Budget keine Deckung vorgesehen ist 

m) Neu-, Auf-, Um- und Zubauten und Generalreparaturen an oder in Gebäuden, auch 
wenn hierzu keine finanziellen Mittel der Erzdiözese Wien erforderlich sind 

n) bauliche Veränderungen in oder an Gebäuden 

o) Abbruch von Gebäuden und sonstigen Baulichkeiten 

p) Vereinbarung über die Ablöse von Bauverpflichtungen und anderen dauernden 
Verpflichtungen Dritter 

q) Veräußerung von denkmalgeschützten beweglichen (Einrichtungs-)Gegenständen, 
einschließlich Paramenten und kirchlichen Geräten, in Kirchen, Pfarrhöfen und 
anderen kirchlichen Gebäuden ohne Rücksicht auf die Höhe des Wertes 

r) Neu- oder Umbauten und Renovierungen von Orgeln in der Pfarre 

s) Abschluss und Auflösung von Dienstverträgen mit Dienstnehmern pfarrlicher 
Rechtsträger 

http://www.erzdiozese-wien.at/


KATHOLISCHE KIRCHE Erzdiözese Wien // Wiener DIÖZESANBLATT April 2022 

 
 

Seite 36 

 

(3) Kirchenvermögen darf ohne besondere schriftliche Erlaubnis des Ordinarius weder an 
dessen eigenen Verwalter noch an mit diesen bis zum 4. Grad Verwandte oder 
Verschwägerte verkauft, vermietet oder verpachtet werden (Can. 1298 CIC). 

(4) Den Pfarren wird empfohlen, vor Anschaffungen Kontakt mit der Wirtschaftsstelle aufzu-
nehmen, um die Möglichkeit günstiger Einkaufsbedingungen wahrnehmen zu können. 
Aufgabe der Wirtschaftsstelle ist es, bei Neu- und Ersatzanschaffungen sowie bei ein-
schlägigen Vertragsabschlüssen (z. B. Service-, Wartungs- und Leasingverträgen, 
Energielieferverträge etc.) als Gutachter und Vermittler zur Verfügung zu stehen. 

2.3.2. Veräußerung von Liegenschaften 

Vor der Veräußerung von Liegenschaftsvermögen ist ohne Rücksicht auf die Höhe des Wertes 
die Zustimmung des Ordinarius einzuholen. Dies gilt für die Veräußerung von 
Liegenschaftsvermögen im engeren Sinn (Verkauf, Tausch, Schenkung) als auch im weiteren 
Sinn (z. B. Bestellung von Dienstbarkeiten und Baurechten) bei sonstiger Ungültigkeit des 
Veräußerungsgeschäftes. 
 
Um die Zustimmung ist vom pfarrlichen Rechtsträger beim Amt für Rechts- und Liegenschafts-
angelegenheiten unter Angabe des Grundes der Veräußerung schriftlich anzusuchen. Ein 
gerechter Grund ist bei einer dringenden Notwendigkeit oder bei einem erheblichen Nutzen 
für die Pfarre, bei einem sozialen oder seelsorglichen Grund gegeben (Can. 1293 § 1 CIC). In der 
Regel darf nicht unter dem Schätzwert, der durch einen Sachverständigen schriftlich festgestellt 
werden muss, veräußert werden (Can. 1293 § 1, Can. 1294 § 1 CIC).  
 
Erlöse aus Grundveräußerungen sind auf das Bestandskonto des pfarrlichen Rechtsträgers bei 
der Finanzkammer (Depot Kirchenvermögen Bestand) zu erlegen (Can. 1293 § 2, Can. 1294 § 2 
CIC). Ihre Freigabe ist, soweit der Verwendungszweck nicht bereits zusammen mit der 
Veräußerung genehmigt wurde, je nach dem Verwendungszweck bei der Finanzkammer, beim 
Bauamt oder beim Amt für Rechts- und Liegenschaftsangelegenheiten zu beantragen und vom 
Diözesanen Wirtschaftsrat zu genehmigen. Ist die Verwendung genehmigt, erfolgt die 
Anweisung unter Hinweis auf das diesbezügliche Protokoll durch die diözesane Dienststelle, in 
deren Aufgabenbereich die Aufgabe fällt. 

2.3.3. Maßnahmen, welche die Vermögenslage der Pfarre maßgeblich verändern 

Gemäß Can. 1295 bedürfen nicht nur Veräußerungen von Liegenschaften spezieller 
Erfordernisse und der Genehmigung durch den Ordinarius, sondern auch jedes Rechtsgeschäft, 
durch das die Vermögenslage einer juristischen Person verschlechtert werden könnte. Dazu 
zählen beispielsweise der Abschluss von Vergleichen und alle Arten der Kapitalveranlagung. 

2.3.4. Bestandverträge 

Bestandverträge (das sind Miet- oder Pachtverträge) sind schriftlich abzuschließen und 
bedürfen vor Abschluss der schriftlichen Genehmigung des Ordinarius.5  

Zusätzlich bedarf es der Zustimmung des diözesanen Wirtschaftsrates, wenn ein 
Bestandvertrag über eine bestimmte Dauer von mehr als 20 Jahren abgeschlossen werden soll, 
wenn bei einem Bestandvertrag auf unbestimmte Dauer auf ein Kündigungsrecht von mehr als 
20 Jahren verzichtet wird oder wenn das Jahresentgelt des Bestandvertrages EUR 10.000,00 
übersteigt. 

                                                           
5  Siehe „Allgemeines Dekret über Bestandverträge (Can. 1297 CIC)“; Amtsblatt der Österreichischen 

Bischofskonferenz, Nr. 28 vom 1. August 2000 
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2.3.5. Annahme von Stiftungen 

(1) Vor Annahme einer (Messen-) Stiftung ist die schriftliche Erlaubnis des Ordinarius beim 
Amt für Rechts- und Liegenschaftsangelegenheiten einzuholen (Can. 1304 § 1 CIC). 

(2) Messenstiftungen sollen, sofern es sich nicht um letztwillig angeordnete Stiftungen 
handelt, nach Möglichkeit nur für höchstens zwanzig Jahre angenommen werden. 

(3) Bei Errichtung der Stiftung muss der Stifter die Verwendung bestimmen und festlegen, für 
welche Zwecke ein etwaiger Vermögensrest nach Ablauf der Zeit verwendet werden soll. 

(4) Über die Stiftung ist ein Stiftungsbrief in dreifacher Ausfertigung (bei letztwillig 
angeordneten Stiftungen in zweifacher Ausfertigung) zu errichten, so dass der Stifter, die 
Pfarre und das Ordinariatsarchiv je eine Ausfertigung erhalten (Can. 1306 § 2 CIC). 

(5) In jeder Pfarre muss ein Verzeichnis der Stiftungen und ein Persolvierungsbuch für die 
Stiftungsmessen vorhanden sein (Can. 1307 CIC). 

(6) Um die Herabsetzung oder Änderung von (Mess-) Stiftungsverpflichtungen ist im 
Ordinariat anzusuchen. 

 Vertretung nach Außen und Zeichnungsberechtigungen 

(1) Gemäß Punkt 4.7 a der VVRO wird die Pfarre in vermögensrechtlichen und 
dienstrechtlichen Belangen nach außen durch den Vorsitzenden des VVR vertreten. Er 
fertigt diesbezügliche Schriftstücke alleine, ausgenommen solche rechtsverbindlicher Art, 
die zu ihrer Gültigkeit der Mitfertigung des Stellvertretenden Vorsitzenden bzw. bei 
dessen Verhinderung eines weiteren Mitglieds des VVR bedürfen. 

(2) Einer Doppelzeichnung bedürfen beispielsweise  

- Verträge (u. a. Dienstverträge, Kaufverträge etc.), 

- die firmenmäßige Zeichnung als Kontoinhaber (u. a. Eröffnung von Bankkonten, 
Unterzeichnung des Unterschriftsprobenblattes)6, 

- die Aufnahme von Darlehen und 

- der Eingang von Verpflichtungen oder Zusagen, aus denen Dritte Forderungen 
gegenüber der Pfarre ableiten können. 

Die Handelnden agieren im Rahmen der Beschlüsse des VVR und unter Beachtung 
notwendiger Genehmigungen durch den Diözesanbischof gemäß Punkt 2.3. 

(3) Vereinbarungen rechtsverbindlicher Art bedürfen der Schriftform.  

3. Kontrolle der Vermögensverwaltung 

 Interne pfarrliche Kontrollen durch den VVR 

Der Vermögensverwaltungsrat ist dafür verantwortlich, dass Finanz- und Rechnungswesen 
gemäß den geltenden Bestimmungen geführt werden, und richtet ein Internes Kontrollsystem 
ein. 
 
(1) In der Wahrnehmung der Aufgaben ist auf die Vermeidung von Unvereinbarkeiten zu 

achten (z. B. Trennung von Kassaführung und Buchhaltung, Trennung von operativen 
Aufgaben und zugehörigen Kontrollaufgaben). 

                                                           
6 Zeichnungsberechtigungen im Zahlungsverkehr sind im Punkt. 4.3.2 geregelt. 
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(2) Der VVR legt in schriftlichen Kompetenzregelungen fest, welche handelnden Personen im 
Alltag bis zu welcher Wertgrenze oder in welcher Angelegenheit frei entscheiden. 

(3) Der VVR legt mittels Beschluss fest 

- auf welchen Bankinstituten welche Konten oder Bücher eröffnet bzw. weitergeführt 
werden, 

- wer auf den Konten zeichnungsberechtigt ist, 

- wo Sparbücher aufbewahrt werden und wer Zugriff darauf hat, 

- welche Barkassen es gibt und wer sie führt. 

Diesbezügliche Änderungen bedürfen jeweils eines neuen VVR-Beschlusses. 

(4) Es ist Aufgabe des Vorsitzenden des VVR, die Belege der Barkassen und die Kassaführung 
zumindest einmal monatlich nachweislich zu prüfen und freizugeben. Diese Aufgabe kann 
an ein anderes Mitglied des VVR delegiert werden. 

(5) Der VVR bestimmt einen für die Pfarre passenden Modus zur Kontrolle der Buchführung 
auf Aktualität und Korrektheit. 

(6) Der VVR informiert sich regelmäßig über den Stand der Finanzen (Soll-Ist-Vergleiche mit 
Budget). 

(7) Ausgaben und Einnahmen im Rahmen der Durchführung des beschlossenen Budgets 
bedürfen unterjährig keiner weiteren Genehmigung. Bei Maßnahmen außerhalb des 
beschlossenen Budgets oder bei Wegfall budgetierter Einnahmen ist eine Befassung im 
VVR notwendig, welcher die erforderlichen Maßnahmen festlegt. 

 Pfarrliche Rechnungsprüfer 

(1) Der PGR bestellt zwei unabhängige Rechnungsprüfer, die nicht Mitglieder des VVR sein 
dürfen und in keinem Verwandtschaftsverhältnis (in gerader Linie, Geschwister und 
Schwägerschaft) zum Vorsitzenden und dem Stellvertretenden Vorsitzenden des VVR 
stehen.7 

(2) Nach Erstellung des Rechnungsabschlusses erfolgt eine Prüfung durch die pfarrlichen 
Rechnungsprüfer (siehe Punkt 6.2 (4)). 

 Kontrollstelle 

(1) Die Überprüfung der pfarrlichen Vermögensverwaltung wird durch die Kontrollstelle des 
Diözesanen Wirtschaftsrates vorgenommen. 

(2) Der Vorsitzende des VVR ist berechtigt, eine Prüfung durch die Kontrollstelle zu verlangen, 
ebenso der VVR durch Mehrheitsbeschluss. 

(3) Die vom Erzbischof, General- oder Bischofsvikar aufgrund einer Prüfung der Kontrollstelle 
verfügten Anordnungen sind von der Pfarre innerhalb einer gesetzten Frist durch-
zuführen.  
 
 

                                                           
7  Siehe Ordnung für den Pfarrgemeinderat 2022 (PGO) Punkt 3.4 d 
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4. Durchführungsbestimmungen 

 Belege und Daten 

4.1.1. Belegorganisation 

(1) Die Belegsammlung muss vollständig und systematisch geordnet in Ordnern abgelegt sein. 

(2) Für rs2-Pfarren gilt: Die Ablage in den Pfarren erfolgt belegartbezogen gemäß der 
Sortierung in den Transferordnern. Bei händischen Überweisungen ist der 
Zahlungsanweisungsabschnitt den Kontoauszügen beizulegen. 

Die Belege sind innerhalb eines Buchungskreises fortlaufend zu nummerieren. Die 
Nummerierung beginnt am Jahresanfang stets mit Nr. 1. Bei Bankkonten enthält die 
Belegnummer immer die jeweilige Auszugsnummer. 

(3) Für Winline-Pfarren gilt: Die Belege sind innerhalb eines Mandanten fortlaufend zu 
nummerieren und nach Belegarten zu unterscheiden (Kassa, Girokonto, Sparkonto, 
Umbuchungen etc.). Die Nummerierung beginnt am Jahresanfang stets mit Nr. 1. Bei 
Bankkonten enthält die Belegnummer immer die jeweilige Auszugsnummer. 

Den Rechnungen ist der jeweils dazugehörige Zahlungsanweisungsabschnitt (bei 
händischer Überweisung) beizuheften.  

(4) Jeder Beleg ist auf eindeutige Weise zu kontieren. Bei rs2-Pfarren: Zuordnung zu 
Buchungskreis und Kostenstelle, gegebenenfalls Objekt und Projekt. Das Sachkonto wird 
durch die Buchhaltung festgelegt. Der von der Finanzkammer zur Verfügung gestellte 
Kontierungsstempel ist zu verwenden. 

Bei Winline-Pfarren: Zuordnung zu Mandant und Sachkonto. 

4.1.2. Belegqualität 

(1) Belege sind schriftliche Aufzeichnungen über betriebliche Vorgänge, die in der 
Buchführung erfasst werden müssen. Im juristischen Sinn sind Belege Urkunden. Sie 
bilden das Bindeglied zwischen Geschäftsfall und Buchung und sind ein wesentlicher 
Bestandteil jeder Buchhaltung. 
 
Geschäftsfälle sind z. B. Zahlung von Mieten, Telefon, Wareneinkäufe, Spendeneingänge, 
Geldtransfers etc. 
 
Aus jedem Beleg muss klar hervorgehen, 

WER 
WEM 
WOFÜR 
WANN 
WIEVIEL 
IN WESSEN AUFTRAG 

bezahlt hat. 
 

(2) Als Grundlage für die Verbuchung sind grundsätzlich die Originalbelege (Rechnungen, 
Kassabons etc.) zu verwenden. Kopien von Originalbelegen sind für Aufwendungen 
unzulässig, ausgenommen sind ausgestellte „Duplikate“. 

(3) Belege müssen leserlich sein. Sie dürfen keine unklaren Abkürzungen ohne entsprechende 
Erläuterungen enthalten. Erforderlichenfalls sind sie durch erläuternde Angaben zu 
ergänzen (z. B. handschriftliche Vermerke über den Gegenstand bzw. Anlass oder Zweck). 

http://www.erzdiozese-wien.at/


KATHOLISCHE KIRCHE Erzdiözese Wien // Wiener DIÖZESANBLATT April 2022 

 
 

Seite 40 

 

(4) Im Falle des Fehlens eines Originalbeleges im Sinne einer „Primäraufzeichnung“ ist ein 
Ersatzbeleg auszustellen. Ein Ersatzbeleg hat alle wesentlichen Informationen wie der 
Originalbeleg aufzuweisen (Datum, Zahlungsempfänger, Art der Aufwendung und Kosten 
bzw. Anzahl und Einzelpreis, Gesamtpreis, Grund für das Fehlen des Originalbeleges).  

(5) Für alle Umbuchungen und Stornos sind Belege anzufertigen, die den Sachverhalt 
erläuternd dokumentieren. 

(6) Grundsätzlich gilt, dass alle selbst erstellten Belege vom Vorsitzenden des VVR oder einer 
von ihm bevollmächtigten Person zu unterfertigen sind.  

(7) Die sachliche Freigabe und Kontrolle von Rechnungen (Belegen) hat von einer mit der 
Thematik befassten Person zu erfolgen. Diese hat die Kontrolle durch Unterschrift am 
Beleg zu bestätigen. 

(8) Die Verwendung eines Faksimile-Stempels ist kein Ersatz für eine Originalunterschrift. 

(9) Auszahlungen für erbrachte Leistungen sind ausschließlich anhand von ordnungsgemäßen 
Rechnungen oder Honorarnoten durchzuführen. Lieferscheine müssen die Unterschrift 
des Übernehmenden tragen und sind aufzubewahren. 

(10) Bei der Abrechnung von Honoraren und fallweise Beschäftigten sind die einschlägigen 
gesetzlichen Regelungen einzuhalten, strikt untersagt ist die Bezahlung sogenannter 
„Aushilfslöhne“. Im Zweifelsfall ist vor einer Auszahlung das Personalreferat zu 
kontaktieren, welches gemäß den jeweils aktuellen gesetzlichen Bestimmungen 
Informationen und Vordrucke zur Verfügung stellt (z. B. für Vortragende). 

(11) Belege von Barkassen 

a) Bei Bareinzahlungen (ausgenommen elektronische Registrierkassen) sind Kassa-
Eingangsblöcke mit jeweils 2 Durchschriften zu verwenden. Bareingangsbelege sind 
sowohl vom Erleger als auch vom Kassaführenden zu zeichnen, der Zahlungszweck ist 
anzuführen. Die Erstschrift erhält der Erleger und die Zweitschrift dient als 
Buchungsbeleg. Die Drittschrift verbleibt im Kassenblock. 

b) Barauszahlungen erfolgen ausschließlich gegen Vorlage von Originalbelegen. Die 
Verwendung eines Beleges aus einem Kassa-Ausgangsblock ohne zusätzlichen 
Originalbeleg ist nicht zulässig. 

c) Barauszahlungsbelege sind sowohl vom Geldempfänger („Betrag erhalten“) als auch 
von der Kassaführung zu unterzeichnen. Das Datum der Auszahlung ist händisch 
anzumerken, wenn es vom Belegdatum abweicht. 

(12) Bei Miethäusern ist einmal jährlich die Abrechnung der Hausverwaltung der Buchhaltung 
zu übergeben und im Rechnungswesen zu erfassen. Zusätzlich ist eine Aufstellung über 
die entstandenen bzw. verwendeten Mietzinsreserven zur Verfügung zu stellen. 

(13) Belege, die in Fremdwährung ausgestellt sind, werden in Euro ausbezahlt. Als 
Umrechnungskurs gilt der zum Belegstichtag ermittelte Umrechnungskurs bzw. bei 
Vorhandensein ein Wechselbeleg. Die Ermittlung des Umrechnungskurses ist zu 
dokumentieren (Wechselbeleg oder Quelle und Datum).  

(14) Originalbelege, deren Zahlungszweck aufgrund von Abkürzungen nicht eindeutig 
erkennbar ist oder die in Fremdsprachen verfasst sind, müssen eine Erläuterung bzw. eine 
Übersetzung enthalten. 

(15) Für Ein- und Auszahlungen bestimmter Zwecke sind geeignete Vordrucke zu erstellen und 
zu verwenden (z. B. Unterstützungen durch die Pfarrcaritas, Auszahlung Priesteranteile, 
Auszahlung Mensa Communis). 

(16) Einnahmen bei Aktivitäten (Spenden, Teilnehmerbeiträge, Eintrittskarten, Flohmarkt 
u. Ä.) können summiert erfasst werden, die Gegenzeichnung durch den Erleger kann 
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entfallen. Die Zusammensetzung des Eingangs ist auf eine geeignete Weise zu 
dokumentieren. Die Verbuchung hat grundsätzlich nach der Brutto-Methode zu erfolgen, 
d. h. in der Buchhaltung müssen sowohl alle Einnahmen als auch alle Ausgaben ersichtlich 
sein. 

(17) Von jeder pfarrlichen Veranstaltung bzw. sonstigen Aktivität ist eine detaillierte 
Endabrechnung aller diesbezüglichen Einnahmen und Ausgaben zu erstellen und von zwei 
dafür verantwortlichen Personen zu unterzeichnen. 

Bei rs2-Pfarren kann – bei vorheriger Abstimmung mit der Buchhaltung – eine 
kostenrechnerische Auswertung erfolgen (Ausweis als „Projekt“). 

(18) Die von der Finanzkammer erstellten Kontonachrichten gelten als Belege und sind nach 
Erhalt zu prüfen und zu verbuchen. Allfällige Fehler sind der Finanzkammer zu melden, 
rückgemeldete Korrekturen sind in der Pfarrbuchhaltung nachzuvollziehen.  

4.1.3. Aufbewahrungspflichten 

(1) Aufbewahrungspflicht aller Buchhaltungsunterlagen 

a) für Pfarren ohne steuerpflichtige Umsätze: 7 Jahre 

b) für Pfarren mit steuerpflichtigen Umsätzen: bis zu 22 Jahre  

Aufzeichnungen und Unterlagen, welche Grundstücke betreffen, müssen 12 Jahre 
aufbewahrt werden. Bei bestimmten, gemischt genutzten Grundstücken kann sich 
diese Frist auf 22 Jahre verlängern, bei sonstigen steuerlichen Tätigkeiten kommen 
meist 10 Jahre zum Tragen. Die Festlegung erfolgt in Abstimmung mit der 
Finanzkammer. 

c) Die Jahresfrist beginnt mit Ablauf des Jahres, in dem der Beleg Buchungsgrundlage 
war (d. h. vollständige Vorjahre; das laufende Jahr zählt nicht dazu).  

(2) Sämtliche Steuerunterlagen, Verträge, Urkunden, Inventarlisten sowie andere für die 
Pfarren wichtige Schriftstücke sind zeitlich unbegrenzt zu archivieren.  

(3) Die beschlossenen Budgets und Rechnungsabschlüsse sind zu archivieren (siehe Punkt 6.1. 
und Punkt 6.2.)  

(4) Personalunterlagen sind ab Beendigung des Dienstverhältnisses für weitere 30 Jahre 
aufzubewahren. 

(5) Bei der Vernichtung der Belege, Aufzeichnungen und Personalunterlagen nach Ablauf der 
Fristen ist sorgsam vorzugehen (verbrennen oder unlesbar machen durch Schreddern). 

 Umgang mit Bargeld 

4.2.1. Barkassenverwaltung 

(1) Zugriff auf die Barkasse hat ausschließlich die jeweilige Kassaführung. Bei längeren 
Abwesenheiten ist eine Vertretung einzusetzen. 

(2) Die Kassaführung ist für die Verwahrung des Bargeldes sowie die tagaktuelle Führung des 
Kassabuches verantwortlich. Das Aufbewahren von privatem Eigentum in der Barkasse ist 
verboten.  

(3) Kassa und Kassabuch sind getrennt voneinander zu verwahren. 

(4) Aus Gründen der Sicherheit und Wirtschaftlichkeit soll der Bargeldbestand im Regelfall 
den durchschnittlichen Finanzierungsbedarf im Bargeldverkehr nicht übersteigen.  
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(5) Die Kassaführung ist vom Vorsitzenden des VVR über die Versicherungsmodalitäten in 
Kenntnis zu setzen. Es ist dafür zu sorgen, dass der Bargeldbestand den durch die 
Versicherung gedeckten Höchstbetrag nicht überschreitet. Die Handkassen sind 
entsprechend den Versicherungsbedingungen in pfarrlichen Räumlichkeiten 
aufzubewahren (z. B. im Safe, in einem Schrank verschlossen etc.). 

(6) Über die Gebarung ist mittels EDV oder handschriftlich ein Kassabuch zu führen. Bei EDV-
Kassabüchern ist zumindest monatlich ein entsprechender Ausdruck von der 
Kassaführung zu unterfertigen und mit den Kassabelegen abzulegen. 

(7) Das Kassabuch ist tagfertig zu führen.  

(8) Das Kassabuch ist monatlich von der Kassaführung abzuschließen und der entsprechende 
Saldo (= SOLL-Stand) zu ermitteln und ein Abgleich mit dem IST-Stand durchzuführen 
(Zählliste). Allfällige Unstimmigkeiten sind dem für die Kassa zuständigen Mitglied des VVR 
zu melden und unverzüglich aufzuklären. 

(9) Die Kassawährung ist generell der Euro. Die Aufnahme von Fremdwährungen in den 
Barbestand ist nicht vorgesehen. Wenn es im Zusammenhang mit pastoralen bzw. 
sozialen Projekten mit einem bestimmten Land regelmäßig Kontakte gibt, dürfen mit 
schriftlicher Zustimmung der Finanzkammer Fremdwährungskassen geführt werden. 
Voraussetzung ist eine transparente Darstellung der Umrechnung jeder Ein- bzw. 
Auszahlung. Jeweils zum Bilanzstichtag ist eine Überprüfung der Bewertung 
vorzunehmen. 

(10) Zumindest einmal im Monat muss die vom VVR festgelegte Person die Belege der 
Barkassen und die Kassaführung prüfen und freigeben (siehe Punkt 3.1. (4)). 

4.2.2. Klingelbeutel und Opferstöcke 

(1) Opferstöcke sind zumindest einmal wöchentlich zu leeren und die Spenden zu zählen. Der 
gezählte Betrag ist in das Kassabuch einzutragen bzw. zeitnah auf das Girokonto 
einzuzahlen. Einnahmen aus zweckgebundenen Opferstöcken sind in der Buchhaltung auf 
den entsprechenden Konten zu erfassen. 

(2) Spenden der Klingelbeutel sind umgehend zu zählen und in das Kassabuch einzutragen 
bzw. zeitnah auf das Girokonto einzuzahlen. 

4.2.3. Mess-Stipendien / Mess-Intentionen 

(1) Gemäß Can. 958 § 1 sind für Intentionen angenommene Mess-Stipendien in einem 
eigenen Buch zu dokumentieren. In diesem Intentionenbuch ist die genaue Zahl der zu 
feiernden Messen, die Meinung und das gegebene Stipendium aufzuzeichnen.  

(2) Gemäß Can. 1307 § 2 ist darüber hinaus zu dokumentieren, welcher Priester eine Messe 
in welcher Intention, wann gefeiert hat. 

(3) Die empfangenen Mess-Stipendien sind in der pfarrlichen Barkassa oder einer eigenen 
Stipendienkassa im Rechnungswesen zu dokumentieren. 

(4) Die Auszahlung der Priesteranteile ist im Intentionenbuch zu dokumentieren und ein 
regelkonformer Beleg zu erstellen.  

(5) Es dürfen nicht mehr Stipendien angenommen werden, als im Laufe des Jahres in der 
Pfarre/Rektorat persolviert werden können.  

(6) Bei Binationen und Trinationen sind Mess-Stipendien samt Intention gemäß den 
diözesanen Regelungen an das Priesterseminar Wien weiterzuleiten oder ad intentionem 
Ordinarii zu zelebrieren.  
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 Finanzielle Abwicklungen mit Geldinstituten 

4.3.1. Führen von Konten und Sparbüchern 

(1) Der VVR legt fest, welche Konten, Sparbücher etc. geführt werden (siehe 3.1. (3)). 

(2) Kontoinhaber ist die juristische Person Pfarre.  

(3) Bezeichnung von Konten und Sparbüchern 

Konten und Sparbücher haben auf den Namen der Pfarre laut Schematismus zu lauten. 
Eine Zusatzbezeichnung zeigt den Namen einer Teilgemeinde, einer pfarrlichen Gruppe 
oder einen bestimmten Verwendungszweck an (Ministranten, Kirchenrenovierung etc.). 

Sparbücher dürfen nicht auf „Inhaber“, auf den Namen des Pfarrers oder anderer 
Personen lauten. Losungswortsparbücher sind untersagt. 

(4) Eröffnung, Schließung, Meldung der Zeichnungsberechtigten 

Die Eröffnung einer Bankverbindung (Konto, Sparbuch etc.) benötigt eine Zeichnung 
rechtsverbindlicher Art, d. h. generell in Doppelzeichnung gemäß Punkt 2.4. Selbiges gilt 
für die Meldung der Zeichnungsberechtigten („Unterschriftsprobenblätter“) und das 
Schließen von Konten. 

4.3.2. Zeichnungsberechtigungen im Geldverkehr 

(1) Der VVR legt nachweislich fest (Protokoll), welche Personen die Zeichnungsberechtigung 
im Geldverkehr wahrnehmen. 

(2) Bei den Zeichnungsberechtigungen im Geldverkehr steht ausschließlich dem Pfarrer (bzw. 
Moderator, Provisor), sofern er zugleich der Vorsitzende des VVR ist, eine 
Einzelzeichnungsberechtigung zu. Für alle anderen Zeichnungsberechtigten im 
Geldverkehr gilt generell die Doppelzeichnung. Der Pfarrer kann auf das Recht auf 
Einzelzeichnung im Geldverkehr verzichten und freiwillig doppelzeichnen. 

(3) Ist ein Geschäftsführender Vorsitzender des VVR bestellt, entfällt das Recht des Pfarrers 
auf jegliche Bankzeichnungsberechtigung. Dem Geschäftsführenden Vorsitzenden steht 
gemäß Punkt 3.3.3 a VVRO keine Einzelzeichnungsberechtigung im Geldverkehr zu. 

Wenn es im Zusammenhang mit Bankkarten mit Behebungsfunktion bzw. beim Online-
Banking unumgänglich ist, kann der VVR in Ausnahmefällen Einzelzeichnungsrechte inkl. 
Betragsobergrenze genehmigen. Diese Regelung ist im VVR-Protokoll festzuhalten. 

(4) Die Kontrollen haben entsprechend der Punkte 4.3.4. Bankomat und Service-Karten und 
4.3.6. Online-Banking zu erfolgen. 

4.3.3. Aufbewahrung von Sparbüchern, Barkassen und Wertpapieren 

Alle Sparbücher, Barkassen, Wertpapiere etc. – auch jene der Pfarrgruppen – sind ausnahmslos 
versperrt in pfarrlichen Räumlichkeiten entsprechend der Versicherungsbedingungen zu 
verwahren. Eine private Verwahrung jeglicher Vermögenswerte ist untersagt. 

4.3.4. Bankomat- und Servicekarten 

(1) Die Verwendung von pfarrlichen Bankkarten mit Behebungsfunktion ist vom VVR zu 
genehmigen.  

(2) Die Modalitäten für Zahlungen und Behebungen mit Bankomatkarten sind vom VVR genau 
festzulegen. 
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(3) Bankkarten mit Behebungsfunktion (z. B. Bankomatkarten) dürfen nur von der 
berechtigten Person geführt und benützt werden. Der Code darf nicht weitergegeben 
werden.  

4.3.5. Kreditkarten 

Die Verwendung von Kreditkarten, die pfarrliche Konten belasten, ist untersagt. 

4.3.6. Online-Banking 

(1) Die Berechtigungen beim Online-Banking müssen den Willen des VVR gemäß Punkt 4.3.2. 
widerspiegeln. 

(2) Wenn das Bankinstitut für den verwendeten Kontotyp keine Doppelzeichnung im Online-
Banking anbietet8, muss der VVR einen Wechsel des Kontotyps bzw. der Bank prüfen. Ist 
ein Umstieg nicht vertretbar, kann der VVR eine Einzelzeichnungsberechtigung für das 
Online-Banking festlegen. Die Person muss sich verpflichten, das Einzelzeichnungsrecht 
ausschließlich im Rahmen des Online-Bankings auszuüben. 

Zusätzlich muss ein Prozess eingeführt werden, welcher in nachvollziehbarer Weise die 
Doppelzeichnung ersetzt, beispielsweise durch Gegenzeichnung auf allen Seiten der 
Auftragslisten sowie Kontrolle und Gegenzeichnung der Kontoauszüge. 

(3) Bei Verwendung von SMS-Passcodes für die Freigabe von Überweisungen muss eine 
Mobiltelefonnummer verwendet werden, die dem Zeichnungsberechtigten im 
Geldverkehr persönlich zuordenbar ist.  

(4) Die Weitergabe von Zugangsdaten für das Online-Banking (inkl. SMS-Passcodes) ist 
untersagt. 

(5) Die Auftragslisten sind nach Freigabe auszudrucken und in der Belegsammlung zu 
archivieren. 

4.3.7. Veranlagung von Geldmitteln, Überziehung und Kreditaufnahme 

(1) Für eine optimale Veranlagung der pfarrlichen Geldmittel ist zu sorgen. Für Girokonten 
und besonders für längerfristig veranlagte Gelder sind mit dem betreffenden Kre-
ditinstitut bestmögliche Zinsen und Konditionen zu verhandeln.  

(2) Jede Pfarre hat die Möglichkeit, vorübergehend nicht benötigte Geldmittel auf einem täg-
lich verfügbaren Depot bei der Finanzkammer zu hinterlegen.  

(3) Der Kauf von Wertpapieren durch Pfarren bedarf der Zustimmung durch die 
Finanzkammer, unabhängig von der Höhe. Vordergründig ist eine Veranlagung auf 
diözesanen Depots zu wählen. Die Finanzkammer untersagt pfarrliche 
Wertpapiergeschäfte immer dann, wenn diese mit Risiken behaftet sind oder den 
Ethikkriterien der Österreichischen Bischofskonferenz widersprechen. 

(4) Kontoüberziehung, Kreditaufnahme und sonstige Verbindlichkeiten  

a) Eine Überziehung pfarrlicher Konten ist grundsätzlich zu vermeiden.  

b) Wenn es aufgrund eines unerwarteten sowie kurzfristigen finanziellen Bedarfes 
einer Pfarre dennoch zu einer Kontenüberziehung kommt, ist die Höhe einer solchen 
Verbindlichkeit mit EUR 2.000,00 limitiert.  

                                                           
8  Bei manchen Bankinstituten braucht es für eine Doppelzeichnung im Online-Banking spezielle Kontotypen, die 

Mehrkosten verursachen.  
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c) Sollte es der Pfarre in einem Zeitrahmen von maximal zwei Monaten nicht möglich 
sein, die Überziehung eines Kontos wieder auszugleichen, hat sie darüber die 
Abteilung Buchhaltung und Pfarrfinanzen der Finanzkammer schriftlich zu 
informieren. 

d) Zur Überbrückung von kurzfristigen Liquiditätsengpässen bzw. bei notwendigen 
Fremdfinanzierungen ist als erste Ansprechstelle die Erzdiözese zu kontaktieren. Bei 
der Finanzkammer können Überbrückungshilfen und Darlehen beantragt werden. 

e) Darlehen dürfen von Pfarren ohne Zustimmung des Ordinariats weder aufge-
nommen noch gegeben werden (siehe Punkt 2.3.1.). Sonstige Verbindlichkeiten 
dürfen nicht ohne Zustimmung eingegangen werden (mit Ausnahme kurzfristiger 
Lieferverbindlichkeiten). 

 Gelder von pfarrlichen Gruppen 

(1) Gelder von pfarrlichen Gruppen sind im Rechnungswesen beim Eigenkapital gesondert 
auszuweisen. In rs2 erfolgt die Darstellung mittels Projektzuordnung. Die Ein- und 
Auszahlungen müssen nicht über eigene Barkassen, Sparbücher oder Girokonten 
erfolgen. 

(2) Gibt es eigene Barkassen, Sparbücher oder Girokonten pfarrlicher Gruppen unterliegen 
diese den Bestimmungen dieser Ordnung und sind ausnahmslos im Rechnungswesen 
auszuweisen. 

 Treuhandgelder und Stiftungen 

(1) Der Ordinarius ist über die Übernahme treuhändischen Vermögens zu informieren (Can. 
1302 § 1).  

(2) Für jedes treuhändische Vermögen muss eine schriftliche Richtlinie über die Widmung, 
Verwaltung, Vergabe und die Verwendung bei Wegfall der ursprünglichen Widmung 
vorliegen. Fromme Stiftungen sind schriftlich zu dokumentieren. 

(3) Treuhändisches Vermögen muss einmal jährlich von der Pfarre auf zügige Zuführung der 
Mittel überprüft werden. Unbegründetes Ansparen über mehrere Jahre ist nicht zulässig. 
Dies gilt insbesondere auch für Caritas-Vermögen. 

Bei Wegfall der ursprünglichen Widmung ist das Treuhandgeld aufzulösen. 
 

(4) Treuhandgelder sind im Rechnungswesen als Verpflichtungen aus Zweckwidmungen 
auszuweisen. In rs2 erfolgt die Darstellung mittels Projektzuordnung. Die Ein- und 
Auszahlungen müssen nicht über eigene Barkassen, Sparbücher oder Girokonten 
erfolgen. 

(5) Gibt es eigene Barkassen, Sparbücher oder Girokonten für Treuhandgelder unterliegen 
diese den Bestimmungen dieser Ordnung und sind im Rechnungswesen auszuweisen. 

 Bestand- und Inventarverzeichnisse 

Die Pfarre muss Verzeichnisse all jener Güter führen, die ihr gehören.  

4.6.1. Unbewegliches Vermögen 

Für das unbewegliche Vermögen (z. B. Liegenschaften wie Pfarrhof, Wohnungseigentum etc.) 
ist jeweils ein Grundbuchauszug in der Pfarre aufzubewahren. Historische Dokumente wie 
Mappenkopien des Vermessungsamtes oder Auszüge aus dem Grundstücksverzeichnis 
(Grundbesitzbogen) sind dauerhaft in der Pfarre zu archivieren. 
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4.6.2. Profanes Inventar 

(1) Die Pfarren sind zur Führung eines Inventarverzeichnisses aller beweglichen 
Vermögenswerte (inklusive der unentgeltlich erhaltenen) verpflichtet. 

(2) Im AVZ werden bewegliche und unbewegliche Vermögenswerte aufgenommen. Die 
Vollständigkeit und Aktualität des Verzeichnisses ist jährlich von der Pfarre zu überprüfen. 

(3) Im Inventarverzeichnis werden jene Gegenstände aufgenommen, die nicht im AVZ 
enthalten sind. Dieses wird als Excel-Liste anhand der Vorlage, die im Mitarbeiterportal 
der Erzdiözese Wien veröffentlicht wird, von der Pfarre geführt. Privatgegenstände, die in 
pfarrlichen Räumlichkeiten Verwendung finden, sind in der Inventarliste samt Eigentümer 
zu vermerken. 

(4) Das Inventarverzeichnis wird mindestens einmal in einer Funktionsperiode des VVR durch 
eine körperliche Bestandsaufnahme überprüft. 

(5) Einmal jährlich ist das aktualisierte Inventarverzeichnis elektronisch und in Papierform im 
Pfarrarchiv abzulegen. 

4.6.3. Kunstgutinventar 

Die im Kunstgutverzeichnis aufgenommenen Gegenstände müssen nicht zwingend im 
Inventarverzeichnis aufgenommen werden. 

 Pfarrverband 

Im Pfarrverband wird jede einzelne Pfarre vermögensrechtlich gesondert behandelt. Zur 
Abwicklung gemeinsamer finanzieller Belange findet sich das Regelwerk in der jeweils aktuellen 
Fassung der „Ordnung für Pfarrverbände in der Erzdiözese Wien“ (PVO). Der vorgesehene 
gemeinsame Finanzausschuss ist einzurichten. 

 Kindergärten/Kindertagesheime 

(1) Gemäß Punkt 3.2 e VVRO ist für den Kindergarten ein Fachverantwortlicher zu wählen, 
der in jeder VVR-Sitzung über seinen Fachbereich berichtet. 

(2) Die Verwaltung des Kindergartens/Kindertagesheims erfolgt vor Ort. 

(3) Die Verbuchung der Elternbeiträge erfolgt nach dem Prinzip der Einnahmen- und 
Ausgabenrechnung. In der Einrichtung sind Aufzeichnungen zu führen, welche 
Elternbeiträge offen sind. 

 Friedhof 

(1) Gemäß Punkt 3.2 e VVRO ist für den Friedhof ein Fachverantwortlicher zu wählen, der 
dem VVR rechenschaftspflichtig ist und in jeder VVR-Sitzung über seinen Fachbereich 
berichtet. 

(2) Der Friedhofsverantwortliche des VVR begleitet und kontrolliert die Tätigkeit des 
Friedhofsverwalters. 

(3) Die Friedhofsbuchhaltung ist Teil der Pfarrbuchhaltung. Buchungsgrundlage sind die 
tatsächlichen Zahlungsflüsse. Forderungen aus den regelmäßig wiederkehrenden 
Vorschreibungen der Gebühren lt. Gebührenordnung werden nicht verbucht. Aus den 
Aufzeichnungen des Friedhofsverwalters müssen die offenen Forderungen detailliert 
ersichtlich sein. 
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(4) Zuschüsse des Friedhofs an andere pfarrliche Buchungskreise sind nur insoweit möglich, 
als die Überschüsse vor Bautätigkeit (im Friedhof) zumindest der letzten fünf Jahre als 
Friedhofsvermögen vorhanden sind. 

(5) Die Bestimmungen der Ordnung für die niederösterreichischen Friedhöfe (FHO) und 
Naturbestattungsanlagen sind einzuhalten.  

(6) Für die bestehenden Wiener Pfarrfriedhöfe gibt es jeweils eigene Friedhofsordnungen. 
Bei der Festsetzung der Gebühren hat der VVR darauf zu achten, dass der Aufwand der 
Pfarre für den Friedhof aus der Gesamtheit der Gebühren eines Jahres im Durchschnitt 
gedeckt werden kann und angemessene Rücklagen für künftige Investitionen und 
Instandhaltungen gebildet werden. Die Gebührenordnung ist zumindest alle drei Jahre an 
die aktuellen Erfordernisse und die veränderte Kaufkraft anzupassen. 

5. Pfarrliches Rechnungswesen 

 Grundsätze der Buchführung 

(1) Ziel ist die Sicherstellung einer einheitlichen, geordneten und nachvollziehbaren 
Dokumentation sämtlicher Geschäftsfälle in Pfarren. 

Der jährlich zu erstellende Rechnungsabschluss hat zum Ziel, eine möglichst getreue 
Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage zu vermitteln.  

(2) Das Prinzip der Vollständigkeit ist zu wahren. Dies gilt besonders im Hinblick auf monetäre 
Werte (Kassen, Sparbücher und Konten sind ausnahmslos im Rechnungswesen 
aufzunehmen, auch solche von pfarrlichen Gruppen und der Pfarrcaritas). 

(3) Die Buchführung erfolgt unter dem Einsatz von diözesanen Datenverarbeitungs-
programmen. 

(4) Soweit die Buchführung auch der Erfüllung abgabenrechtlicher Verpflichtungen dient, 
sind die Bestimmungen der §§ 131 und 132 Bundesabgabenordnung (BAO) ebenfalls 
einzuhalten. 

(5) Die unter Punkt 7. angeführten Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften gelten jeweils 
ab dem Datum der Umstellung auf rs2. Der Rechnungsabschluss zum darauffolgenden 
31.12. ist somit der erste Rechnungsabschluss, der nach den überarbeiteten Grundsätzen 
zu erstellen ist. Für die Eröffnungsbilanz sind die unter Punkt 7.2. dargestellten 
Sonderregelungen anzuwenden. 

 Buchungsprozess 

(1) Die Belegsammlung eines Monats ist im darauffolgenden Kalendermonat der Buchhaltung 
zur Verfügung zu stellen. 

(2) Die Verbuchung erfolgt bis zum Ende des zweitfolgenden Monats. 

(3) Erfolgt die Verbuchung in rs2, sind der Pfarre von der Pfarrbuchhaltung folgende 
Unterlagen in geeigneter Form9 zur Verfügung zu stellen. 

- Soll-Ist-Vergleich (Kostenstellen, Projekte) 

- Saldenliste 

- OP-Liste (Lieferanten, Kunden) 

- Erklärungen zu besonderen Buchungsvorgängen 

                                                           
9  papierlos, vorzugsweise elektronisch, z. B. per E-Mail, an den Vorsitzenden des VVR und den Stellvertretenden 

Vorsitzenden des VVR 
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  Buchführungsvorschriften  

(1) Die Vorschriften einer ordnungsgemäßen Buchführung gelten für alle Buchungskreise 
(Kirche, Caritas, Friedhof, Kindergarten) gleichermaßen.  

(2) Die Buchhaltung 

- dokumentiert alle Geschäftsfälle, 

- bildet eine Informationsgrundlage, 

- bildet eine Grundlage für Entscheidungen und 

- stellt eine Unterlage zur Kontrolle dar. 

(3) Als Wirtschaftsjahr gilt generell das Kalenderjahr. 

(4) Die Buchhaltung muss so beschaffen sein, dass sie einem sachverständigen Dritten 
innerhalb angemessener Zeit einen Überblick über die Geschäftsvorfälle und über die 
wirtschaftliche Lage vermitteln kann. Die Geschäftsvorfälle müssen sich in ihrer 
Entstehung und Abwicklung verfolgen lassen. 

(5) Die Buchungen und die sonst erforderlichen Aufzeichnungen müssen daher sein 

- vollständig: Alle Veränderungen und Geschäftsfälle sind lückenlos zu erfassen.  

- chronologisch: Die Geschäftsfälle sind in der zeitlichen Reihenfolge, wie sie sich ereig-
net haben, aufzuzeichnen (d. h. wenn ein Beleg an einem anderen Tag mit der Kassa 
verrechnet wird, wird dieses Datum am Beleg vermerkt und in das Kassabuch 
eingetragen). 

- systematisch: Die Geschäftsfälle werden nach sachlichen Gesichtspunkten geordnet, 
z. B. mittels Sachkonten (Kostenarten), Buchungskreisen (Kirche, Caritas, Friedhof etc.) 
und Projekten (z. B. für Bauvorhaben). 

- richtig: Übereinstimmung mit der Wirklichkeit - In welcher Reihenfolge ist was und wie 
abgelaufen? 

- zeitgerecht: Die Geschäftsfälle werden zeitnah festgehalten. Als Mindeststandard gilt, 
dass die Buchhaltung jeweils bis zum 10. des zweitfolgenden Monats vollständig 
abgeschlossen ist (inkl. Verbuchung der Barkassen). Die Kassabücher (elektronisch 
oder handschriftlich) sind jeweils tagaktuell zu führen. 

(6) Die Buchführung unterliegt formellen Bestimmungen. 

- Die Bücher sind in Deutsch und in Euro zu führen. 

- An den Bezeichnungen der Bestands- und Erfolgskonten muss erkennbar sein, welche 
Geschäftsfälle darauf verbucht werden. Der Buchungstext erläutert den 
Geschäftsvorgang.  

- Die Belege sind so geordnet aufzubewahren, dass eine Überprüfung der Eintragungen 
jederzeit möglich ist. 

- Eintragungen dürfen nicht so verändert werden, dass der ursprüngliche Inhalt nicht 
mehr feststellbar ist.  

- Bei schriftlichen Eintragungen, besonders auf Belegen, ist Folgendes zu beachten. 

 Die Eintragungen dürfen nur mit nicht entfernbaren Schreibmitteln erfolgen 
(z. B. nicht mit Bleistift). 

 Wenn eine Korrektur erforderlich ist, erfolgt diese durch Durchstreichen, wobei 
die ursprüngliche Eintragung lesbar bleiben muss. Der richtige Text ist vom 
Korrigierenden abzuzeichnen. Es darf nicht radiert werden. 
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 Bei Korrekturen muss klar erkennbar sein, welche Eintragung ursprünglich und 
welche später erfolgte. 

(7) In der Buchhaltung sind folgende Regeln einzuhalten 

 KEINE BUCHUNG OHNE BELEG 

 aber auch 

 KEIN BELEG OHNE BUCHUNG 

(8) Es ist der von der Finanzkammer der Erzdiözese Wien vorgegebene Kontenrahmen anzu-
wenden. Die Bezeichnung der Geldkonten in der pfarrlichen Buchhaltung hat das 
betreffende Geldinstitut und die IBAN-Nummer zu beinhalten. Bei Bedarf ist eine 
zusätzliche Zweckwidmung anzuführen. 

6. Budget und Rechnungsabschluss 

 Budget 

Das Budget ist vom VVR gemäß dem vom PGR formulierten Pastoralkonzept zu erstellen und 
muss den gesamten Rechtskörper (alle Buchungskreise, Mandanten etc.) umfassen. 
Gemeindeausschüsse haben das Recht, an der Budgeterstellung mitzuwirken und Anträge an 
den VVR zu stellen (siehe 5.1 VVRO und 3.5 a PGO). 
 
Das vom VVR beschlossene Budget ist ausgedruckt im Pfarrarchiv aufzubewahren. Budgets für 
Bauangelegenheiten im außerordentlichen Haushalt sind bis 31. Juli des laufenden Jahres an 
das Bauamt zu übermitteln. Sämtliche Gebäude sind vor der Erstellung des Budgets alljährlich 
eingehend zu besichtigen und zu überprüfen (5.2 b VVRO).  

 Rechnungsabschluss 

(1) Die Erstellung des Rechnungsabschlusses ist Aufgabe des VVR und unter Punkt 5.3 der 
VVRO geregelt. 

(2) Je Buchungskreis (Kirche, Caritas, Friedhof, Kindergarten etc.) ist gesondert ein 
Rechnungsabschluss zu erstellen. Dieser besteht aus 

- Bilanz 

- GuV 

- Anlagespiegel rs2 

- Erläuterungen der Buchhaltung zu außergewöhnlichen Buchungsvorgängen; zur 
Zusammensetzung der Rücklagen sowie generelle Fragestellungen an den VVR (sofern 
zutreffend) 

- Erklärungen zu außergewöhnlichen Werten und Entwicklungen durch den VVR 

- Bericht der Rechnungsprüfer 

(3) Der VVR arbeitet bei der Erstellung des Rechnungsabschlusses eng mit der Buchhaltung 
zusammen.  

a) Die Pfarre stellt der Buchhaltung alle notwendigen Informationen und Unterlagen 
für den Rechnungsabschluss - wie angefordert - zur Verfügung.  

b) Die Buchhaltung nimmt alle notwendigen Kontrollen und Abschlussbuchungen vor 
und erstellt einen vorläufigen Rechnungsabschluss. Die Buchhaltung erläutert für 
den VVR außergewöhnliche Buchungsvorgänge. 
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c) Der VVR kontrolliert den vorläufigen Rechnungsabschluss auf Vollständigkeit und 
Plausibilität und nimmt gegebenenfalls gemeinsam mit der Buchhaltung 
Anpassungen vor. Ist der Rechnungsabschluss erstellt, gibt der VVR ihn für die 
pfarrliche Rechnungsprüfung frei. 

d) Der VVR fertigt eine Erklärung zu außergewöhnlichen Werten und Entwicklungen an 
(wirtschaftliche Situation, Vorschau, steigende Urlaubsrückstellungen etc.) 

(4) Die pfarrlichen Rechnungsprüfer prüfen in formeller und materieller Hinsicht die zum 
Rechnungsabschluss gehörenden Unterlagen, Belege und Vermögensübersichten im 
Detail. Gleichfalls ist die Einhaltung der Prinzipien der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit 
Gegenstand der Prüfung.  

Die Rechnungsprüfer erstellen einen schriftlichen Bericht über die Ordnungsmäßigkeit, 
Richtigkeit und Vollständigkeit des Rechnungsabschlusses (5.3 b VVRO). Die 
Rechnungsprüfer übermitteln diesen Bericht an den VVR und den PGR. 

(5) Der Rechnungsabschluss ist vom VVR unter Einbeziehung des Berichts der 
Rechnungsprüfer zu beschließen und dem PGR zur Kenntnis zu bringen (siehe 5.3 b VVRO). 
Die Rechnungsprüfer sind in die Sitzung des PGR einzuladen, wenn der Rechnungs-
abschluss behandelt wird. Der endgültige und zur Kenntnis genommene Rechnungs-
abschluss wird unterzeichnet und gestempelt. 

(6) Nach dem Beschluss des VVR und der Kenntnisnahme durch den PGR ist die beschlossene 
Gewinn- und Verlustrechnung zwei Wochen hindurch im Pfarrbüro zur Einsichtnahme 
durch die Pfarrmitglieder aufzulegen. 

(7) Ein Exemplar des Rechnungsabschlusses ist im Pfarrarchiv aufzubewahren.  

(8) Nach Ablauf dieser Frist sind bis spätestens 30. September des Folgejahres für das 
abgelaufene Jahr folgende Bestandteile des Rechnungsabschlusses an die Finanzkammer 
weiterzuleiten 

a) das unterschriebene Deckblatt, 

b) Bericht der Rechnungsprüfer, 

c) Erklärungen zu außergewöhnlichen Werten und Entwicklungen durch den VVR. 

7. Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften 

 Allgemeine Bestimmungen 

Bei der Erstellung des Rechnungsabschlusses sind grundsätzlich die Bilanzierungs- und 
Bewertungsvorschriften des Unternehmensgesetzbuchs (UGB) sinngemäß anzuwenden. 
Abweichungen von den Bestimmungen des UGB sind aufgrund spezifischer Rahmen-
bedingungen für kirchliche Rechtsträger insbesondere für folgende Bereiche vorgesehen. 
 
(1) Nicht realisierbares Vermögen 

Sachvermögen, das keinen Marktwert bzw. Ertragswert hat oder aus Gründen des 
kirchlichen Selbstverständnisses nicht veräußerbar ist, wird nicht bewertet. Dazu zählen 

a) Kirchen, Pfarrhöfe im Pfründeeigentum sowie angemietete Objekte, Patronate, 
Pfarrhöfe im Eigentum der Pfarre mit Dienstwohnungen und Büroräumen sowie 
Pfarrheime im Eigentum der Pfarre (sofern eine Nutzungsdauer von 25 Jahren 
überschritten wurde), 

b) weiters Sakralgegenstände, besondere Kunstgegenstände und Archivalien, sowie 
Liegenschaftsvermögen, das langfristig ohne Ertrag anderen kirchlichen 
Rechtsträgern zur Verfügung gestellt wird (insbesondere Schulstandorte). 
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c) Die Aktivierung von immateriellen Vermögensgegenständen sowie von beweglichen 
Gegenständen des Sachanlagevermögens erfolgt abweichend vom UGB sobald der 
Anschaffungswert über EUR 400,00 liegt. Weitere Ausführungen dazu finden sich 
unter Punkt 7.3.1. Anlagevermögen. 

(2) Abgrenzung von Wertpapiererträgen 

Erträge aus Wertpapieren werden bei der Realisierung erfasst. Eine Abgrenzung von 
Wertpapiererträgen zum Bilanzstichtag unterbleibt daher. 

(3) Rechnungsabgrenzungsposten 

Aus Vereinfachungsgründen wird auf den Bilanzausweis von aktiven und passiven 
Rechnungsabgrenzungsposten verzichtet, wenn es sich um Vorauszahlungen für 
periodenfremde Aufwendungen und Erträge handelt, die in vergleichbarer Höhe 
periodisch wiederkehren. Eine periodenreine Ertrags- und Aufwandsermittlung wird 
dadurch erreicht, dass durch die regelmäßige Erfassung von periodenübergreifenden 
Aufwänden und Erträgen im Ergebnis kein signifikanter Unterschied besteht. 

(4) Rückstellungen für Urlaube und Zeitguthaben 

Die „Dienst- und Besoldungsordnung der Erzdiözese Wien“ sieht grundsätzlich die 
Möglichkeit des Abschlusses einer individuellen Vereinbarung zum Zwecke des Aufbaus 
von Zeitguthaben zur Erreichung einer längeren Freizeitphase vor. Für wesentliche 
Zeitguthaben und Urlaubsansprüche aus Vorjahren ist eine Rückstellung zu bilden. 

a) Die Pensionsrückstellungen und Rückstellungen für Abfertigungen werden durch die 
Erzdiözese Wien abgedeckt und sind daher nicht in der Pfarrbuchhaltung 
auszuweisen (Ausnahme Friedhof). 

b) Jubiläumsgelder bleiben außer Ansatz, da sie durch die überwiegende Verrechnung 
von Durchschnittskosten nicht kostenwirksam sind. 

(5) Elternbeiträge in Kindertagesheimen / Horten und Friedhofsgebühren 

Entgegen dem Prinzip der Doppik werden Elternbeiträge und Friedhofsgebühren erst bei 
Zahlungsfluss im Rechnungswesen aufgenommen. Der Ausweis diesbezüglicher 
Forderungen erfolgt nur in Sonderfällen per Entscheidung der Bilanzbuchhalter. 

 Sonderregelungen für die Buchhaltungsumstellung auf RS2 im Rahmen der pfarrlichen 
Rechnungslegung 

Im Zuge der erstmaligen Erstellung der Eröffnungsbilanz besteht keine Bindung an die 
Buchwerte aus dem vorangegangenen Rechnungsabschluss oder an die seinerzeitigen 
Anschaffungskosten. 

Wesentliche Unterschiede im Vergleich zum vorangegangenen Rechnungsabschluss im 
kameralen Vorsystem ergeben sich insbesondere durch den Zusammenschluss mehrerer 
ehemals selbständiger Pfarren und den fallweisen Ansatz von Gegenständen des 
Anlagevermögens. 

Zur Vermeidung eines unangemessenen Vermögensausweises wird auf die Erfassung des nicht 
realisierbaren Vermögens verzichtet. 

Die Gegenstände des übrigen Anlagevermögens sind mit dem Zeitwert zur Umstellung auf rs2 
in die Eröffnungsbilanz aufzunehmen, wobei folgende Besonderheiten bestehen. 

(1) Verpachtete land- und forstwirtschaftliche Flächen 

Der Ansatz erfolgt auf Basis ortsüblicher Verkehrswerte. 
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(2) Bebaute Liegenschaften 

Grundsätzlich erfolgt eine individuelle Bewertung durch kircheninterne Experten unter 
Berücksichtigung von Nutzung und Objektzustand, wobei neben vorhandenen 
Verkehrswertgutachten auch auf Erfahrungen aus in der Vergangenheit stattgefundenen 
Transaktionen zurückgegriffen werden kann. Angesichts der Vielzahl der Liegenschaften 
sind vereinfachende Annahmen bzw. Zusammenfassung von Objektgruppen und 
Bewertung mit einem Durchschnittswert zulässig. Für Pfarrheime wird eine 
Nutzungsdauer von 25 Jahren unterstellt. Für Miethäuser und Eigentumswohnungen wird 
eine Nutzungsdauer von 66,6 Jahren unterstellt. Ist die Nutzungsdauer bereits 
überschritten, unterbleibt ein Ansatz. 

Wohnungseigentum der Pfarre ist anzusetzen. 

Genossenschafts- und Baukostenanteile werden nur im Jahr der Zahlung aktiviert und in 
der Folge über 25 Jahre abgeschrieben. Alle Anteile, die vor Inkrafttreten dieser 
Grundsätze pfarrlicher Rechnungslegung erworben wurden, bleiben außer Ansatz. 

(3) Abfertigungsrückstellungen für Friedhofspersonal sind aufzunehmen und anzupassen. 

(4) Forderungen und Verbindlichkeiten der Pfarren werden auf Basis der vorhandenen 
Aufzeichnungen in die Eröffnungsbilanz aufgenommen. 

 Bilanz 

7.3.1. Anlagevermögen 

(1) Immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens 

Zu diesen zählen vor allem Softwarelizenzen. Diese werden aktiviert und über eine 
Nutzungsdauer von drei Jahren abgeschrieben, sofern deren Anschaffungswert über EUR 
400,00 liegt.  

(2) Sachanlagen 

a) Liegenschaften 

Land- und forstwirtschaftliche Flächen, bebaute und unbebaute Grundstücke, 
Wohnungseigentum sowie Bauten auf fremden Grund werden bei Erwerb zu den 
Anschaffungskosten aktiviert. 

Für Sachanlagen, die als nicht realisierbares Vermögen (siehe 7.1. Abs. 1a) gelten, 
stellen Sanierungsmaßnahmen sowie Anschaffungs- und Herstellungskosten 
laufenden Aufwand dar. 

b) Entgeltlich erworbene bewegliche Gegenstände des Sachanlagevermögens sind bei 
Zugang mit den Anschaffungskosten inkl. allfälliger Anschaffungsnebenkosten 
anzusetzen. Abweichend vom UGB erfolgt eine Aktivierung sofern der 
Anschaffungswert über EUR 400,00 liegt10. Es wird die Halbjahresregel angewendet.  

Abweichend dazu gilt 

- Für Gegenstände des Sachanlagevermögens (z. B. Küchenutensilien), die 
regelmäßig ersetzt werden, bezogen auf die Bilanzsumme nur von 
untergeordneter Bedeutung (weniger als 5 % der Bilanzsumme) sind und 
insgesamt hinsichtlich Mengen- und Wertgerüst nur geringen Schwankungen 
unterliegen, kann ein Festwert gebildet werden. Auch das Inventar von 
Studentenwohnungen, Bibliotheken etc. unterliegt der Festwertabschreibung. 

                                                           
10  Bei der Aktivierungsschwelle von EUR 400,00 werden zusammengehörige Güter zusammen betrachtet, 

beispielsweise Einrichtung Pfarrsaal (20 Stühle).  
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- EDV-Ausstattung (PCs, Notebooks, Drucker, Scanner etc.) wird unabhängig 
jeder Geringfügigkeitsgrenze in jedem Fall aktiviert und im AVZ aufgenommen, 
um die Eigentümerschaft der Pfarre zu dokumentieren. 

c) Geringwertige Wirtschaftsgüter bis EUR 400,00 werden als Aufwand erfasst und 
nicht aktiviert. 

d) Unentgeltlich erworbene Anlagen (z. B. im Wege von Schenkungen, Zuwendungen) 
werden – falls maßgeblich – mit einem Erinnerungseuro angesetzt.  

(3) Finanzanlagen 

Für die Bewertung von Finanzanlagen sind keine Sonderbestimmungen abweichend vom 
UGB vorgesehen. 

7.3.2. Umlaufvermögen 

(1) Vorratsvermögen 

Vorräte von unwesentlichem Ausmaß (z. B. Opferkerzen etc.) werden nicht abgegrenzt. 
Nicht netzgebundene Energieträger (z. B. Öl, Pellets), die nur nach Bedarf oder für mehr 
als ein Jahr eingekauft werden, sind am Jahresende zu bewerten und abzugrenzen. Erfolgt 
der Einkauf periodisch jedes Jahr, kann die Abgrenzung unterbleiben. 

(2) Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 

a) Zu den Forderungen zählen insbesondere Forderungen gegenüber Mietern und 
Pächtern. Diese Forderungen sind mit dem Nennwert anzusetzen.  

b) Forderungen aus Elternbeiträgen bei Kindertagesstätten sowie aus Vorschreibungen 
der Friedhofsverwaltung werden nicht als Forderung erfasst, sondern erst beim 
Zahlungsfluss. 

c) Unverzinsliche Forderungen werden nicht abgezinst. Sofern begründete Zweifel an 
der Einbringlichkeit von Forderungen bestehen, sind diese aufgrund eines VVR-
Beschlusses abzuschreiben. 

d) Klienten-Darlehen im Bereich der Pfarrcaritas sind bei begründetem Zweifel als 
uneinbringlich anzusehen und aufgrund eines VVR-Beschlusses abzuschreiben. 

(3) Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 

Kassenbestände und Guthaben bei Kreditinstituten werden mit dem Nennwert angesetzt. 

7.3.3. Aktive Rechnungsabgrenzungen 

Im Sinne einer periodengerechten Ergebnisermittlung sind vor dem Bilanzstichtag geleistete 
Zahlungen abzugrenzen, sofern diese Aufwendungen einen bestimmten Zeitraum nach dem 
Bilanzstichtag betreffen. Aus Vereinfachungsgründen sind die Regelungen der Bilanzierungs- 
und Bewertungsvorschriften anzuwenden. 

7.3.4. Eigenkapital 

Das Eigenkapital ergibt sich als Saldogröße zwischen den auf der Aktivseite bilanzierten 
Vermögensgegenständen und Rechnungsabgrenzungsposten und den auf der Passivseite 
bilanzierten Investitionskostenzuschüssen11, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und 
Rechnungsabgrenzungsposten. 

                                                           
11  Wird eine Investition aktiviert, so muss ein dafür erhaltener Bauzuschuss, eine Subvention etc. passiviert und im 

gleichen zeitlichen und betragsmäßigen Ausmaß aufgelöst werden. 
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Guthaben pfarrlicher Gruppen werden als Sonderposten im Eigenkapital ausgewiesen. 

7.3.5. Rücklagen 

(1) Innerhalb des Eigenkapitals können für festgelegte Zwecke Rücklagen gebildet werden, 
beispielsweise 

- Gelder pfarrlicher Gruppen 

- Ansparen für Projekte (Bau, Orgel, Pfarrjubiläum) 

- (Teil-)Widmung eines Überschusses für eine konkrete geplante Aktivität. 

(2) Im Zuge des Rechnungsabschlusses sind Rücklagen aufzulösen, wenn der betreffende 
Zweck nicht mehr relevant ist bzw. wenn in den letzten drei Jahren keine Bewegung 
erfolgt ist. 

(3) Im Anhang zum Rechnungsabschluss ist die Zusammensetzung der Rücklagen 
entsprechend zu erläutern. 

7.3.6. Verpflichtungen aus Zweckwidmungen 

Treuhandgelder und geldwerte Stiftungen sind als Verpflichtungen aus Zweckwidmungen zu 
erfassen, sofern sie noch nicht ihrer Widmung zugeführt wurden. Diese sind in der Bilanz als 
Sonderposten zwischen Eigenkapital und Fremdkapital zu erfassen. 

7.3.7. Rückstellungen 

Rückstellungen werden für Urlaubs- und Zeitguthaben gebildet. 
Die sonstigen Rückstellungen werden unter Berücksichtigung des Vorsichtsprinzips für 
ungewisse Verbindlichkeiten und drohende Verluste aus schwebenden Geschäften gebildet, 
die am Abschlussstichtag wahrscheinlich oder sicher, aber hinsichtlich ihrer Höhe oder dem 
Zeitpunkt ihres Eintritts unbestimmt sind. Die Bewertung erfolgt mit dem voraussichtlichen 
Auszahlungsbetrag. 

7.3.8. Verbindlichkeiten 

(1) Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt, sofern sie nach dem 
31.12. fällig sind. Im Rahmen der Bewertung ist auf den Grundsatz der Vorsicht Bedacht zu 
nehmen.  

(2) Rentenverpflichtungen (beispielsweise Erwerb eines Grundstücks gegen Rentenzahlung) 
sind mit dem Barwert der zukünftigen Auszahlungen anzusetzen. 

(3) Neben Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen beinhalten die 
Verbindlichkeiten insbesondere auch sonstige Verbindlichkeiten aus Steuern (Umsatz-
steuer, Lohnabgaben etc.), Verbindlichkeiten im Rahmen der sozialen Sicherheit 
(Sozialversicherungsbeiträge) sowie Verbindlichkeiten aus Personalverpflichtungen.  

(4) Bei Vermögenszugängen aus Verlassenschaften ist eine vorsichtige Bilanzierung zu 
wählen. Die zugesprochenen Beträge werden erst bei endgültiger Kenntnis über das 
Nichtvorliegen anderer Ansprüche an die Verlassenschaft ertragswirksam vereinnahmt. 

7.3.9. Passive Rechnungsabgrenzungen 

(1) Im Sinne einer periodengerechten Ergebnisermittlung sind vor dem Bilanzstichtag 
erhaltene Zahlungen abzugrenzen, sofern diese Erträge einen bestimmten Zeitraum nach 
dem Bilanzstichtag betreffen. Aus Vereinfachungsgründen sind die Regelungen der 
Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften anzuwenden. 
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(2) Bauzuschüsse werden, wenn zwar der Bauzuschuss bereits gebucht aber noch nicht 
verwendet wurde, abgegrenzt. Bei teilweiser Verwendung vom Zuschuss wird nur jener 
Teil vom Zuschuss abgegrenzt, der noch nicht verwendet wurde. Die Berechnung der 
bereits verwendeten Mittel erfolgt im Verhältnis der Planung zur Mittelverwendung. 

7.3.10. Haftungsverhältnisse 

Übernommene Bürgschaften bzw. abgegebene Garantien für Pfarren und sonstige 
Einrichtungen der Katholischen Kirche werden unter dem Bilanzstrich als Haftungsverhältnisse 
ausgewiesen. 

 Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) 

Für die Gewinn- und Verlustrechnung gilt grundsätzlich ein Saldierungsverbot zwischen 
Erträgen und Aufwendungen. 

Unbeschadet einer tieferen Untergliederung sind in der Gewinn- und Verlustrechnung 
zumindest folgende Positionen gesondert auszuweisen. 

- Einnahmen aus Kirchenbeitragsanteilen 

- Sonstige Erträge (sind im Anhang aufzugliedern) 

- Aufwendungen für Material und bezogene Leistungen 

- Personalaufwand 

- Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens 

- Sonstige betriebliche Aufwendungen (Sonderfälle sind im Anhang entsprechend zu 
erläutern) 

- Finanzerfolg 

- Steuern vom Einkommen und Ertrag 

- Außerordentliche Aufwendungen und Erträge 

- Rücklagenauflösungen und -bildungen 

Allfällig vorgenommene Rücklagenbewegungen sind zur Gänze unter der Position „Auflösung 
von Rücklagen“ und „Zuweisung zu Rücklagen“ auszuweisen und im Anhang zum Rechnungs-
abschluss entsprechend zu erläutern. 

33. ZUSÄTZLICHE KARFREITAGSFÜRBITTE 2022 
 
Im Rahmen der Großen Fürbitten innerhalb der Karfreitagsliturgie wird auch heuer für die Menschen in 
Kriegsgebieten gebetet.  
 
Informationen und Vorlagen dazu finden Sie unter: 
https://www.erzdioezese-wien.at/pages/inst/14431713/article/101385.html 
 
34. 5. FASTENSONNTAG (3. APRIL 2022) 
 
Gebetstag für verfolgte Christinnen und Christen 
 
Ein Gestaltungsvorschlag des Österreichischen Liturgischen Instituts 
 
Die weltweite Situation ist geprägt von steigender Gewalt, Terror und Krieg. Schmerzlich muss 
festgestellt werden, dass viele Christen und Christinnen, aber auch Gläubige anderer Religionen 
um ihres Glaubens willen verfolgt und vertrieben, benachteiligt und unterdrückt werden. Die 
österreichischen Bischöfe haben den 5. Fastensonntag zum Gebetstag für die verfolgten 
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Christinnen und Christen erklärt und laden zu einer besonderen Fürbitte für diese Menschen ein. 
Am 5. Fastensonntag, dem 3. April 2022, möge dieses Anliegen beim Allgemeinen Gebet in der 
Messfeier bzw. in der Wort-Gottes-Feier sowie in den Fürbitten der Vesper berücksichtigt 
werden. 
 
Vorschlag für die Eröffnung des Gottesdienstes 

(Eröffnungsvers:)   
„Verschaff mir Recht, o Gott, und führe meine Sache gegen ein treuloses Volk! 
Rette mich vor bösen und tückischen Menschen, denn du bist mein starker Gott.“ Ps 43 (42),1–
2 
 
Liebe Schwestern, liebe Brüder,  
mit diesem flehentlichen Ruf aus den Psalmen treten wir vor Gott. Wir wissen uns heute 
besonders verbunden mit den Menschen in den Kriegsgebieten und mit allen, die Verfolgung 
erleiden.  
Im Vertrauen auf Gott, der barmherzig und gerecht ist, halten wir inne, um in Stille zu 
bedenken: Wo sehen wir Benachteiligung oder Verfolgung? Wo haben wir dabei Gutes 
unterlassen, vielleicht auch selbst Böses getan? 

STILLE 

Allgemeines Schuldbekenntnis  

oder Lied „Bekehre uns, vergib die Sünde“ (GL 266,1–3) 

Fürbitten 

Leiter/in: Gott rettet und befreit; Gott macht Neubeginn möglich – so bezeugt uns die Schrift. 
Im Vertrauen darauf lasst uns beten:  
V: Du Retter der Welt,  A: (wir bitten dich) erhöre uns! (GL 754,1) 

1. Für die Kirche  
in Zeiten des Umbruchs und des Wandels 

im Einsatz für soziale Gerechtigkeit,  

im Dienst der Einheit und des Friedens. 

– STILLE – GL 754,1 oder V: Du Retter der Welt, A: (wir bitten dich) erhöre 
uns! 

2. Für alle Menschen, die bedroht sind an Leib und Leben oder Benachteiligung erfahren  
wegen ihrer Treue im Bekenntnis zu Christus  

wegen ihrer Überzeugung,  

wegen ihrer Weltanschauung 

wegen ihrer Lebensweise und Orientierung. 
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– STILLE – GL 754,1 oder V: Du Retter der Welt, A: (wir bitten dich) erhöre 
uns! 

3. In diese Zeit des Krieges in Europa und herausfordernder großer Krisen  
lasst uns auch beten für die Opfer von Krieg und Gewalt, 

für die Verantwortungsträger in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft,  

für alle, die Angst vor der Zukunft haben oder verunsichert sind. 

– STILLE – GL 754,1 oder V: Du Retter der Welt, A: (wir bitten dich) erhöre 
uns! 

4. Für alle, die sich auf Taufe, Firmung und Erstkommunion vorbereiten,  
für die Suchenden, die ihrem Leben eine Wende geben wollen,  

für alle, die gescheitert sind,  

für jene, die Versöhnung suchen. 

– STILLE – GL 754,1 oder V: Du Retter der Welt, A: (wir bitten dich) erhöre 
uns! 

5. Für die Kranken an Leib und Seele 
Für die Verzweifelten,  

für die Trauernden und für die Hoffnungslosen. 

– STILLE – GL 754,1 oder V: Du Retter der Welt, A: (wir bitten dich) erhöre 
uns! 

Leiter/in: „Die mit Tränen säen, werden mit Jubel ernten.“ (vgl. Antwortpsalm Ps 126,5). 
Barmherziger Gott, du Quelle von Trost und Zuversicht, gedenke deiner Verheißungen und 
erhöre unser Gebet durch Christus, unseren Herrn.  
 
34. PFARRAUSSCHREIBUNGEN 
 
Vikariat Nord – Unter dem Manhartsberg 
Leiter und Pfarrvikar (2 Priester) für Absdorf, Bierbaum am Kleebühel, Königsbrunn am 
Wagram, Neuaigen, Stetteldorf am Wagram ab 01.09.2022. 
Leiter und Pfarrvikar (2 Priester) für die neun Pfarren des PV Oberes Schmidatal sowie für 
Röschitz und Stoitzendorf ab 01.09.2022 
Leiter für die Pfarren Gerasdorf, Seyring und Süßenbrunn ab 01.09.2022 
Leiter für die sieben Pfarren des PV Leiser Berge ab 01.09.2022 
 
Vikariat Wien-Stadt 
Leiter für die Pfarren des Entwicklungsraums „Meidling Süd“, Wien 12, (Pfarren Altmannsdorf, 
Am Schöpfwerk, Hetzendorf und Namen Jesu) mit 01.09.2022. Die genannten Pfarren sollen 
gemäß Auftrag des Bischofs in nächster Zeit eine gemeinsame Pfarre mit Teilgemeinden bilden. 
Link zu den Pastoralkonzepten der Pfarren (soweit vorhanden): https://katholischekirche-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/m_pories_edw_or_at/EvIX3mfDRDlLrX8-
dXkpy0gBSEwidgaGsccNGXexX4gauQ?e=o5m0fk 
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Leiter für die Pfarren des Entwicklungsraumes „Floridsdorf Ost“, Wien 21, (Pfarren 
„Auferstehung Christi“, „Don Bosco“, „Hl. Kreuz“, „Herz Jesu“ und „Leopoldau“) mit 01.09.2022. 
Die genannten Pfarren sollen gemäß Auftrag des Bischofs in nächster Zeit eine gemeinsame 
Pfarre mit Teilgemeinden bilden. 
Link zum Pastoralkonzept der Pfarre Leopoldau: https://katholischekirche-
my.sharepoint.com/:b:/g/personal/m_pories_edw_or_at/ESC5wYdtd_lEmUthcZG1NjABGJfm
Bsv3s6iUknFpYiZxCw?e=bOEhQ0 
 
Leiter für die Pfarre Aspern, Wien 22, mit 01.09.2022. 
Link zum Pastoralkonzept der Pfarre: https://aspern.at/beitrag/2018/Pastoralkonzept2018.pdf 
 
Leiter für die Pfarre Hl. Maria Magdalena an der Alten Donau, Wien 22, mit 01.09.2022. 
Leiter für den Pfarrverband Donaustadt Mitte, Wien 22, (Pfarren Neukagran, Kagraner Anger 
und Stadlau) mit 01.09.2022. 
 
Leiter für den Pfarrverband Margareten, Wien 5, (Pfarren Auferstehung Christi und St. Josef zu 
Margareten) mit 01.09.2022. 
 
Vikariat Süd – Unter dem Wienerwald 
Pfarrmoderator für Bad Fischau-Brunn und St. Egyden am Steinfeld mit 01.09.2022 
Pfarrvikar oder Kaplan für die Pfarren Ebefurth, Eggendorf, Lichtenwörth und Zillingsdorf mit 
01.09.2022 
 
Bei Interesse bitte vorerst um Kontakt mit dem zuständigen Bischofsvikar bzw. dem 
Generalvikar. Die schriftliche Bewerbung möge bis 29. April im Erzbischöflichen Ordinariat, 1010 
Wien, Wollzeile 2, eingereicht werden. 
 
35. PERSONALNACHRICHTEN 

Dienststellen: 

Hochschulstiftung: 
Dr. Alina Kissner-Schmidt, MA MA wurde von 1. März 2022 bis 30. September 2023 zum 
Mitglied des Stiftungsrates ernannt. 
 
Kirchliche Pädagogische Hochschule Wien/Krems: 
Dr. Alina Kissner-Schmidt, MA MA wurde von 1. März 2022 bis 30. September 2023 zum 
Mitglied des Hochschulrates ernannt. 

Pfarrverbände: 

Sierndorf-Großmugl: 
GR Viliam Döme, bisher PfVik. in Großmugl, Herzogbirbaum, Höbersdorf, Oberhautzenthal, 
Obermallebarn, Senning und Sierndorf, wurde mit 31. August von seinem Amt entpflichtet. Mit 
1. September tritt er in den dauernden Ruhestand. 

Pfarren: 

Maria-Drei-Kirchen, Wien 3: 
Pierre Didier Nyongo Ndoua, MA (ED. Yaounde) wurde mit 1. Jänner zum Aushilfskaplan 
ernannt. 
 
Cyrill und Method, Wien 21: 
Ing. Gerhard Berger (D), bisher Diakon mit Zivilberuf, wurde mit 7. Juni von seinem Dienst 
entpflichtet. 
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Mödling-St. Othmar, Mödling-Herz Jesu und Wiener Neudorf: 
Mag. Wolfgang Kommer (D), bisher Diakon mit Zivilberuf, wurde mit 30. April von seinem Dienst 
entpflichtet. 
 
Zu den Heiligen Schutzengeln: 
Ing. Peter Ernst (D), bisher Diakon mit Zivilberuf, wurde mit 30. April von seinem Dienst 
entpflichtet. 

Laienapostolat: 

Gemeinschaft Christlichen Lebens (GCL): 
P. Dr. Peter Paul Gangl SJ wurde mit 1. Juni zum Kirchlichen Assistenten mit einer halben 
Dienstverpflichtung ernannt. 
P. Mag. Richard Plaickner SJ, bisher Kirchlicher Assistent, wurde mit 31. Mai von seinem Amt 
entpflichtet. 

Institute des geweihten Lebens 

Barmherzige Brüder: 
P. Saji Mullankuzhy OH, Prvzl., wurde am 7. Februar wieder gewählt. Zugleich wurde er Prior 
des Konvents am Krankenhaus der Barmherzigen Brüder, Wien 2. Fr. Thomas Pham OH wurde 
mit gleichem Datum Subprior. 
 
Steyler Missionsschwestern: 
Sr. Hemma Jaschke SSpS wurde mit 24. März für das Triennium 2021-2024 zur Leiterin der 
Provinz wieder gewählt und bestätigt. 
 
36. SPRECHTAGE KARDINAL SCHÖNBORNS FÜR PRIESTER UND DIAKONE 
 
Die Sprechtage finden üblicherweise am Dienstagnachmittag statt. Die genauen Termine 
erfahren Sie bei der verpflichtenden telefonischen Voranmeldung im Erzbischöflichen 
Sekretariat: Tel. 01/51552-3724, Dr. Hubert-Philipp Weber. 
Anmeldung für die Ständigen Diakone ausschließlich über das Diakoneninstitut, Tel. 
0664/6216838, Andreas Frank. 
 
37. SPRECHTAGE DES GENERALVIKARS 
 
Gespräche mit Lic. Dr. Nikolaus Krasa sind Dienstag bis Freitag möglich. Bitte um 
Terminvereinbarung unter Tel. 01/515 52-3200, Fax: 01/515 52-2760, 
E-Mail: n.krasa@edw.or.at oder ordinariat@edw.or.at  
1010  Wien, Wollzeile 2, 3. Stock, Tür 328 
 
38. SPRECHTAGE IM INSTITUT FÜR DEN STÄNDIGEN DIAKONAT - DIAKON 

ANDREAS FRANK  
 
Jeden Donnerstag in der Zeit von 15.00 bis 17.00 Uhr 
Anmeldung bitte unter Tel. 0664/6216838 oder a.frank@edw.or.at.  
Ort: 1090 Wien, Boltzmanngasse 9. 
 
Redaktionsschluss für die Mai-Ausgabe des Wiener Diözesanblattes 2022: 29. April 2022, 14.00 
Uhr.  
 
Erscheinungsdatum der Mai-Ausgabe des Wiener Diözesanblattes 2022: 5. Mai 2022. 
 
Das Diözesanblatt ist unter der Internet-Adresse  
www.erzdioezese-wien.at/dioezesanblatt abrufbar. 

 

http://www.erzdiozese-wien.at/
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PädagogInnenbildung an Pädagogischen Hochschulen oder allfälliger Nachfolgeeinrichtungen 
handelt - sowie jene, welche der Erzbischof ausdrücklich anderen Institutionen zuweist. 
 
Art. 2 
Das Erzbischöfliche Amt für Schule und Bildung ist Dienstgebervertreter für die kirchlich 
bestellten Religionslehrerinnen und Religionslehrer. 
 
Art. 3 
Das Erzbischöfliche Amt für Schule und Bildung besteht aus der Amtsleitung und vier 
Abteilungen. 
 
B. Die Amtsleitung 
 
1. Amtsleiterin / Amtsleiter 
 
Art. 4 
Die Amtsleiterin / der Amtsleiter hat in allen Angelegenheiten des Amtes, die durch Gesetz, 
Weisung des Erzbischofs oder des zuständigen Generalvikars generell schon geregelt sind, das 
Entscheidungsrecht und trägt die Verantwortung. Dadurch wird aber das Recht des Erzbischofs, 
beziehungsweise des zuständigen Generalvikars, sich auch einzelne Entscheidungen 
vorzubehalten und sich in allen Angelegenheiten referieren zu lassen, nicht berührt. Sie/er 
handelt unter Berücksichtigung des c. 471 CIC im Rahmen ihrer / seiner Zuständigkeit 
eigenständig. Sie / er hat die Pflicht, mit allen Institutionen, deren Kompetenzbereiche jene des 
Erzbischöflichen Amtes für Schule und Bildung berühren, Kontakt zu halten.  
 
Art. 5 
Die Amtsleiterin / der Amtsleiter vertritt das Erzbischöfliche Amt für Schule und Bildung nach 
außen. Sie / er ist nach Maßgabe der diözesanrechtlichen Vorschriften für Schriftstücke 
rechtsverbindlichen Inhalts zeichnungsberechtigt.  
Sie / er ist für die Leitung, Definition, Zuweisung und Koordination der Arbeiten sowie für die 
Personalentwicklung innerhalb des Erzbischöflichen Amtes für Schule und Bildung 
verantwortlich. 
 
2. Stellvertretung der Amtsleiterin / des Amtsleiters 
 
Art. 6 
Die Amtsleiterin / der Amtsleiter kann mit Zustimmung des Generalvikars eine Stellvertreterin 
/ einen Stellvertreter bestimmen. Der Stellvertreterin / dem Stellvertreter der Amtsleiterin / 
des Amtsleiters obliegt die Stellvertretung im Falle der Abwesenheit der Amtsleiterin / des 
Amtsleiters bzw im ihr / ihm von der Amtsleiterin / vom Amtsleiter übertragenen 
Wirkungsbereich. 
 
3. Unmittelbar der Amtsleiterin / dem Amtsleiter zugeordnete Einrichtungen 
 
Art. 7 
Unmittelbar der Amtsleiterin / dem Amtsleiter zugeordnet sind: 
- theologische/r Referent/in 
- Referent/in für katholisches Privatschulwesen  
- Assistenz für Projektmanagement 
- Assistenz für Veranstaltungsmanagement 
- Assistenz für Öffentlichkeitsarbeit 
- Sekretariat 
- Buchhaltung 
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Art. 8 
Der/die theologische Referent/in, der/die Referentin für katholisches Privatschulwesen, die 
Assistenz für Projektmanagement, die Assistenz für Veranstaltungsmanagement, die Assistenz 
für Öffentlichkeitsarbeit, das Sekretariat sowie die Buchhaltung unterstützen die Amtsleiterin 
/ den Amtsleiter und nehmen die ihnen von ihr / ihm übertragenen Aufgaben wahr.  
 
C. Abteilungen 
 
Art. 9 
Für jede Abteilung ist eine Leiterin / ein Leiter, die / der der Amtsleiterin / dem Amtsleiter 
unmittelbar untersteht, verantwortlich. Der konkrete Aufgabenbereich der Abteilung ergibt 
sich aus den untenstehenden Beschreibungen der Abteilungen sowie aus diözesanen 
Anordnungen und Vorschriften. 
 
Art. 10 
Jede Abteilungsleiterin / jeder Abteilungsleiter ist für die Erledigung, Koordination und 
Dokumentation der Arbeiten innerhalb der Abteilung sowie die Kooperation mit den anderen 
Abteilungen verantwortlich. 
 
Art. 11 
Jede Abteilungsleiterin / jeder Abteilungsleiter ist für Schriftstücke seines 
Verantwortungsbereichs, die nicht rechtsverbindlichen Inhalt haben sowie solche, die sich die 
Amtsleiterin / der Amtsleiter nicht zur Zeichnung vorbehalten hat, allein zeichnungsberechtigt. 
 
Art. 12 
Die Abteilungen nehmen insbesondere folgende Aufgaben wahr: 
 
1. Personalabteilung 
Religionsunterricht 
Auswahl jener Personen, die den Religionsunterricht an allen öffentlichen und privaten Schulen 
im gesetzlichen Ausmaß besorgen sollen 
Personalplanung in Kooperation mit den zuständigen Abteilungen Fachinspektion und den 
Fachinspektorinnen / Fachinspektoren 
mit diesen Aufgaben unmittelbar im Zusammenhang stehende dienst- und 
besoldungsrechtliche Aufgaben 
 
Privatschulwesen 
Sicherstellung des Lehrerbedarfs an den Schulen der Schulstiftung der Erzdiözese Wien sowie 
an den vom Schulamt namens anderer Schulerhalter betreuten Schulen 
Unterstützung in allen privatschulrechtlichen Angelegenheiten 
 
Statistik 
Evidenzhaltung, Erstellung und Auswertung von Statistiken aller für den gesamten Religions-
unterricht relevanten diözesanen Daten 
 
EDV–Betreuung und Datenschutz 
Betreuung und Wartung der jeweils im Erzbischöflichen Amt für Schule und Bildung 
eingesetzten Soft- und Hardware in Zusammenarbeit mit dem Referat für Datenverarbeitung 
der Erzdiözese Wien 
Koordination und Unterstützung bei der Erfüllung des Datenschutzes und Datensicherheit 
entsprechend den Bestimmungen des Datenschutzgesetzes und der kirchlichen 
Datenschutzverordnung i.d.g.F.  
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2. Rechtsabteilung 
Religionsrechtliche Angelegenheiten im Allgemeinen 
Wahrnehmung allgemein religionsrechtlicher Angelegenheiten, die mit den Aufgaben des 
Erzbischöflichen Amtes für Schule und Bildung in Zusammenhang stehen 
 
Schul- und dienstrechtliche (inklusive privatschulrechtliche und hochschulrechtliche sowie 
religionsunterrichtsrechtliche) Angelegenheiten im Besonderen 
Wahrnehmung aller schul- und dienstrechtlichen Angelegenheiten der Religionslehrerinnen 
und Religionslehrer (inklusive Aus-, Fort- und Weiterbildung) sowie der LehrerInnen an 
katholischen Privatschulen der Schulstiftung der Erzdiözese Wien sowie anderer katholischer 
Privatschulen auf Ersuchen des jeweiligen Schulerhalters sowie deren Beratung 
Begutachtung von und Stellungnahme zu Gesetzes- und Verordnungsentwürfen betreffend 
österreichisches Schulrecht im allgemeinen, Religionsunterrichtsrecht, Hochschul- und 
Privatschulrecht im besonderen sowie LehrerInnen-Dienstrecht  
Bearbeitung religionsunterrichtsrechtlicher Fragen an allen öffentlichen und privaten Schulen  
Beratung der Fachinspektorinnen und Fachinspektoren 
 
Juristische Angelegenheiten des Erzbischöflichen Amtes für Schule und Bildung 
Betreuung allgemeiner juristischer Angelegenheiten des Erzbischöflichen Amtes für Schule und 
Bildung 
 
Betreuung von mit dem Erzbischöflichen Amt für Schule und Bildung verbundenen Einrichtungen 
Betreuung juristischer Agenden der Schulstiftung der Erzdiözese Wien 
Betreuung juristischer Agenden der Kirchlichen Pädagogischen Hochschule der Erzdiözese 
Wien sowie der Hochschulstiftung der Erzdiözese Wien 
 
3. Abteilung Fachinspektion für allgemeinbildende Pflichtschulen 
Allgemeine pädagogische und religionspädagogische Qualitätsentwicklung des Religions-
unterrichtes an allgemeinbildenden Pflichtschulen sowie Verantwortung für die 
Personalentwicklung der Religionslehrerinnen und Religionslehrer, insbesondere durch 
Förderung der Fort- und Weiterbildung 
Allgemeine administrative Koordination des Religionsunterrichts sowie Personalplanung in 
Kooperation mit der Personalabteilung 
 
Leitung und Koordination der Tätigkeiten der zuständigen Fachinspektorinnen und 
Fachinspektoren im Sinne der Rahmenordnung für Fachinspektoren des katholischen 
Religionsunterrichts der österreichischen Diözesen idgF 
 
4. Abteilung Fachinspektion für berufsbildende Pflichtschulen sowie berufsbildende mittlere 
und allgemein- und berufsbildende höhere Schulen 
Allgemeine pädagogische und religionspädagogische Qualitätsentwicklung des 
Religionsunterrichtes berufsbildenden Pflichtschulen sowie berufsbildenden mittleren und 
allgemein- und berufsbildenden höheren Schulen sowie Verantwortung für die 
Personalentwicklung der Religionslehrerinnen und Religionslehrer, insbesondere durch 
Förderung der Fort- und Weiterbildung 
Allgemeine administrative Koordination des Religionsunterrichts sowie Personalplanung in 
Kooperation mit der Personalabteilung 
 
Leitung und Koordination der Tätigkeiten der zuständigen Fachinspektorinnen und 
Fachinspektoren im Sinne der Rahmenordnung für Fachinspektoren des katholischen 
Religionsunterrichts der österreichischen Diözesen idgF 
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D. Mit dem Erzbischöflichen Amt für Unterricht und Erziehung verbundene Einrichtungen auf 
diözesaner und interdiözesaner Ebene 
 
Art. 13 
Gemäß ihren jeweiligen Statuten sind folgende Einrichtungen mit dem Erzbischöflichen Amt für 
Schule und Bildung durch Mitgliedschaft der Schulamtsleiterin / des Schulamtsleiters in den 
jeweiligen Leitungsgremien verbunden: 
 
Auf diözesaner Ebene: 
1. Schulstiftung der Erzdiözese Wien 
2. Hochschulstiftung der Erzdiözese Wien 
3. Seminar Hollabrunn 
 
Auf interdiözesaner Ebene: 
1. Interdiözesanes Amt für Unterricht und Erziehung 
2. Interdiözesaner Katechetischer Fonds 
 
E. Geschäftsordnung 
 
Art. 14 
Das Erzbischöfliche Amt für Schule und Bildung gibt sich eine Geschäftsordnung, die die genaue 
Aufgabenzuteilung sowie Kompetenzen innerhalb des Rahmens des Statuts regelt. Diese sowie 
Änderungen derselben werden dem Erzbischof zur Genehmigung vorgelegt. 
 
Sofern der Dienstpostenplan des Eb Amtes für Schule und Bildung geändert wird, ist vorab die 
Zustimmung des Wirtschaftsrates einzuholen. 
 
F. In-Kraft-Treten 
 
Art. 15 
Das Statut des Erzbischöflichen Amtes für Schule und Bildung tritt am 1.4.2022 in Kraft und 
ersetzt frühere Statuten. 
 
41. STATUT DER KIRCHLICHEN PÄDAGOGISCHEN HOCHSCHULE WIEN/KREMS 
 

D E K R E T 
 
Ich setze das beiliegende, geänderte  
 

Statut der Kirchlichen Pädagogischen Hochschule Wien/Krems 
 
entsprechend § 36 Abs 7 des Statuts in Kraft. 
 
Wien, im März 2022 
 
Kardinal Dr. Christoph Schönborn e. h. 
Erzbischof 
 
Dr. Gerald Gruber e. h. 
Kanzler 
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Statut der Kirchlichen Pädagogischen Hochschule Wien/Krems 
 

Präambel 

In ihrer Verantwortung für den Menschen nimmt die Katholische Kirche das Recht wahr, den 
ihr eigenen Bildungsauftrag auch durch die Errichtung von Privaten Pädagogischen 
Hochschulen zu erfüllen. Durch die Kooperation mit Partnerkirchen in der Erhaltung und 
Führung der Pädagogischen Hochschule wird hier ein wesentlicher Teil des von den Kirchen 
geleisteten Engagements im Bereich von Bildung im Sinne der Charta Oecumenica (II/3) 
realisiert – eine Herausforderung für Staat und Gesellschaft der Zukunft. 

Die Kirchen bringen dabei in dialogischer Verständigung das Spezifikum der Qualität christlicher 
Bildung ein, wie es dem europäischen Verständnis immer entsprochen hat: nämlich eine 
ganzheitlich konzipierte Bildung, die an den sozialen, religiösen und moralischen Werten 
orientiert ist und zu möglichst umfassender Entfaltung des Menschseins im Sinn einer 
Befähigung zu verantwortlicher Selbstbestimmung beiträgt. Dies bedeutet eine Vertiefung aller 
pädagogischen Kompetenzen durch kontinuierliche Einbindung der Sinnfrage, durch 
Entwicklung und Bewahrung eines kulturellen Gedächtnisses und die Vermittlung einer religiös-
ethisch-philosophischen Grundsatzkompetenz. Christliche Werte, gelebt und gelehrt, geben 
dem Bildungskanon Sinn und Leben. 

Eine solche Zielsetzung für Bildung und Weiterbildung aufgrund des christlichen 
Menschenbildes wird angesichts einer pluralistischen Gesellschaft notwendig sein, die ein 
hohes Maß an Verständigung über die Grundfragen des Menschseins, an Bereitschaft und 
Kompetenz zu integrativem pädagogischen Handeln mit Bezug auf Multireligiosität und 
Multikulturalität erfordert und einer nachhaltigen Sicherung der gemeinsamen Wertebasis 
bedarf. 

Das christliche Menschenbild umfasst auch die Verpflichtung, Frauen und Männern die gleichen 
Rechte in allen Bereichen der Pädagogischen Hochschule zu sichern. 

 

I. Organisationsrecht 
Geltungsbereich  

§ 1. Dieses Statut regelt im Sinne des Bundesgesetzes über die Organisation der 
Pädagogischen Hochschulen und ihre Studien (Hochschulgesetz 2005) die Organisation der 
„Kirchlichen Pädagogischen Hochschule Wien/Krems“ (in der Folge „PH“) sowie das Studium an 
dieser.  

Rechtsstellung 

§ 2. (1) Aufgrund des zwischen der Erzdiözese Wien, der Diözese St. Pölten und den 
Partnerkirchen [das sind die Altkatholische Kirche, die Evangelische Kirche A. und H.B., die 
Griechisch-Orientalische Kirche und die Orientalisch-Orthodoxen Kirchen (das sind die 
Armenisch-Apostolische Kirche, die Koptisch-Orthodoxe Kirche und die Syrisch-Orthodoxe 
Kirche)] abgeschlossenen Kooperations-Übereinkommens wird die „Kirchliche Pädagogische 
Hochschule Wien/Krems“ als private Pädagogische Hochschule gemeinsam erhalten und 
geführt. 

(2) Die PH ist als Einrichtung des Rechtsträgers „Hochschulstiftung der Erzdiözese Wien“ 
eine Katholische Hochschuleinrichtung im Sinne der cc 807 – 814 CIC und der Apostolischen 
Konstitution „Ex Corde Ecclesiae“ vom 15. August 1990. Sie ist zugleich eine anerkannte 
postsekundäre Bildungseinrichtung im Sinne der §§ 4 bis 7 sowie § 35 Z 1 Hochschulgesetz 
2005.   

Bezeichnung, Sitz und Standorte 

§ 3. (1) Die PH führt die Bezeichnung „Kirchliche Pädagogische Hochschule Wien/Krems“. 
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(2) Sie hat ihren Sitz in 1010 Wien, Stephansplatz 3/IV und wird an bereits bisher für die 
Lehreraus-, -fort- und -weiterbildung bestehenden Standorten der Erzdiözese Wien, der 
Diözese St. Pölten und der Partnerkirchen sowie an weiteren Standorten geführt.  

Aufgaben der Pädagogischen Hochschule 

§ 4. (1) Die Pädagogische Hochschule hat mit dem Fokus auf die pädagogische Profession 
und ihre Berufsfelder im Rahmen von Lehre und Forschung nach internationalen Standards 
sowohl Lehrerinnen und Lehrer sowie nach Maßgabe des Bedarfs Personen in allgemeinen 
pädagogischen und religionspädagogischen Berufsfeldern aus-, fort- und weiterzubilden. Den 
Anforderungen des Berufs der Pädagoginnen und Pädagogen ist durch Angebote der 
bildungswissenschaftlichen, fachwissenschaftlichen, fachdidaktischen und pädagogisch-
praktischen Ausbildung Rechnung zu tragen. In allen pädagogischen und 
religionspädagogischen Berufsfeldern ist Forschung zu betreiben, um wissenschaftliche 
Erkenntnisse zur Weiterentwicklung der Lehre zu erlangen. Die Pädagogische Hochschule hat 
im Rahmen ihrer wissenschaftlich-berufsfeldbezogenen Lehre und Forschung an der 
Schulentwicklung mitzuwirken sowie durch die Begleitung und Beratung von 
Bildungsinstitutionen, vornehmlich Schulen, zu deren Qualitätsentwicklung beizutragen. 
 

(2) Die Pädagogische Hochschule hat weiters durch die Schul- und Berufspraxis sowie 
durch wissenschaftlich-berufsfeldbezogene Forschung und Lehre die Befähigung zur 
verantwortungsbewussten Ausübung von Berufen im Bereich pädagogischer und 
religionspädagogischer Berufsfelder zu vermitteln. 

 (3) Im Rahmen der PH werden Praxisschulen für die Volksschule und für die Mittelschule 
im Sinne von § 18 geführt. Ferner können bei Bedarf mit Zustimmung des Schulerhalters 
weitere Schulen als Praxisschulen herangezogen werden, sofern an diesen entsprechend 
ausgebildete Lehrerinnen und Lehrer (Praxislehrerinnen und -lehrer) zur Verfügung stehen.  

Leitende Grundsätze  

§ 5. (1) Für die PH gelten die in § 9 Hochschulgesetz 2005 formulierten leitenden 
Grundsätze. Die Genehmigung eines darüber hinausgehenden Leitbildes im Sinne der Präambel 
dieses Statuts obliegt dem Hochschulrat. 

(2) Die PH hat in der Qualität der Studien- und Bildungsangebote, der Lehre und der 
wissenschaftlich-berufsfeldbezogenen Forschung und Entwicklung zumindest den Standard der 
öffentlichen Pädagogischen Hochschulen zu erfüllen. Dies ist durch die Organisation und 
insbesondere durch die Auswahl des Lehrpersonals sicherzustellen. 

Wissenschaftliche und organisatorische Kooperation mit anderen Bildungseinrichtungen  

§ 6. Die PH kooperiert hinsichtlich der Erfüllung ihrer Aufgaben mit anderen Bildungs- und 
Forschungseinrichtungen, insbesondere mit in- und ausländischen öffentlichen und privaten 
Pädagogischen Hochschulen, Universitäten und Fachhochschulen. Die Kooperation erstreckt 
sich neben der wissenschaftlich-berufsfeldbezogenen Forschung und Entwicklung auch auf die 
Evaluation und insbesondere auf die Erstellung der Curricula und auf die Studienangebote 
sowie deren Durchführung und soll die Durchlässigkeit von Bildungsangeboten im Sinne einer 
gegenseitigen Anrechenbarkeit von Studien und Studienteilen im Rahmen der bestehenden 
Möglichkeiten sicherstellen.  

Studienrechtliche Bestimmungen bei gemeinsam eingerichteten Studien 
 
§ 6a. entfällt 

Organe der PH  

§ 7. (1) Die Organe der PH sind der Hochschulrat, das Rektorat, die Rektorin bzw der Rektor 
und das Hochschulkollegium.  

(2) Die Nutzung von Mitteln der elektronischen Kommunikation für Sitzungen der 
Kollegialorgane, des Arbeitskreises für Gleichbehandlungsfragen sowie der 
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Curricularkommission ist zulässig. Personen, die mit Mitteln der elektronischen Kommunikation 
an der Sitzung teilnehmen, gelten als persönlich anwesend. Näheres ist in der jeweiligen 
Geschäftsordnung zu regeln, wobei insbesondere die sichere Identifizierung der Mitglieder und 
zuverlässige Feststellung der Erfüllung von Beschlusserfordernissen sicherzustellen sind. 

Hochschulrat 

§ 8. (1) Der Hochschulrat besteht aus höchstens 23 Mitgliedern, die in 
verantwortungsvollen kirchlichen bzw gesellschaftlichen Positionen, insbesondere in den 
Bereichen der Pädagogik und Religionspädagogik, der Bildung und der Wissenschaft tätig sind 
oder waren und auf Grund ihrer hervorragenden Kenntnisse und Erfahrungen einen Beitrag zur 
Erreichung der Ziele und Aufgaben der PH leisten können. Mitglieder des Hochschulrates sind  

1. die jeweiligen Schulamtsleiterinnen bzw Schulamtsleiter der an der PH beteiligten 
römisch-katholischen Diözesen,  

2. je ein für Bildung und Schulen verantwortliches, von den Partnerkirchen zu 
nominierendes Mitglied, wobei von den Orientalisch-Orthodoxen Kirchen 
gemeinsam ein Mitglied nominiert wird, 

3. sechs von den beteiligten Diözesen entsandte Mitglieder sowie ein von den 
beiden Diözesen gemeinsam entsandtes interdiözesanes Mitglied, 

4. je ein von den Partnerkirchen entsandtes Mitglied, wobei von den Orientalisch-
Orthodoxen Kirchen gemeinsam ein Mitglied nominiert wird, 

5. die Rektorin bzw der Rektor der PH, im Verhinderungsfall deren bzw dessen 
Stellvertreterin bzw Stellvertreter 

6. eine Vertreterin bzw ein Vertreter der Lehrenden, 

7. eine Vertreterin bzw ein Vertreter der der Hochschülerinnen- und 
Hochschülerschaft bzw. der Hochschulvertretung. 

8. Überdies haben die zuständige Bundesministerin bzw der zuständige 
Bundesminister sowie die Bildungsdirektorinnen bzw Bildungsdirektoren der 
Bildungsdirektionen, in deren örtlichen Wirkungsbereichen die PH Standorte 
betreibt, das Recht, je eine Vertreterin bzw einen Vertreter in den Hochschulrat 
zu entsenden. 

Die Mitglieder gemäß Z 5, 6 und 7 gehören dem Hochschulrat mit beratender Stimme an. 

Erforderlichenfalls können weitere Personen als Fachleute mit beratender Stimme beigezogen 
und Ausschüsse eingerichtet werden. 

(2) Die formale Bestellung aller Mitglieder erfolgt durch den Rechtsträger.  

(3) Die Mitgliedschaft im Hochschulrat endet  

1. durch Ablauf der Funktionsperiode, 

2. durch Verzicht, 

3. durch Abberufung, 

4. durch Tod. 

(4) Die Funktionsperiode der Mitglieder beträgt fünf Jahre. Eine Wiederbestellung für 
weitere Funktionsperioden ist zulässig. Bei vorzeitigem Ausscheiden eines Mitglieds des 
Hochschulrates ist für den Rest der Funktionsperiode ein neues Mitglied auf dieselbe Art wie 
das ausgeschiedene Mitglied zu nominieren und zu bestellen.  

(5) Jedes Mitglied des Hochschulrates kann seine Funktion unter Einhaltung einer 
vierwöchigen Frist durch Anzeige an die Vorsitzende bzw den Vorsitzenden zurücklegen. Diese 
bzw dieser hat umgehend die anderen Mitglieder des Hochschulrates und den Rechtsträger zu 
informieren. 

(6) Die entsendende Stelle ist zur Abberufung eines Mitgliedes gemäß Abs 1 Z 3, 4, 6, 7 und 
8 vor Ablauf der Funktionsperiode aus schwerwiegenden Gründen (insbesondere schwere 
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Pflichtverletzung, strafgerichtliche Verurteilung, länger andauernde mangelnde 
gesundheitliche Eignung, Verstoß gegen die Grundprinzipien der KPH) verpflichtet, wenn der 
Hochschulrat dies mit Zweidrittelmehrheit der stimmberechtigten Mitglieder unter 
Anwesenheit von mindestens drei Viertel der stimmberechtigten Mitglieder beschlossen hat. 
Das betroffene Mitglied ist dabei nicht stimmberechtigt.  

(7) Der Hochschulrat wählt aus dem Kreis der stimmberechtigten Mitglieder eine 
Vorsitzende bzw einen Vorsitzenden, welche bzw welcher nicht zu den Lehrenden der 
Hochschule zählen darf. Die Wahl erfolgt mit Zweidrittelmehrheit der anwesenden Mitglieder 
des Hochschulrates. Der Hochschulrat wählt mit einfacher Mehrheit der Mitglieder eine 
stellvertretende Vorsitzende bzw einen stellvertretenden Vorsitzenden und eine 
Schriftführerin bzw einen Schriftführer; diese sollen tunlichst aus einer anderen Diözese bzw 
einer der Partnerkirchen als die bzw der Vorsitzende stammen. Aktiv wahlberechtigt sind die 
stimmberechtigten Mitglieder des Hochschulrates. Bis zur Wahl der bzw des Vorsitzenden führt 
das an Lebensjahren älteste Mitglied des Hochschulrates den Vorsitz.  

(8) Der Hochschulrat ist beschlussfähig, wenn mindestens sieben stimmberechtigte 
Mitglieder anwesend sind. Für einen Beschluss ist die unbedingte Mehrheit der abgegebenen 
gültigen Stimmen erforderlich. Bei Stimmengleichheit entscheidet die oder der Vorsitzende. 
Die Vertretung eines an einer Beratung oder Beschlussfassung verhinderten Mitgliedes 
(ausgenommen des Mitgliedes gemäß Abs 1 Z 5) ist unzulässig. Eine schriftliche 
Stimmübertragung von Mitgliedern eines Trägers an andere Mitglieder des gleichen Trägers ist 
zulässig. Die Vertreterinnen bzw Vertreter der altkatholischen sowie der orientalisch-
orthodoxen Kirche können ihre Stimme auch an Mitglieder eines anderen Trägers übertragen. 
Ebenso sind die Mitglieder gemäß  Z 8  bei der Stimmübertragung frei. 

(9) Die oder der Vorsitzende des Hochschulkollegiums und die oder der Vorsitzende des 
Arbeitskreises für Gleichbehandlungsfragen haben das Recht, in den Sitzungen des 
Hochschulrates zu Tagesordnungspunkten angehört zu werden, die ihren Aufgabenbereich 
betreffen.  

(10) Der Hochschulrat hat folgende Aufgaben:  

1. Erstellung von Vorschlägen für Änderungen des Hochschulstatuts an den 
Rechtsträger; Genehmigung des Leitbildes der Hochschule, des Ziel- und 
Leistungsplanes, des Ressourcenplanes, des Organisationsplanes, der Satzung 
und der Grundlinien strategischer und langfristiger Planung; 

2. Erstellung und Genehmigung der Eröffnungsbilanz, Genehmigung des jährlichen 
Haushaltsplanes, des Jahresabschlusses sowie des jährlichen 
Rechenschaftsberichts; Festlegung der Art des Rechnungs-wesens und des 
Controlling; rechtliche, sachliche, finanzielle und wirtschaftliche Aufsicht; 

3. Ausschreibung, Antrag auf Zuweisung und Antrag auf Aufhebung der Zuweisung 
der Rektorin bzw des Rektors, der Vizerektorinnen bzw Vizerektoren, Bestellung 
und Abberufung der Institutsleiterinnen bzw Institutsleiter nach Stellungnahme 
des Rektors bzw der Rektorin sowie die Besetzung weiterer Leitungsfunktionen;  

4. Übertragung und Zuweisung von Aufgaben an die Rektorin bzw den Rektor und 
die Vizerektorinnen bzw Vizerektoren; 

5. Erstellung von Richtlinien für die Ausschreibung und Bestellung des 
Lehrpersonals; Bestellung des Lehrpersonals, dessen Lehrtätigkeit eine kirchliche 
Unterrichtserlaubnis voraussetzt; Kenntnisnahme der und Vetorecht gegen die 
Bestellung des restlichen Lehrpersonals; sowie die Besetzung des 
Verwaltungspersonals unter Beachtung der im Übereinkommen gemäß § 2 und 
in den einschlägigen Kirchengesetzen geregelten Bestellungs-, Abberufungs- und 
Zustimmungsrechte der Diözesanbischöfe und der Verantwortlichen der  
Partnerkirchen;  

6. Beschlussfassung über den Einsatz von externen Fachleuten; 
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7. Festlegung der Aufnahmekriterien für Studierende, der Kriterien für die 
Einhebung und Verwendung der Studienbeiträge, Festlegung allfälliger 
Begrenzungen der Studierendenzahl; 

8. Genehmigung von Planung, Festlegung und Veränderung des Lehrangebotes, der 
Zuteilung von Lehrangeboten an die einzelnen Standorte, von Maßnahmen der 
Qualitätskontrolle und Evaluierung; umfassende Wahrnehmung der Sorge für 
eine, dem Selbstverständnis der PH entsprechende Gestaltung des 
Studienbetriebs; 

9.  Stellungnahme zu den Entwürfen von Curricula sowie Genehmigung von 
Curricula; Beschlussfassung über allfällige Weiterleitung eines (Teil-)Curriculums 
an den Qualitätssicherungsrat 

(11) Der Hochschulrat ist berechtigt, durch Beschluss einzelne ihm zukommende Aufgaben 
an andere Organe der PH zu delegieren. Dieser Beschluss sowie eine Abänderung derartiger 
Beschlüsse bedürfen der Zweidrittelmehrheit der stimmberechtigten Mitglieder unter 
Anwesenheit von mindestens drei Viertel der stimmberechtigten Mitglieder. Folgende 
Aufgaben dürfen nicht an andere Organe der PH übertragen werden: 

1. die in Abs 10 Z 1 bis 4 genannten Aufgaben; 

2. Festlegung der Aufnahmekriterien für Studierende und der Kriterien für die 
Einhebung und Verwendung der Studienbeiträge; 

3. die in Abs 10 Z 9 genannten Aufgaben. 

(12) Der Hochschulrat ist berechtigt, sich über alle Angelegenheiten der PH zu informieren. 
Die Hochschulorgane sind verpflichtet, dem Hochschulrat alle zweckdienlichen Auskünfte zu 
erteilen, Geschäftsstücke und Unterlagen über die vom Hochschulrat bezeichneten 
Gegenstände vorzulegen, von ihm angeordnete Erhebungen anzustellen und Überprüfungen 
an Ort und Stelle vornehmen zu lassen. Die Mitglieder des Hochschulrats sind bei ihrer Tätigkeit 
zu entsprechender Sorgfalt verpflichtet.  

(13) Der Hochschulrat hat sich eine Geschäftsordnung nach den Vorgaben des 
Übereinkommens gemäß § 2 Abs 1 zu geben. Der Hochschulrat ist berechtigt, 
entscheidungsbefugte Ausschüsse in der Geschäftsordnung vorzusehen, wobei festzuhalten ist, 
dass Entscheidungen von Ausschüssen dem Hochschulrat spätestens in der nächsten Sitzung 
zur Kenntnisnahme vorgelegt werden müssen. 

Rektorin, Rektor  

§ 9. (1) Die Rektorin bzw der Rektor leitet die PH, ist die oder der Vorgesetzte des an der 
PH tätigen Lehrpersonals, repräsentiert die PH nach außen, koordiniert die Tätigkeit der Organe 
der PH und nimmt die ihr oder ihm vom Hochschulrat übertragenen Aufgaben wahr. Sie bzw er 
nimmt darüber hinaus alle Aufgaben nach diesem Statut wahr, die nicht einem anderen 
Hochschulorgan zugewiesen sind.  

(2) Zur Rektorin bzw zum Rektor darf nur eine Person mit  
1. einem abgeschlossenen Doktoratsstudium sowie einer dem Aufgabenprofil 

entsprechenden wissenschaftlichen Qualifikation, 
2. der Fähigkeit zur organisatorischen und wirtschaftlichen Leitung einer 

Pädagogischen Hochschule  
3. mehrjähriger Erfahrung in Lehre und Forschung sowie Kenntnis der 

österreichischen und internationalen Forschungs- und Bildungslandschaft, 
4. Erfahrung in der internationalen Bildungskooperation und 
5. einer dem Anforderungsprofil einer kirchlichen Pädagogischen Hochschule 

gemäß dem Leitbild entsprechenden Grundhaltung 
bestellt werden.  
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(3) Der Antrag auf Ausschreibung bzw die Ausschreibung der Funktion der Rektorin bzw 
des Rektors und die Durchführung des Auswahlverfahrens obliegen dem Hochschulrat. 
Bewerbungen haben ein Konzept zur Weiterentwicklung der Pädagogischen Hochschule zu 
enthalten. Die einlangenden Bewerbungen werden dem allenfalls bestehenden zuständigen 
Organ nach dem Bundes-Personalvertretungsgesetz, BGBl. Nr. 133/1967, dem 
Hochschulkollegium und dem Arbeitskreis für Gleichbehandlungsfragen übermittelt. Diese 
haben das Recht, binnen drei Wochen eine begründete schriftliche Stellungnahme abzugeben. 
Die Betrauung erfolgt durch den Hochschulrat für eine Funktionsperiode von fünf 
Studienjahren, wobei bei einer Betrauung vor dem 1. Oktober dasjenige Studienjahr, während 
dessen die Betrauung erfolgt, als erstes Studienjahr gilt. In einzelnen Fällen kann eine 
Betrauung auch für eine kürzere Funktionsperiode erfolgen. Eine weitere Betrauung nach 
Ablauf einer Funktionsperiode ist, auch mehrfach, zulässig. Die Bewerberin / der Bewerber hat 
keinen Rechtsanspruch auf Betrauung mit der ausgeschriebenen Funktion. 

(4) Die Ausschreibung hat spätestens acht Monate vor Ablauf der Funktionsperiode zu 
erfolgen. Eine Ausschreibung ist auf Beschluss des Hochschulrates nicht erforderlich, wenn die 
betraute Rektorin / der betraute Rektor bis spätestens neun Monate vor dem Enden der 
Funktionsperiode sowie vor der Ausschreibung der Funktion bekannt gibt, die Funktion für eine 
weitere Funktionsperiode auszuüben und sich im Amt bewährt hat, was durch eine vom 
Hochschulrat zu beauftragende Evaluierung ihrer / seiner Tätigkeit festzustellen ist. Bei 
positivem Ergebnis der Evaluierung sind eine weitere Betrauung und damit der Verzicht auf 
Ausschreibung zulässig. Im Falle des Verzichts auf eine Ausschreibung verlängert sich die 
Betrauung der im Amt befindlichen Rektorin / des im Amt befindlichen Rektors um eine vom 
Hochschulrat zu beschließende Funktionsperiode. Vor der Betrauung hat der Hochschulrat die 
zuständigen Organe der Personalvertretung, den Arbeitskreis für Gleichbehandlungsfragen und 
das Hochschulkollegium darüber zu informieren. Diese haben das Recht, binnen drei Wochen 
eine begründete schriftliche Stellungnahme abzugeben. 

(5) Kommt bis zum Ablauf der Funktionsperiode die Bestellung eines neuen Organs nicht 
zustande, hat das bis dahin im Amt gewesene Organ seine Funktion bis zum Amtsantritt eines 
neuen Organs vorübergehend weiter auszuüben.  

(6) Betreffend die dienstrechtliche Stellung der Rektorin bzw des Rektors wird § 13 Abs 6 
Hochschulgesetz 2005 angewendet.  

(7) Der Hochschulrat kann den Rektor bzw die Rektorin aus schwerwiegenden Gründen 
(insbesondere Verstoß gegen die Grundsätze der KPH, kirchenrechtliche Gründe, einer 
schweren Pflichtverletzung, einer strafgerichtlichen Verurteilung oder wenn er bzw sie sich für 
die Erfüllung der dienstlichen Aufgaben als gesundheitlich ungeeignet erweist) vorzeitig von 
seiner bzw ihrer Funktion abberufen. 

Vizerektorinnen, Vizerektoren  

§ 10. (1) An der PH sind unter Bedachtnahme auf die innere Struktur der PH, insbesondere 
unter Bedachtnahme auf die Interessen der Diözesen und Partnerkirchen, bis zu vier 
Vizerektorinnen bzw Vizerektoren zu bestellen. Der oder die Vizerektor(en) bzw. 
Vizerektorin(nen) sind Mitglieder des Rektorats und haben den Rektor bzw. die Rektorin im 
Verhinderungsfall zu vertreten, auf den ihnen im Organisationsplan zugeordneten 
Aufgabengebieten zu unterstützen und im Falle eines vorzeitigen Ausscheidens des Rektors 
bzw. der Rektorin dessen bzw. deren Aufgaben bis zur Bestellung eines neuen Rektors bzw. 
einer neuen Rektorin wahrzunehmen. Dabei haben diese bezüglich jener Aufgabengebiete, die 
nicht ausdrücklich einem Vizerektor bzw. einer Vizerektorin zugeordnet sind, einvernehmlich 
vorzugehen.  

(2) Die Ausschreibung der Funktion einer Vizerektorin bzw eines Vizerektors und die 
Durchführung des Auswahlverfahrens obliegen dem Hochschulrat. Die Ausschreibung der 
Funktion des Vizerektors bzw. der Vizerektorin kann ohne die Angabe der Aufgabengebiete 
unter Bedachtnahme auf Abs 2a erfolgen. Die einlangenden Bewerbungen werden der 
(designierten) Rektorin bzw dem (designierten) Rektor sowie dem allenfalls bestehenden 
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zuständigen Organ nach dem Bundes-Personalvertretungsgesetz, BGBl. Nr. 133/1967, dem 
Hochschulkollegium und dem Arbeitskreis für Gleichbehandlungsfragen übermittelt. Diese 
haben das Recht, binnen drei Wochen eine begründete schriftliche Stellungnahme abzugeben. 
Die Bestellung erfolgt nach Stellungnahme seitens der (designierten) Rektorin bzw des 
(designierten) Rektors durch den Hochschulrat für eine Funktionsperiode von fünf 
Studienjahren, wobei bei einer Bestellung vor dem 1. Oktober dasjenige Studienjahr, während 
dessen die Bestellung erfolgt, als erstes Studienjahr gilt.  In einzelnen Fällen kann eine 
Bestellung auch für eine kürzere Funktionsperiode erfolgen. 

(2a) Bei der Auswahl der Vizerektoren bzw. der Vizerektorinnen ist darauf zu achten, dass 
die Kompetenzen im Rektorat folgende Bereiche abdecken:  
 1. Ausbildung, 
 2. Forschung, 
 3. Studien- und Organisationsrecht, 
 4. Fort- und Weiterbildung sowie Schulentwicklungsberatung und 
 5. Hochschulentwicklung (Personal- und Organisationsentwicklung). 

  (3) § 9 Abs. 4 und 5 finden Anwendung.  

(4) Betreffend die dienstrechtliche Stellung von jedenfalls zwei Vizerektorinnen bzw 
Vizerektoren wird § 14 Abs 5 Hochschulgesetz 2005 angewendet. 

(5) Der Hochschulrat kann einen Vizerektor bzw eine Vizerektorin aus schwerwiegenden 
Gründen (insbesondere Verstoß gegen die Grundsätze der KPH, kirchenrechtliche Gründe, 
einer schweren Pflichtverletzung, einer strafgerichtlichen Verurteilung oder wenn er bzw sie 
sich für die Erfüllung der dienstlichen Aufgaben als gesundheitlich ungeeignet erweist) 
vorzeitig von seiner bzw ihrer Funktion abberufen. 

Rektorat  

§ 11. (1) Das Rektorat besteht aus der Rektorin bzw dem Rektor und den Vizerektorinnen 
bzw Vizerektoren.  

(2) Die Rektorin bzw der Rektor hat die Vorsitzführung im Rektorat inne und vertritt dieses 
nach außen.  

(3) Das Rektorat hat folgende Aufgaben:  
1. Festlegung der allgemeinen Zulassungsfrist, 
2. Erstellung des Leitbildes der Hochschule, der Satzung und der Grundlinien für eine 

langfristige Planung zur Vorlage an den Hochschulrat zur Beschlussfassung,   
3. Erstellung des Entwurfes eines Organisationsplanes der Pädagogischen Hochschule 

zur Vorlage an den Hochschulrat zur Beschlussfassung, 
4. Erstellung der Planung, Festlegung und Veränderung des Lehrangebotes sowie der 

Zuteilung von Lehrangeboten an die einzelnen Standorte, 
5. Ausschreibung von Planstellen für Lehrpersonal gemäß § 14 Abs 1 Z 1, Durchführung 

des Auswahlverfahrens, Bewertung der Ergebnisse und Vorlage eines begründeten 
Besetzungsantrages an den Hochschulrat sowie nach Bestellung bzw Kenntnisnahme 
durch den Hochschulrat gemäß § 8 Abs 10 Z 5 an das zuständige Regierungsmitglied, 

5a. Ausschreibung von Planstellen für Lehrpersonen an eingegliederten Praxisschulen 
sowie für die Funktion der Schulleitung an eingegliederten Praxisschulen gemäß § 18 
sowie Durchführung des Bewerbungsverfahrens gemäß den dienstrechtlichen 
Bestimmungen, 

6. Antragstellung betreffend Zuweisung und Mitverwendung von Lehrenden gemäß § 14 
Abs 1 Z 2 und 3 sowie von Bundeslehrpersonal, Bundesvertragslehrpersonal, 
Landeslehrpersonal oder Landesvertragslehrpersonal, land- und forstwirtschaftliches 
Landeslehr- oder land- und forstwirtschaftliches Landesvertragslehrpersonal, das 
vorübergehend zur Dienstleistung an eine eingegliederte Praxisschule gemäß § 18 
zugewiesen oder an einer eingegliederten Praxisschule mitverwendet werden soll, an 
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die zuständige Dienstbehörde oder Personalstelle unter Wahrung der Rechte des 
Hochschulrates gemäß § 8 Abs 10 Z 5, 

7. Bestellung von Lehrenden gemäß § 14 Abs 1 Z 4 unter Wahrung der Rechte des 
Hochschulrates gemäß § 8 Abs 10 Z 5, 

8. Zulassung der Studierenden unter Berücksichtigung von Vorgaben des Hochschulrates 
gemäß § 8 Abs 10 Z 7, 

8a. Festlegung von Unterstützungsleistungen seitens der Pädagogischen Hochschule 
gemäß § 63b HG, sofern diese nicht in der Satzung geregelt sind, 

9. Einhebung der Studienbeiträge, 
10. Veranlassung von Evaluierungen und Veröffentlichung von Evaluierungsergebnissen 

(§ 26), 
11. Stellungnahme zu den Entwürfen von Curricula sowie zu Entwürfen über Änderungen 

von Curricula und Genehmigung der Curricula sowie deren Änderungen, 
ausgenommen (Teil-)Curricula für konfessionell gebundene Aus-, Fort- und 
Weiterbildungsangebote 

12. Erstellung eines Entwurfs eines Ziel- und Leistungsplanes für die Pädagogische 
Hochschule und Vorlage an den Hochschulrat zur Beschlussfassung, 

13. Erstellung eines Entwurfs eines jährlichen Ressourcenplanes für die Pädagogische 
Hochschule und Vorlage an den Hochschulrat zur Beschlussfassung, 

14. interne Budgetzuteilung gemäß dem genehmigten Ressourcenplan, 
15. Personalplanung und Personalentwicklung für das Lehrpersonal an der Pädagogischen 

Hochschule, 
16. Entwicklung von Maßnahmen der Qualitätskontrolle hinsichtlich der Erreichung 

interner Zielsetzungen, 
17. vorläufige Festlegung der Aufgabengebiete der Vizerektoren und Vizerektorinnen bis 

zum Inkrafttreten eines neuen Organisationsplans,  
18. Genehmigung der Geschäftsordnung des Rektorates,  
19. Entwurf von Betriebs- und Benutzungsordnungen für die Dienstleistungseinrichtungen 

zur Vorlage an den Rechtsträger zur Genehmigung und 
20. Entwurf von Regelungen für die Benützung von Räumen und Einrichtungen der 

Pädagogischen Hochschule durch Hochschulangehörige zur Vorlage an den 
Rechtsträger zur Genehmigung. 

(4) Das Rektorat kann Entscheidungen anderer Organe mit Ausnahme der Beschlüsse des 
Hochschulrates zurückverweisen, wenn diese Entscheidungen nach Auffassung des Rektorats 
im Widerspruch zu Gesetzen und Verordnungen einschließlich der Satzung sowie des Statuts 
stehen. Der Hochschulrat ist in schwerwiegenden Fällen zu informieren.  

(5) Das Rektorat entscheidet mit Stimmenmehrheit, wobei das Zustandekommen eines 
gültigen Beschlusses der Stimme des Rektors bzw. der Rektorin bedarf. Bei Stimmengleichheit 
gibt die Stimme der Rektorin bzw des Rektors den Ausschlag. Die Geschäftsordnung kann das 
Beschlusserfordernis der Einstimmigkeit vorsehen. 

(6) Das Rektorat hat eine Geschäftsordnung zu erlassen, die der Genehmigung des 
Hochschulrates bedarf und im Mitteilungsblatt zu verlautbaren ist. In der Geschäftsordnung ist 
in Übereinstimmung mit dem Organisationsplan jedenfalls festzulegen, welche Agenden 
gemäß Abs 3 den einzelnen Mitgliedern des Rektorats allein zukommen und welche Agenden 
von mehreren oder von allen Mitgliedern des Rektorats gemeinsam wahrzunehmen sind. 
Entscheidungen in wirtschaftlichen Angelegenheiten sind jedenfalls von mindestens zwei 
Mitgliedern des Rektorats zu treffen.  

Institutsleitung und weitere Leitungsfunktionen 
§ 12. (1) Mit der Institutsleitung darf nur eine geeignete Lehrperson gemäß § 14 Abs 1 Z 1 
betraut werden.  
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(1a) Sofern geeignete Lehrpersonen gemäß § 14 Abs 1 Z 1 nicht zur Verfügung stehen, 
können auch Lehrpersonen gemäß § 14 Abs 1 Z 2, die über die entsprechende Qualifikation 
verfügen, mit der Leitung eines Institutes betraut werden. 

(2) Die Betrauung erfolgt nach Stellungnahme seitens der Rektorin bzw des Rektors durch 
den Hochschulrat für eine Funktionsperiode von fünf Studienjahren. Neuerliche Betrauungen 
sind zulässig. In einzelnen Fällen kann eine Betrauung auch für eine kürzere Funktionsperiode 
erfolgen. Die Erstbestellung erfolgte für die Studienjahre 2007/08 und 2008/09. Im Fall einer 
Änderung des Organisationsplans, die zu einer Änderung der Institutsgliederung führt, hat eine 
neue Betrauung der betroffenen Institutsleitungen zu erfolgen. 

(3) Der Hochschulrat kann einen Institutsleiter bzw eine Institutsleiterin aus 
schwerwiegenden Gründen vorzeitig von seiner bzw ihrer Funktion abberufen. 

(4) Die Bestimmungen der Abs 1, 2 und 3 gelten auch für andere Leitungsfunktionen, 
soweit solche in der PH vorgesehen werden.  

Studienkommission 

entfällt 

Hochschulkollegium 

§ 13a. (1) Neben den durch andere Bestimmungen übertragenen 
Entscheidungsbefugnissen obliegen dem Hochschulkollegium folgende Aufgaben:  

1. Stellungnahme in Fragen der Entwicklung der inneren Organisation und 
Kommunikation (Organisationsplan, Satzung),  

2. Stellungnahme im Rahmen des Auswahlverfahrens zur Bestellung des Rektors 
bzw. der Rektorin und des Vizerektors bzw. der Vizerektorin,  

2a.  Stellungnahme bei Wiederbestellung von amtierenden Rektorinnen bzw Rektoren 
und  Vizerektorinnen bzw Vizerektoren  

3. Stellungnahme bei der Abberufung des Rektors bzw. der Rektorin oder des 
Vizerektors bzw. der Vizerektorin,  

4. Erlassung von Curricula sowie deren Änderungen, ausgenommen (Teil-
)Curricula für konfessionell gebundene Aus-, Fort- und 
Weiterbildungsangebote, sowie der Prüfungsordnung und deren Änderungen,  

5. Beratung in pädagogischen Fragen,  

6. Entscheidung als Schlichtungsstelle in zweiter und letzter Instanz in 
Studienangelegenheiten,  

7. Erlassung näherer Bestimmungen über Beginn und Ende der 
lehrveranstaltungsfreien Zeit,  

8. Einrichtung eines Arbeitskreises für Gleichbehandlungsfragen und  

9. Genehmigung der Geschäftsordnung des Hochschulkollegiums.  

(2) Das Hochschulkollegium besteht aus vierzehn Mitgliedern, und zwar aus  

1. sechs Vertretern und Vertreterinnen des Lehrpersonals aus dem Kreis der 
Lehrpersonen gemäß § 14 Abs. 1 Z 1 und 2, auch in der Funktion von Leitern 
und Leiterinnen von Organisationseinheiten der Pädagogischen Hochschule,  

2. drei Vertretern und Vertreterinnen der Hochschülerinnen- und 
Hochschülerschaft oder der Hochschulvertretung der Pädagogischen 
Hochschule,  

3. zwei Vertretern und Vertreterinnen des Verwaltungspersonals der Pädagogischen 
Hochschule, 

4. drei vom Hochschulrat zu entsendende Mitglieder als Vertreter der Kirchen ohne 
Stimmrecht.  
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(3) Die Funktionsperiode des Hochschulkollegiums beträgt drei Studienjahre. Die Vertreter 
und Vertreterinnen gemäß Abs. 2 Z 1 bis 3 sind folgendermaßen zu bestellen:  

1. die Vertreter und Vertreterinnen des Lehrpersonals sind von allen 
Lehrpersonen gemäß § 14 Abs. 1 Z 1 und 2 zu wählen,  

2. die Vertreter und Vertreterinnen der Hochschülerinnen- und 
Hochschülerschaft oder der Hochschulvertretung sind durch die 
Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft oder die Hochschulvertretung zu 
entsenden,  

3. die Vertreter und die Vertreterinnen des Verwaltungspersonals sind von allen 
Angehörigen des Verwaltungspersonals zu wählen.  

(4) Die Vertreter und Vertreterinnen gemäß Abs 2 Z 1 und 3 sind in gleicher, unmittelbarer, 
geheimer und persönlicher Verhältniswahl zu wählen. Gleichzeitig ist eine entsprechende 
Anzahl von Stellvertretern oder Stellvertreterinnen zu wählen. Das Wahlergebnis ist 
unverzüglich und auf geeignete Weise in der Pädagogischen Hochschule kundzumachen und 
dem Hochschulrat mitzuteilen. Die Wahlen gemäß Z 1 und 3 können als Briefwahl durchgeführt 
werden. Näheres ist in der Wahlordnung festzulegen. 

(5) Die Wahl der Vertreter und Vertreterinnen gemäß Abs 2 Z 1 und 3 ist so rechtzeitig 
auszuschreiben, dass eine lückenlose Fortführung der Geschäfte durch das neu bestellte 
Hochschulkollegium gewährleistet ist. Nach Ablauf der Funktionsperiode oder nach allfälligem 
vorzeitigem Rücktritt aller gewählten Mitglieder des Hochschulkollegiums sowie deren 
Stellvertreter oder Stellvertreterinnen haben die bisherigen Mitglieder bzw deren Stellvertreter 
oder Stellvertreterinnen die Geschäfte bis zur Konstituierung des neu bestellten 
Hochschulkollegiums fortzuführen.  

(6) Jedem Mitglied des Hochschulkollegiums gemäß Abs 2 Z 1 bis 3 kommt eine 
beschließende Stimme zu. Stimmenthaltung ist unzulässig. Der Rektor bzw die Rektorin und die 
Vizerektoren bzw die Vizerektorinnen haben das Recht, an den Sitzungen des 
Hochschulkollegiums mit beratender Stimme teilzunehmen. Mit Mehrheitsbeschluss kann die 
Teilnahme der Mitglieder des Rektorats zu einzelnen Tagesordnungspunkten ausgeschlossen 
werden. Erforderlichenfalls können andere Personen als Fachleute mit beratender Stimme 
beigezogen und Kommissionen (insbesondere für die vorgesehenen Studienangebote) 
eingerichtet werden. Das Hochschulkollegium kann für die Besetzung der Kommissionen auch 
fachkundige Personen heranziehen, die keine Mitglieder des Hochschulkollegiums sind.  

(7) Für die Erlassung und Änderung der Curricula für nicht konfessionell gebundene Aus-, 
Fort- und Weiterbildungsangebote sind entscheidungsbefugte Curricularkommissionen 
einzusetzen. Jede Curricularkommission setzt sich zusammen aus sechs Vertretern und 
Vertreterinnen des Lehrpersonals der Pädagogischen Hochschule und drei Vertretern und 
Vertreterinnen der Studierenden. Die Curricularkommission ist beschlussfähig, wenn mehr als 
die Hälfte der Mitglieder sowie mindestens zwei Mitglieder aus dem Bereich des Lehrpersonals 
und ein Mitglied aus dem Bereich der Studierenden anwesend sind. Die 
Curricularkommissionen sind längstens für die Dauer der Funktionsperiode des 
Hochschulkollegiums einzurichten. Die Curricularkommissionen sind an die Richtlinien des 
Hochschulkollegiums gebunden, ihre Beschlüsse bedürfen der Genehmigung des 
Hochschulkollegiums.  

(8) Das Hochschulschulkollegium ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte der 
Mitglieder sowie mindestens zwei Mitglieder aus dem Bereich des Lehrpersonals und je ein 
Mitglied aus dem Bereich der Studierenden sowie des Verwaltungspersonals anwesend sind. 
Das Hochschulkollegium entscheidet mit Stimmenmehrheit. Bei Stimmengleichheit 
entscheidet der oder die Vorsitzende. Die Sitzungen des Hochschulkollegiums sind nicht 
öffentlich.  
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(9) Das Hochschulschulkollegium hat eine Geschäftsordnung zu beschließen, die die 
näheren Bestimmungen über die Geschäftsführung, die Richtlinien für die Kommissionen und 
die Wahl des bzw der Vorsitzenden sowie dessen bzw deren Vertretung festzulegen hat. 

Lehrpersonal  

§ 14. (1) Die Lehre an der PH erfolgt durch  
1. Hochschullehr- und Vertragshochschullehrpersonen (Stammlehrpersonal),  
2. vorübergehend zur Dienstleistung zugewiesenes Bundeslehrpersonal, 

Bundesvertragslehrpersonal, Landeslehrpersonal oder 
Landesvertragslehrpersonal, land- und forstwirtschaftliches Landeslehr- oder 
land- und forstwirtschaftliches Landesvertragslehrpersonal (§ 39 BDG 1979, § 6a 
VBG, § 22 LDG 1984, § 22 LLDG 1985), 

3. mitverwendetes Bundeslehr- und Bundesvertragslehrpersonal (§ 210 BDG 1979), 
mitverwendetes Landeslehr- und Landesvertragslehrpersonal (§ 22 LDG 1984, § 
2 Abs. 2 lit. h Landesvertragslehrergesetz 1966), land- und forstwirtschaftliches 
Landeslehr- oder land- und forstwirtschaftliches Landesvertragslehrpersonal (§ 
22 LLDG 1985),   

4. Lehrbeauftragte.  

(1a) Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Forschungs- bzw. Lehrbetrieb gemäß Abs 1 
müssen eine für die vorgesehene Verwendung in Betracht kommende angemessene 
Qualifikation aufweisen. Sie haben in ihrem Fach an der Erfüllung der Aufgaben der 
Pädagogischen Hochschule in der Forschung bzw. in der Lehre mitzuarbeiten. Die Pädagogische 
Hochschule hat die berufliche Weiterbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu fördern. 

(2) Der Antrag auf Ausschreibung von offenen Stellen für das Lehrpersonal einschließlich 
der Lehrbeauftragten erfolgt durch das Rektorat. Dabei sind grundsätzlich die Interessen aller 
beteiligten Kirchen zu wahren. Betreffend das Lehrpersonal für konfessionell gebundene 
Fächer ist der bindende Vorschlag der betreffenden Kirchenleitung einzuholen. 

(2a) Das Ausschreibungs- und Auswahlverfahren gemäß Abs 2 hat zu entfallen, wenn die 
Planstelle mit einer Hochschullehrperson oder einer Vertragshochschullehrperson besetzt 
werden soll, die die Ernennungserfordernisse erfüllt, und diese die bisherige Verwendung auf 
Grund eines gleichartigen Ausschreibungs- und Bewerbungsverfahrens gemäß Abs 2 erlangt 
hat. 

(3) Dem Lehrpersonal gemäß Abs 1 Z 1 bis 3 obliegt neben den unmittelbar mit der Lehre 
in der Aus-, Fort- und Weiterbildung verbundenen Pflichten die Mitwirkung an den weiteren 
Aufgaben der Pädagogischen Hochschule. Es hat überdies seine Lehre mit berufsfeldbezogener 
Forschung und Entwicklung zu verbinden. 

(4) Die Bestellung von Lehrbeauftragten erfolgt durch das Rektorat. Durch die Erteilung 
eines Lehrauftrages wird kein Dienstverhältnis begründet. Das Lehrbeauftragtengesetz, BGBl. 
Nr. 656/1987, findet Anwendung. Die Reisegebührenvorschrift 1955, BGBl. Nr. 133/1955, ist 
für Lehrbeauftragte anzuwenden. 

§ 15. entfällt 

Ausschreibung  

§ 16. (1) Die Funktionen der Rektorin bzw des Rektors sowie der Vizerektorinnen bzw 
Vizerektoren, weiters die Planstellen für Hochschullehr- und Vertragshochschullehrpersonen 
(§ 14) sind auf der beim Bundesministerium für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport 
eingerichteten Website „Karriere Öffentlicher Dienst“ auszuschreiben. Die Ausschreibung kann 
zusätzlich auf andere geeignete Weise erfolgen. 

(2) Die Ausschreibung hat jedenfalls zu enthalten:  
1. die dienstrechtlichen Erfordernisse,  
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2. die besonderen Kenntnisse und Fähigkeiten, die für die Erfüllung der mit der 
Funktion, der Planstelle oder des Arbeitsplatzes verbundenen Anforderungen 
erwartet werden,  

3. das einer kirchlichen PH bzw dem Leitbild der PH gemäße Anforderungsprofil, 
4. – im Fall der Rektorin bzw des Rektors – die Voraussetzungen des § 9 Abs 2,  
5. – im Fall der Vizerektorin bzw des Vizerektors – das im Organisationsplan der 

Funktion zugewiesene Aufgabengebiet,  
6. die Art des Auswahlverfahrens,  
7. die Einreichungsstelle für die Bewerbungen und  
8. die Bewerbungsfrist, die nicht weniger als einen Monat betragen darf.  

Frauenfördergebot, Arbeitskreis für Gleichbehandlungsfragen  

§ 17. Es wird § 21 Hochschulgesetz 2005 sinngemäß angewendet. 

Praxisschulen  

§ 18. (1) Die Praxisschulen werden als Privatschulen mit Öffentlichkeitsrecht im Sinne der 
Bestimmungen des Privatschulgesetzes geführt; hinsichtlich der organisatorischen Stellung und 
der Aufgaben der Praxisschulen werden §§ 22 Abs 2 und 23 Hochschulgesetz 2005 sinngemäß 
angewendet.  
(2) Die früher an den Akademien gemäß AStG, die von den beteiligten Diözesen erhalten 
werden, geführten Übungsschulen werden als Praxisschulen weitergeführt.  
(3) Planstellen für Lehrpersonen an eingegliederten Praxisschulen gemäß Abs. 1 sowie die 
Funktion der Schulleitung an eingegliederten Praxisschulen gemäß Abs. 1 sind durch das 
Rektorat auf der beim Bundesministerium für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport 
eingerichteten Website „Karriere Öffentlicher Dienst“ auszuschreiben. Die Ausschreibung kann 
zusätzlich auf andere geeignete Weise erfolgen. 

Aufsicht  

§ 19. Die PH unterliegt gemäß § 7 Abs 3 Hochschulgesetz 2005 der Aufsicht des 
zuständigen Regierungsmitgliedes.  

Externe Qualitätssicherung der Lehramtsstudien – Qualitätssicherungsrat für 
Pädagoginnen- und Pädagogenbildung 

§ 19a. § 74a Hochschulgesetz 2005 findet für die PH unter Berücksichtigung 
staatskirchenrechtlicher Bestimmungen analog Anwendung. 

Verfahren  

§ 20. §§ 25 und 27 Hochschulgesetz 2005 finden sinngemäß Anwendung. Gegen 
Entscheidungen ist eine Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht zulässig. 

Satzung  

§ 21. (1) (1) Jede Pädagogische Hochschule hat durch Verordnung die zur Erfüllung ihrer 
Aufgaben erforderlichen Ordnungsvorschriften auf Grund der bestehenden Gesetze und 
Verordnungen zu erlassen (Satzung). Die Satzung ist vom Rektorat zu erlassen und abzuändern, 
dem Hochschulkollegium ist Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. Die Erlassung sowie jede 
Änderung der Satzung bedarf zu ihrer Wirksamkeit der Genehmigung durch den Hochschulrat. 

(2) In der Satzung sind insbesondere folgende Angelegenheiten zu regeln: 

1. Wahlordnungen für die Mitglieder des Lehr- und des Verwaltungspersonals im 
Hochschulkollegium, 

2. Einrichtung eines für die Vollziehung der studienrechtlichen Bestimmungen zuständigen 
monokratischen Organs und Festlegung von Rahmenbedingungen für eine etwaige Delegation 
von Aufgaben, 

3. studienrechtliche Bestimmungen nach Maßgabe des 2. Hauptstückes des 
Hochschulgesetzes, 
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4. Zusammensetzung des Arbeitskreises für Gleichbehandlungsfragen, 

5. Frauenförderungsplan und Gleichstellungsplan, 

6. Richtlinien für akademische Ehrungen, 

7. Art und Ausmaß der Einbindung der Absolventinnen und Absolventen der 
Pädagogischen Hochschule, 

8. generelle Richtlinien für die Durchführung, Veröffentlichung und Umsetzung von 
Evaluierungen. 

(3) In die Satzung können Bestimmungen betreffend Maßnahmen bei Plagiaten oder 
anderem Vortäuschen von wissenschaftlichen oder künstlerischen Leistungen im Rahmen von 
schriftlichen Seminar- und Prüfungsarbeiten, Bachelorarbeiten sowie wissenschaftlichen und 
künstlerischen Arbeiten aufgenommen werden. Darüber hinaus kann das Rektorat über einen 
allfälligen Ausschluss vom Studium in der Dauer von höchstens zwei Semestern bei 
schwerwiegendem und vorsätzlichem Plagiieren oder schwerwiegendem und vorsätzlichem 
anderen Vortäuschen von wissenschaftlichen oder künstlerischen Leistungen im Rahmen von 
Abschlussarbeiten (Bachelorarbeiten sowie wissenschaftliche und künstlerische Arbeiten) mit 
Bescheid entscheiden. 

(4) In die Satzung können Bestimmungen über die Verwendung von Fremdsprachen bei 
der Abhaltung von Lehrveranstaltungen und Prüfungen und bei der Abfassung von 
wissenschaftlichen Arbeiten aufgenommen werden. 

(5) Die Satzung ist Bestandteil des Aufnahmevertrages im Sinne des § 30.  

Organisationsplan  

§ 22. (1) Das Rektorat hat einen Organisationsplan zu erstellen, der nach Stellungnahme 
des Hochschulkollegiums vom Hochschulrat zu beschließen ist. Die Gliederung der PH in 
Organisationseinheiten hat unter Berücksichtigung regionaler (örtlicher), organisatorischer und 
wirtschaftlicher Gesichtspunkte sowie der Interessen der Diözesen und Partnerkirchen der 
bestmöglichen Erfüllung der ihr übertragenen Aufgaben zu dienen. Dabei können Institute und 
diesen Instituten nachgeordnete Einheiten vorgesehen werden.  

(2) Der Hochschulrat bringt den Organisationsplan gemeinsam mit einer allfälligen 
Stellungnahme des Hochschulkollegiums der zuständigen Bundesministerin bzw dem 
zuständigen Bundesminister zur Kenntnis.  

Ziel- und Leistungsplan  

§ 23. (1) Das Rektorat erstellt und der Hochschulrat genehmigt unter den Gesichtspunkten 
der Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit einen Ziel- und Leistungsplan für 
jeweils drei Jahre.  

(2) Inhalt des Ziel- und Leistungsplans sind insbesondere:  
1. strategische Ziele, Schwerpunkte, Profilbildung, Stand und Entwicklung des 

Qualitätsmanagementsystems, 
2. die zur Erreichung der Ziele und Schwerpunkte notwendigen Maßnahmen sowie 

zu erbringenden Leistungen in qualitativer und quantitativer Hinsicht.  

(3) Der Hochschulrat hat den vorgelegten Ziel- und Leistungsplan an den Rechtsträger 
weiterzuleiten.  

(4) Der Hochschulrat legt den Ziel- und Leistungsplan der zuständigen Bundesministerin 
bzw dem zuständigen Bundesminister zur Kenntnisnahme vor.  

(5) Der Hochschulrat kann die Aufnahme der Angebote von Bachelor- und Masterstudien 
zur Erlangung eines Lehramtes in den Ziel- und Leistungsplan von der Prüfung und der positiven 
Stellungnahme des Qualitätssicherungsrates gemäß § 74a Abs. 1 Z 3 und 4 Hochschulgesetz 
2005 abhängig machen. 
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Haushaltsplan und Ressourcenplan 

§ 24. (1) Der Hochschulrat genehmigt nach den Vorgaben des Übereinkommens gemäß § 
2 Abs 1 einmal jährlich einen Haushaltsplan für das kommende Jahr.  

(2) Der Haushaltsplan hat den zur Erreichung der Ziele und Erbringung der Leistungen 
notwendigen Personal-, Raum-, Anlagen- und Aufwandsbedarf zu enthalten. Zusätzlich sind im 
Hinblick auf den Ziel- und Leistungsplan Angaben  

1. zum Grad der Zielerreichung,  
2. zum Erfolg der Maßnahmen bzw zu notwendigen Anpassungen und  
3. zum Leistungsangebot  

aufzunehmen. Ebenso hat der Haushaltsplan eine Haushaltsbilanz einschließlich eines 
Rechnungsabschlusses zum abgelaufenen Jahr sowie eine Darstellung der erwarteten 
Entwicklung des Leistungsangebots und der dafür einzusetzenden Ressourcen für die 
kommenden drei Jahre zu enthalten. In den Haushaltsplan sind darüber hinaus betriebs- und 
finanztechnische sowie outputorientierte Kennzahlen aufzunehmen.  

(3) Aus dem Haushaltsplan sind die gegenüber der Republik Österreich erfolgswirksamen 
Aufwendungen in Form eines Ressourcenplanes zu entwickeln und der zuständigen 
Bundesministerin bzw dem zuständigen Bundesminister vorzulegen. 

(4) Der Hochschulrat hat den Haushaltsplan nach der Beschlussfassung an den 
Rechtsträger weiterzuleiten.  

(5) Sämtliche Organe der PH sind verpflichtet, dem Hochschulrat alle zweckdienlichen 
Auskünfte zu erteilen, Unterlagen vorzulegen und von ihm angeordnete Erhebungen 
durchzuführen. 

Frauenförderungsplan und Gleichstellungsplan 

§ 24a. (1) Der Frauenförderungsplan und der Gleichstellungsplan sind Teil der Satzung (§ 21). 
Das Recht auf Vorschlag des Frauenförderungsplanes und des Gleichstellungsplanes sowie das 
Recht auf Vorschlag einer Änderung des Frauenförderungsplanes und des 
Gleichstellungsplanes an das Rektorat und den Hochschulrat stehen dem Arbeitskreis für 
Gleichbehandlungsfragen zu (§ 17). Ein Abgehen vom Vorschlag des Arbeitskreises für 
Gleichbehandlungsfragen durch das Rektorat und den Hochschulrat ist nur mit einer 
entsprechenden Begründung an den Arbeitskreis für Gleichbehandlungsfragen möglich. 

(2) Der Frauenförderungsplan und der Gleichstellungsplan dienen der Umsetzung der 
verfassungsrechtlichen Vorgaben zur tatsächlichen Gleichstellung gemäß Art. 7 Abs. 2 und 3 B-
VG sowie des Bundesgesetzes über die Gleichbehandlung im Bereich des Bundes – B-GlBG, 
BGBl. Nr. 100/1993, im Hinblick auf die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes zur 
Gleichstellung und Gleichbehandlung der Geschlechter. Zusätzlich zum Frauenförderungsplan 
gemäß § 11a B-GlBG sind in einem eigenen Gleichstellungsplan insbesondere die Bereiche 
betreffend Vereinbarkeit (§ 2 Z 13 des Universitätsgesetzes 2002 – UG, BGBl. I Nr. 120/2002) 
sowie Antidiskriminierung (2. Hauptstück des I. Teils B-GlBG) zu regeln.  

(3) Ausnahmeregelungen aufgrund des Tendenzschutzes (§ 132 Abs 4 ArbVG) bleiben 
unberührt. 

Mitteilungsblatt  

§ 25. (1) Jede Pädagogische Hochschule hat ein Mitteilungsblatt herauszugeben und im 
Internet auf der Website der Pädagogischen Hochschule öffentlich zugänglich zu machen. 

(2) Im Mitteilungsblatt sind kundzumachen: 

1. Satzung und Organisationsplan, 

2. Ziel- und Leistungsplan, 

3. Verordnungen und Geschäftsordnungen von Organen, 

4. Richtlinien von Organen der Pädagogischen Hochschule, 
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5. Curricula, einschließlich der von den Kirchen erlassenen (Teil-)Curricula für konfessionell 
gebundene Aus-, Fort- und Weiterbildungsangeboten, 

6. von der Pädagogischen Hochschule zu verleihende akademische Grade sowie 
akademische Bezeichnungen bei Abschluss von Hochschullehrgängen, 

7. Mitteilungen an die Studierenden sowie sonstige Verlautbarungen von allgemeinem 
Interesse, 

8. Ausschreibung und Ergebnisse von Wahlen, 

9. Mitglieder der Organe der Pädagogischen Hochschule, 

10. Art der Verwendung der Studienbeiträge sowie des Studienbeitragsersatzes.  

Evaluierung und Qualitätssicherung  

§ 26. (1) Die Pädagogische Hochschule hat zur Qualitäts- und Leistungssicherung ein 
eigenes Qualitätsmanagementsystem aufzubauen, das die Aufgaben und das gesamte 
Leistungsspektrum der Pädagogischen Hochschule umfasst. Das Qualitätsmanagementsystem 
sieht regelmäßige Evaluierungen des Leistungsspektrums, insbesondere hinsichtlich der Aus-, 
Fort- und Weiterbildung durch die Studierenden, hinsichtlich der Leistungen des Lehrpersonals 
in der Aus-, Fort- und Weiterbildung und in der wissenschaftlich-berufsfeldbezogenen 
Forschung sowie hinsichtlich der Schulentwicklungsberatung, gemäß den in der Satzung zu 
erlassenden Bestimmungen vor. 

(2) Die Ergebnisse aller Evaluierungen sind den Entscheidungen der Organe der 
Pädagogischen Hochschule zugrunde zu legen. 

(2a) Im Rahmen der Qualitätssicherung der Lehre sind Instrumente und Verfahren zu 
etablieren, die die angemessene Verteilung der ECTS-Anrechnungspunkte in den Curricula 
insbesondere bei deren Erstellung evaluieren. 

(3) Der Hochschulrat oder die zuständige Bundesministerin oder der zuständige 
Bundesminister kann bedarfsspezifische externe Evaluierungen an den Pädagogischen 
Hochschulen veranlassen. Der Aufwand für von der zuständigen Bundesministerin oder dem 
zuständigen Bundesminister veranlasste Evaluierungen ist vom Bund zu tragen. 

(4) Bei externen Evaluierungen haben die betreffenden Pädagogischen Hochschulen und 
ihre Organe die für die Evaluierungen erforderlichen Daten und Informationen 
(personenbezogene Daten gemäß Art. 4 Z 1 DSGVO und sonstige Informationen) zur Verfügung 
zu stellen und sind zur Mitwirkung verpflichtet. 

(5) Das Qualitätsmanagementsystem der Pädagogischen Hochschule ist in regelmäßigen 
Abständen einem Qualitätssicherungsverfahren gemäß Hochschul-Qualitätssicherungsgesetz – 
HS-QSG, BGBl. I Nr. 74/2011, zu unterziehen.  

Internes Rechnungswesen 

§ 27. Der Hochschulrat hat dafür zu sorgen, dass an der PH ein Rechnungswesen und ein 
internes Kontrollsystem auf professionellem Standard geführt werden, die den einschlägigen 
kirchlichen und staatlichen Anforderungen entsprechen.    

 

II. Studienrecht  

Anwendung studienrechtlicher Bestimmungen des Hochschulgesetzes 2005 

§ 28. (1) Gemäß § 7 Abs 2 Hochschulgesetz 2005 gelten die Bestimmungen der Abschnitte 
1 bis 5 des 2. Hauptstücks leg cit samt den entsprechenden Durchführungsverordnungen.  

(2) Die genannten Bestimmungen werden durch die folgenden Regelungen ergänzt.  
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Regelungen betreffend konfessionell gebundene Angebote der Aus-, Fort- und 
Weiterbildung 

§ 29. (1) Curricula oder deren Teile im Sinne von § 7 Abs 3a Hochschulgesetz 2005 für den 
Erwerb der Lehrbefähigung Religion werden an der PH in Kooperation mit der Diözese St. 
Pölten, der Altkatholischen Kirche, der Evangelischen Kirche A. und H.B., der Griechisch-
Orientalischen Kirche und den Orientalisch-Orthodoxen Kirchen sowie den Freikirchen in 
Österreich, der Alevitischen Glaubensgemeinschaft, der Islamischen 
Glaubensgemeinschaft,der Israelitischen Kultusgemeinde und der Buddhistischen 
Religionsgesellschaft geführt und von der jeweiligen Kirche oder Religionsgesellschaft erlassen. 
§ 42 Abs 1 bis Abs 14 Hochschulgesetz 2005 werden sinngemäß angewendet.  

(2) In allen religionspädagogischen Berufsfeldern werden Fortbildungsangebote 
abweichend von § 39 Abs 1 Z 1  Hochschulgesetz 2005 nach den inhaltlichen Vorgaben der 
jeweiligen Kirche oder Religionsgesellschaft erstellt. 

(3) Nach Genehmigung durch den Hochschulrat können an der PH durch die 
Trägereinrichtung Bildungsangebote in pädagogischen, religionspädagogischen und pastoralen 
Berufsfeldern angeboten und durchgeführt werden, die auf andere Berufsfelder als jene der 
Bachelor- und Masterstudien ausgerichtet sind.  

Aufnahmevertrag 
§ 30. (1) Die Rektorin bzw der Rektor schließt gleichzeitig mit der Zulassung namens des 
Rechtsträgers den Aufnahmevertrag mit den Studienbewerberinnen und Studienbewerbern 
ab. Unbeschadet der Zulassungsvoraussetzungen gemäß § 52 ff Hochschulgesetz 2005 kann der 
Hochschulrat zusätzliche Kriterien für den Abschluss des privatrechtlichen Aufnahmevertrages 
festlegen. 

(2) Bei Erlöschen der Zulassung zum Studium gemäß §§ 59 und 61 Hochschulgesetz 2005 
gilt der Aufnahmevertrag als gelöst. Bei Auflösung des Aufnahmevertrages aus in diesem 
festgelegten Gründen erlischt die Zulassung.  

Studienbeiträge 
§ 31. (1) Es werden § 69 Abs 1 bis 5 Hochschulgesetz 2005 angewendet.  

(2) Die näheren Bestimmungen über die Einhebung des Studienbeitrages und dessen 
Verwendung sind unter Berücksichtigung der Verordnung gemäß § 69 Abs 6 Hochschulgesetz 
2005 durch den Hochschulrat festzulegen.  

Beitragsfreiheit und Beitragspflicht betreffend Hochschullehrgänge 
§ 32. Es wird § 70 Hochschulgesetz angewendet. Für Hochschullehrgänge, die nicht im 
öffentlich-rechtlichen Bildungsauftrag durchgeführt werden, können Beiträge eingehoben 
werden.  

Erlass und Erstattung des Studienbeitrags 
§ 33. Es wird § 71 Hochschulgesetz 2005 angewendet.  

Angehörige der PH 
§ 34. Es wird § 72 Hochschulgesetz 2005 angewendet.  

Gewissensfreiheit und Forschungsfreiheit, Veröffentlichungen 

§ 35. Es werden §§ 73 und 74 Hochschulgesetz 2005 angewendet. 

III. Sonstiges 

In-Kraft-Treten 

§ 36. (1) Dieses Statut tritt am 1. Oktober 2007 in Kraft. Die Änderungen in den §§ 5 Abs 1, 
8 Abs 1, 8 Abs 1 Z 5, 8 Abs 8, 8 Abs 10 Z 1, 3, 5 und 7, 8 Abs 11 Z 1 und 3, 9 Abs 5, 10 Abs 1, 14 
Abs 2, 15, 16 Abs 1, 22 Abs 1, 27, 38 Abs 1 und 4 sowie 39 Abs 2 treten mit 1. März 2012 in 
Kraft. § 83 Abs 1, Abs 2 1. Halbsatz, Abs 3 und 4 Hochschulgesetz 2005 betreffend die Gründung 
der PH werden sinngemäß angewendet.  
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(2) Die Änderungen bzw Ergänzungen in den §§ 4 Abs 1, 4 Abs 2, 4 Abs 2a, 4 Abs 2b, 4 Abs 2c, 
4 Abs 3, 4 Abs 5a, 5 Abs 2, 6, 8 Abs 1 Z 1, 9 Abs 4, 19a, 23 Abs 5, 24 Abs 1, 28 Z 6a, 28 Z 19, 29 Z 1a, 
29 Z 4a, 31 Abs 4, 32 Abs 1, 32 Abs 2, 32 Abs 3, 33 Abs 2, 33 Abs 3, 34, 35 Abs 3, 36 Abs 3 und 39 Abs 
2 Z 5, 6 und 7 im Hauptstück I und Hauptstück II A. treten mit 1.10.2013 in Kraft. Die Regelungen in 
Hauptstück IIB. ersetzen die entsprechenden Regelungen in Hauptstück IIA., sobald die PH die 
entsprechenden Studien anbietet, spätestens jedoch mit 1.10.2015 (Bachelorstudien Primarstufe), 
1.10.2016 (Bachelorstudien Sekundarstufe Allgemeinbildung) bzw 1.10.2019 (Masterstudien).  

(3) § 6a sowie die Änderungen bzw Ergänzungen in den §§ 7, 8 Abs 1 Z 7, 8 Abs 9, 8 Abs 10 Z 3, 
8 und 9, 8 Abs 11 Z 3, 9 Abs 2, 9 Abs 3, 9 Abs 7, 10 Abs 1, 2, 2a, 4 und 5, 11 Abs 3 Z 2, 8 und 9, 11 Abs 
4, 5 und 6, 12 Abs 1, 1a, 2, 3 und 4, 14 Abs 1 Z 1 und 2, 16 Abs 1, 16 Abs 2 Z 5, 21 Abs 1, 21 Abs 2 Z 
1, 22 Abs 1, II.A. § 35 Abs 1, 3 und 5, II.A. § 39 Abs 2 Z 6, II.A. § 39 Abs 2 letzter Satz, II.B. § 35 Abs 1, 
3 und 5, II.B. § 37 Abs 2 Z 2, II.B. § 39 Abs 2 Z 6 sowie II.B. § 39 Abs 2 letzter Satz treten mit 14. Jänner 
2015 in Kraft.  

§ 13 tritt mit 30.9.2015 außer Kraft. § 13a tritt mit 1.10.2015 in Kraft.  

(4) Die Änderungen bzw Ergänzungen in § 4 Abs 3, § 9 Abs 3 und 4 und IIA. § 32 Abs 1 und II.B. § 32 
Abs 1 treten mit 1. September 2016 in Kraft. 

(5) Die Änderungen bzw Ergänzungen in § 2 Abs 2, § 3 Abs 2, § 4, § 8 Abs 11 Z 3, §11 Abs 3, § 13a 
Abs 2, 3 und 7, § 14 Abs 1a, § 20, § 21, § 23 Abs 2 Z 2, § 24a, § 25 sowie II. Studienrecht treten mit 
1. Oktober 2017 in Kraft. § 6a tritt mit 30.9.2017 außer Kraft. 

(6) Die Änderungen in §§ 4 Abs 3, 8 Abs 1 Z 8 und § 37 Abs 1 treten mit 1. Oktober 2020 in Kraft. Die 
Änderungen in § 11 Abs 3 Z 5a, 6 und 10, § 13a Abs 1 Z 5, § 14 Abs 2a und 4, § 16 Abs 1, § 18 Abs 3, 
§ 21, § 23 Abs 2 Z 1 und § 26 treten mit 1. Jänner 2021 in Kraft. Die Änderungen in § 9 Abs 2 Z 1, § 9 
Abs 3 und 4, § 10 Abs 2 und 2a, § 13a Abs 1 Z 2a, § 22 Abs 2, § 23 Abs 4 und § 24 Abs 3 treten mit 1. 
April 2021 in Kraft. § 13a Abs 1 Z 7 tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2020 außer Kraft. 

(7) Die Änderungen in §§ 7, 11 Abs 3, 13a Abs 1 und Abs 4, 14 Abs 1a, 24a Abs 2 und 26, 29 Abs 1 
sowie 37 Abs 2 treten mit 1. Oktober 2021 in Kraft.  

Übergangsrecht 
§ 37. (1) Die §§ 80, 82a, 82b, 82c, 82e sowie § 82f Abs 3 Hochschulgesetz 2005 werden 

angewendet. 

(2) entfällt 
 
42. PFARRVERBAND „RUND UM DEN ROCHUSBERG“ 
 
Hiermit errichte ich mit Wirksamkeit vom 1. Mai 2022 den Pfarrverband 
 

RUND UM DEN ROCHUSBERG, 
 
der die Pfarren Angern an der March, Mannersdorf an der March, Ollersdorf und Stillfried 
umfasst. 
 
Für den neuen Pfarrverband gilt die "Ordnung für Pfarrverbände in der Erzdiözese Wien" in der 
Fassung vom 1. Juli 2018, veröffentlicht im WDBl. 156. Jahrgang, Nr. 8, Seite 73ff.  
 
Möge der Segen des dreifaltigen Gottes die Gemeinschaft der Gläubigen im neuen 
Pfarrverband begleiten! 
 
Wien, am 12. April 2022 
 
Kardinal Dr. Christoph Schönborn e. h. 
Erzbischof 
 
Dr. Gerald Gruber, e. h. 
Kanzler 
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43. ABÄNDERUNG VON ENTWICKLUNGSRÄUMEN 
 

D E K R E T 
 

FESTLEGUNG VON ENTWICKLUNGSRÄUMEN  
 

Mit Wirksamkeit vom 1. April 2022 verfüge ich als Erzbischof von Wien, dass die im Folgenden 
genannten Pfarren des Dekanats Bruck an der Leitha im Vikariat Süd - Unter dem Wienerwald 
einen gemeinsamen Entwicklungsraum bilden: 
 

Gallbrunn, Margarethen am Moos, Sarasdorf,  
Stixneusiedl und Trautmannsdorf an der Leitha. 

 
Dementsprechend verlässt die Pfarre Stixneusiedl mit 31. März 2022 den bisherigen 
Entwicklungsraum. 
 
Möge der Segen des dreifaltigen Gottes die Gemeinschaft der Gläubigen in diesen 
Entwicklungsräumen begleiten! 
 
Wien, am 29. April 2022 
 
Kardinal Dr. Christoph Schönborn e. h. 
Erzbischof 
 
Dr. Gerald Gruber e. h. 
Kanzler 
 
44. VERWALTUNGSANWEISUNG HINSICHTLICH DES UMGANGS MIT MATRIKEN-

FÄLLEN IN ZUSAMMENHANG MIT DER PRIESTERBRUDERSCHAFT ST. PIUS X. 
 
Der kirchenrechtlich nach wie vor ungeklärte Status der Priesterbruderschaft Pius X. hat 
Auswirkungen auf die Gültigkeit bzw. Erlaubtheit der Feier der Sakramente durch Priester 
dieser Gemeinschaft. 
 
Die Priester der Piusbruderschaft stehen derzeit jedenfalls nicht in der vollen Gemeinschaft mit 
der röm.-kath. Kirche im Sinn von c. 205 CIC, da sie offenkundig nicht zur Gänze mit den Banden 
des Glaubensbekenntnisses, der Sakramente und der kirchlichen Leitung mit der röm.-kath. 
Kirche verbunden sind. 
 
Im Sinne einer geordneten Verwaltung der Sakramente einer diözesan einheitlichen 
Matrikenführung im Zusammenhang mit der Priesterbruderschaft St. Pius X. sind folgende 
Anordnungen zu beachten. 
 
1. Die Erteilung einer Tauferlaubnis an einen Priester der Piusbruderschaft behält sich der 

Ordinarius vor. Daher ist gegebenenfalls ein Ansuchen mittels Formular TAU-10 (Rückseite, 
Rubrik „Sonstiges“) an das eb. Ordinariat zu stellen. 
 

In der Erzdiözese Wien wird die Tauferlaubnis aus disziplinären Gründen in der Regel 
nicht gewährt. 
 

2. Die Delegation der Trauvollmacht an einen Priester der Piusbruderschaft behält sich der 
Ordinarius vor. Daher ist gegebenenfalls ein begründetes Ansuchen zusammen mit dem 
Trauungsprotokoll an das eb. Ordinariat zu stellen. 
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In der Erzdiözese Wien wird die Trauvollmacht nur unter der Voraussetzung erteilt, dass 
ein regulärer kath. Priester den Konsens entgegennimmt. Dieser ist bereits im 
Ansuchen zu benennen. 
 

3. Mangels Unterordnung an die diözesanen Regelungen zur Matrikenführung besteht kein 
„innerkirchlicher Matrikenverkehr“ (Meldewesen) mit den Piusbrüdern.  

Eine Integration der durch die Piusbruderschaft besorgten Matrikenführung in die 
diözesane bzw. österreichweite Matrikenführung kommt grundsätzlich wegen der 
unterschiedlichen Sichtweise hinsichtlich einer erlaubten und gültigen 
Sakramentenspendung nicht in Betracht. 
 

4. Taufscheinergänzungen sind amtsinterne Formulare und werden daher nur von Pfarre zu 
Pfarre verschickt (vgl. Matrikenwegweiser 2021, S. 5/30). Daher ist einer Anforderung 
einer Taufscheinergänzung durch Priester der Piusbruderschaft bzw. durch Gläubige selbst 
nicht nachzukommen. 
 

Gläubigen ist jedoch in der üblichen Form ein aktueller Taufschein auszustellen. 
Wird erkennbar, dass die Gläubigen eine Eheschließung bei den Piusbrüdern anstreben, 
sollen die Brautleute mit pastoraler Klugheit darauf aufmerksam gemacht werden, 
dass eine Eheschließung ohne Trauvollmacht ungültig ist. 
 

5. Meldungen von bei den Piusbrüdern erfolgten Sakramentenspendungen zum Eintrag in 
das Taufbuch sind an das eb. Ordinariat einzusenden, welches in weitere Folge 
Anweisungen zum Eintrag rückmelden wird. 
 

6. In Zweifelsfällen ist das eb. Ordinariat zu konsultieren, das gerne Auskunft erteilt. 
 

Wien, am 14. Februar 2022 
 
45. PFARRAUSSCHREIBUNGEN 
 
Vikariat Nord – Unter dem Manhartsberg 
Leiter und Pfarrvikar (2 Priester) für Absdorf, Bierbaum am Kleebühel, Königsbrunn am 
Wagram, Neuaigen, Stetteldorf am Wagram ab 01.09.2022. 
Leiter und Pfarrvikar (2 Priester) für die neun Pfarren des PV Oberes Schmidatal sowie für 
Röschitz und Stoitzendorf ab 01.09.2022 
Leiter für die Pfarren Gerasdorf, Seyring und Süßenbrunn ab 01.09.2022 
Leiter für die sieben Pfarren des PV Leiser Berge ab 01.09.2022 
Pfarrvikar für die acht Pfarren des PV „Rund um Laa“. 
 
Vikariat Wien-Stadt 
Leiter für die Pfarren des Entwicklungsraumes „Floridsdorf Ost“, Wien 21, (Pfarren 
„Auferstehung Christi“, „Don Bosco“, „Hl. Kreuz“, „Herz Jesu“ und „Leopoldau“) mit 01.09.2022. 
Die genannten Pfarren sollen gemäß Auftrag des Bischofs in nächster Zeit eine gemeinsame 
Pfarre mit Teilgemeinden bilden. 
Link zum Pastoralkonzept der Pfarre Leopoldau: https://katholischekirche-
my.sharepoint.com/:b:/g/personal/m_pories_edw_or_at/ESC5wYdtd_lEmUthcZG1NjABGJfm
Bsv3s6iUknFpYiZxCw?e=bOEhQ0 
 
Leiter für die Pfarre Aspern, Wien 22, mit 01.09.2022. 
Link zum Pastoralkonzept der Pfarre: https://aspern.at/beitrag/2018/Pastoralkonzept2018.pdf 
 
Leiter für die Pfarre Hl. Maria Magdalena an der Alten Donau, Wien 22, mit 01.09.2022. 
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Leiter für den Pfarrverband Donaustadt Mitte, Wien 22, (Pfarren Neukagran, Kagraner Anger 
und Stadlau) mit 01.09.2022. 
 
Leiter für den Pfarrverband Margareten, Wien 5, (Pfarren Auferstehung Christi und St. Josef zu 
Margareten) mit 01.09.2022. 
 
Vikariat Süd – Unter dem Wienerwald 
Pfarrvikar oder Kaplan für die Pfarren Gutenstein, Pernitz, Rohr/Geb., Scheuchenstein, 
Schwarzau/Geb. und Waidmannsfeld (Pfarrverband "Piesting- und Schwarzatal"). 
 
Bei Interesse bitte vorerst um Kontakt mit dem zuständigen Bischofsvikar bzw. dem 
Generalvikar. Die schriftliche Bewerbung möge bis 27. Mai im Erzbischöflichen Ordinariat, 1010 
Wien, Wollzeile 2, eingereicht werden. 
 
46. PERSONALNACHRICHTEN 

Dienststellen: 

Erzbischöfliches Amt für Schule und Bildung: 
MMag. Karl Aubert Frey (L) wurde mit 1. September 2022 bis Ende des Schuljahres 2023/24 mit 
der Funktion eines Fachinspektors für den katholischen Religionsunterricht an mittleren und 
höheren Schulen im Bereich der Erzdiözese Wien betraut. 
 
Kirchliche Pädagogische Hochschule Wien/Krems: 
Mag. (FH) Stefan Schmid, BEd (L) wurde von 1. Mai 2022 bis 30. September 2023 zum Mitglied 
des Hochschulrates ernannt. 
 
Hochschulstiftung: 
Mag. (FH) Stefan Schmid, BEd (L) wurde von 1. Mai 2022 bis 30. September 2023 zum Mitglied 
des Stiftungsrates ernannt. 

Pfarrverbände: 

Klein Maria Dreieichen: 
Mag. Rochus Hetzendorfer, bisher Kpl. in Maria Hietzing, Unter St. Veit-Zum Guten Hirten und 
St. Hemma, alle Wien 13, wurde mit 1. September zum Pfarrvikar der Pfarren Aspersdorf, 
Hollabrunn, Groß und Oberfellabrunn ernannt. 
P. mag. Christopher Miner SAC, MA wurde mit 1. Juni bis 31. August zum Pfarrvikar der Pfarren 
Aspersdorf, Hollabrunn, Groß und Oberfellabrunn ernannt. 
 
Oberes Schmidatal: 
GR Edy Gustaaf Janssens, bisher Pfr. der Pfarren Braunsdorf, Frauendorf an der Schmida, 
Goggendorf, Grafenberg, Niederschleinz, Roseldorf, Sitzendorf an der Schmida, Straning und 
Wartberg, wurde mit 31. August von seinem Amt entpflichtet. Von 1. September 2022 bis 31. 
August 2023 wurde er für ein Sabbatjahr freigestellt. 
P. mag. Christopher Miner SAC wurde mit 1. September zum Pfarrvikar der Pfarren Braunsdorf, 
Frauendorf an der Schmida, Goggendorf, Grafenberg, Niederschleinz, Roseldorf, Sitzendorf an 
der Schmida, Straning und Wartberg ernannt. 
 
Rund um den Rochusberg: 
GR Mag. Dr. Johann Rosner wurde mit 1. Mai neben seiner bisherigen Tätigkeit als Pfr. in Angern 
an der March und Mannersdorf an der March zum Pfarrer der Pfarren Ollersdorf und Stillfried 
ernannt. 
Dr. Bonaventure Lama Okitakatshi, bisher PfMod. in Ollersdorf und Stillfried, wurde mit 1. Mai 
zum Pfarrvikar der Pfarren Angern an der March, Mannersdorf an der March, Stillfried und 
Ollersdorf ernannt. 
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Rund um Mistelbach: 
Die Amtszeit von P. Mag. Franz Exiller SDS als Aushilfskaplan der Pfarren Mistelbach, Eibesthal, 
Hüttendorf, Paasdorf, Siebenhirten, Hörersdorf, Frättingsdorf, Wilfersdorf, Bullendorf und 
Kettlasbrunn wurde mit 1. September unbefristet verlängert. 
 
Margareten, Wien 5: 
Mag. DDr. Matthias Beck, bisher Kpl., wurde mit 1. September zum Pfarrprovisor der Pfarren 
Auferstehung Christi, Wien 5, und St. Josef zu Margareten, Wien 5, ernannt. 
 
Am Petersbach: 
Mag. Mario Koji Hatakeyama, bisher Kpl. in Mödling-Herz Jesu, Mödling-St. Othmar und Wiener 
Neudorf, wurde mit 1. September zum Kaplan der Pfarren Hennersdorf, Leopoldsdorf und 
Vösendorf ernannt. 
 
Am Mödlingbach: 
P. Samuel Kubahimwine Nabare Balkono SVD, Bacc., bisher PfVik. in Mödling-Herz Jesu, 
Mödling-St. Othmar und Wiener Neudorf, wurde mit 31. März von seinem Amt entpflichtet. 
 
An der Leitha: 
Dipl.-Theol. Branko Blažinčić, bisher Pfr. in Gerasdorf bei Wien, Seyring und Süßenbrunn, wurde 
mit 1. September zum Pfarrvikar der Pfarren Ebendurth, Eggendorf, Lichtenwörth und 
Zillingdorf ernannt. 

Seelsorgeräume: 

Fischa Mitte: 
Eusebius Chineme Nkwagu, MA (D. Abakaliki), bisher AushKpl. in Zu den Heiligen Schutzengeln, 
wurde mit 1. September zum Aushilfskaplan der Pfarren Ebreichsdorf, Unterwaltersdorf und 
Weigelsdorf ernannt. 
 
Raum Schwechat: 
Edward Chola Mwale, bisher AushKpl. in Mannwörth, Rannersdorf, Schwechat und Zwölfaxing, 
wurde mit 30. Juni von seinem Amt entpflichtet. Nach Beendigung seines Studiums kehrt er in 
seine Heimat zurück. 

Pfarren: 

St. Johann Nepomuk, Wien 2, und Zum Hl. Klaus von Flüe, Wien 2: 
Mgr Lukasz Kwit, bisher Kurat in der Propsteipfarre Wiener Neustadt, wurde mit 1. September 
zum Kaplan mit einer halben Dienstverpflichtung ernannt. 
Lydia Maria Steininger (L), bisher PHelf., scheidet mit 31. August aus. 
 
Heilige Mutter Teresa, Wien 14: 
GR Mag. Wolfgang Unterberger, bisher Pfr. in Auferstehung Christi, Wien 5, und St. Josef zu 
Margareten, Wien 5, wurde mit 1. September zum Pfarrvikar ernannt. 
 
Gersthof, Wien 18: 
Gerda Winner (L), bisher PAss. scheidet mit 30. September aus und tritt mit 1. Oktober in den 
Ruhestand. 
 
Breitenlee, Wien 22, Hirschstetten, Wien 22, und St. Claret-Ziegelhof, Wien 22: 
P. Antony Surendrakumar Alfred CMF, bisher Kpl., wurde mit 31. März von seinem Amt 
entpflichtet. 
P. Subbanna Bodella CMF wurde mit 1. April zum Kaplan ernannt. 
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Hl. Maria Magdalena an der Alten Donau, Wien 22: 
Mag. Günther Anzenberger, bisher PfVik. der Pfarren Laa an der Thaya, Wulzeshofen, Hanfthal, 
Neudorf im Weinviertel, Kottingneusiedl, Pottenhofen, Wildendürnbach und der Pfarrexpositur 
Zlabern, wurde mit 1. September zum Pfarrer ernannt. 
 
Neuerlaa, Wien 23: 
Im Pfarrhof Neuerlaa, 1230 Welingergasse 5, wurde mit 23. März eine Privatkapelle errichtet. 
 
Bad Fischau-Brunn und St. Egyden am Steinfeld: 
Lic. Werner J. M. Grootaers, bisher PfMod. in Bierbaum am Kleebühel, Königsbrunn am 
Kleebühel, Neuaigen und Stetteldorf am Wagram, wurde mit 1. September zum Pfarrmoderator 
der Pfarren Bad Fischau-Brunn und St. Egyden am Steinfeld ernannt. 
 
Brunn am Gebirge: 
P. Benjamin Mboy Mifundu SVD, bisher Kpl., wurde mit 31. August von seinem Amt entpflichtet. 
 
Gaaden und Sulz im Wienerwald: 
P. Dr. Edmund Waldstein OCist, bisher PfProv., wurde mit 1. März zum Pfarrmoderator ernannt. 
 
Laxenburg: 
GR Mag. Valentin Zsifkovits (D. Eisenstadt), bisher PfVik. in Piesting, Dreistetten, Waldegg und 
Wopfing, wurde mit 1. Mai zum Pfarrvikar ernannt. 
 
Wiener Neustadt-Propsteipfarre: 
Lic. Felician Petru Vladu (Eparchie Lugoj), Krankenhausseels., wurde mit 1. September zum 
Kurat mit einer halben Dienstverpflichtung ernannt. 
Die Amtszeit von Mag. Hans-Otto Herweg als Kurat wurde mit 1. September unbefristet 
verlängert. 

Kategoriale Seelsorge: 

Wirtschaft und Kirche: 
Roman Dietler (D) wurde mit 1. September zum Betriebsseelsorger mit einer halben 
Dienstverpflichtung ernannt. 
 
Polizeiseelsorge: 
Die Aufgabe von Roman Dietler (D) als Polizeiseelsorger wurde auf eine halbe 
Dienstverpflichtung reduziert. 

Junge Kirche: 

Martin Krizek (L) wurde mit 1. April zum Kinder- und Jugendpastoralassistenten in Ausbildung 
in der Regionalen Arbeit bestellt. 

Institute des geweihten Lebens 

Piaristen: 
P. Zsolt Labancz SP wurde mit August 2022 zum Superior Maior der Provinz Österreich und 
Rektor der Kollegiums Maria Treu, Wien 8 ernannt an Stelle von P. Jean de Dieu Tagne SP, 
PfMod. in Maria Treu, Wien 8, bisher Generaldelegierter und Rektor. 

Todesmeldungen: 

GR Mag. Siegbert Neubauer, Seelsorger i. R., ist am 27. März 2022 verstorben und wurde am 
23. April auf dem Friedhof Wilfersdorf beigesetzt. 
GR Edward Trzeciak, Pfarrmoderator i. R., ist am 27. März 2022 verstorben und wurde in Polen 
beigesetzt. 
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KR Msgr. Johannes Bechina, Pfarrer i. R., ist am 9. April 2022 verstorben und wurde am 27. April 
auf dem Friedhof Kronberg beigesetzt. 
 
47. PRIESTERWEIHE 2023 
 
Die Priesterweihe 2023 findet am Samstag, den 17. Juni 2023, um 9.30 Uhr durch 
Kardinal Schönborn im Stephansdom statt. Alle Gläubigen sind herzlich dazu 
eingeladen. 
 
48. SPRECHTAGE KARDINAL SCHÖNBORNS FÜR PRIESTER UND DIAKONE 
 
Die Sprechtage finden üblicherweise am Dienstagnachmittag statt. Die genauen Termine 
erfahren Sie bei der verpflichtenden telefonischen Voranmeldung im Erzbischöflichen 
Sekretariat: Tel. 01/51552-3724, Dr. Hubert-Philipp Weber. 
Anmeldung für die Ständigen Diakone ausschließlich über das Diakoneninstitut, Tel. 
0664/6216838, Andreas Frank. 
 
49. SPRECHTAGE DES GENERALVIKARS 
 
Gespräche mit Lic. Dr. Nikolaus Krasa sind Dienstag bis Freitag möglich. Bitte um 
Terminvereinbarung unter Tel. 01/515 52-3200, Fax: 01/515 52-2760, 
E-Mail: n.krasa@edw.or.at oder ordinariat@edw.or.at  
1010  Wien, Wollzeile 2, 3. Stock, Tür 328 
 
50. SPRECHTAGE IM INSTITUT FÜR DEN STÄNDIGEN DIAKONAT - DIAKON 

ANDREAS FRANK  
 
Jeden Donnerstag in der Zeit von 15.00 bis 17.00 Uhr 
Anmeldung bitte unter Tel. 0664/6216838 oder a.frank@edw.or.at.  
Ort: 1090 Wien, Boltzmanngasse 9. 
 
Redaktionsschluss für die Juni-Ausgabe des Wiener Diözesanblattes 2022: 27. Mai 2022, 14.00 
Uhr.  
 
Erscheinungsdatum der Juni-Ausgabe des Wiener Diözesanblattes 2022: 2. Juni 2022. 
 
Das Diözesanblatt ist unter der Internet-Adresse  
www.erzdioezese-wien.at/dioezesanblatt abrufbar. 
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